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tro- und Metallindustrie, SWISSMEM, für die Arbeit-

geber- und Sozialpolitik zuständig. Damit liegt die 

Leitung des VZH in den Händen eines ausgewiesenen 

Kenners unserer Materie und gleichzeitig der schwei-

zerischen Verbandslandschaft. Wir wünschen Herrn 

Strittmatter viel Erfolg und Freude in seiner neuen 

Aufgabe.

Am Anfang des Jahres 2013 dürfen wir zur Kennt-

nis nehmen, dass es der Schweiz, gerade im Vergleich 

mit dem krisengebeutelten europäischen Ausland, gut 

geht. Während die Wirtschaften in vielen Industrie-

ländern, vor allem in der westlichen Welt, als Folge 

der fortwährenden Schuldenkrise leiden, Millionen 

von Bürgern ohne Arbeit sind und sich die Staatsdefi-

zite auf immer neue Rekordhöhen türmen, weist die 

Schweiz – trotz Frankenstärke – ein erfreuliches 

Wirtschaftswachstum, einen gesunden Staatshaus-

halt und einen intakten Arbeitsmarkt auf. Letzteres 

ist eine direkte Folge unseres freiheitlichen, noch 

weitgehend auf Selbstverantwortung aufbauenden 

Arbeitsrechts, das die Schweiz nicht nur zu einem 

attraktiven Standort für internationale Unterneh-

men, sondern zu einem eigentlichen Zuwanderungs-

land macht. 

Als Folge der bedrohlichen wirtschaftlichen Ent-

wicklungen und der rekordhohen Arbeitslosigkeit im 

umliegenden Europa – und damit bei den für uns 

wichtigsten Handelspartnern und Märkten – steht das 

schweizerische Erfolgsmodell jedoch zunehmend un-

ter hohem ausländischem Druck. Umso wichtiger ist 

es, den prägenden Elementen unseres Arbeitsmarktes 

Sorge zu tragen. Dazu gehören zweifelsohne die So

zialpartnerschaft und die Gesamtarbeitsverträge, die 

Arbeitnehmende und Arbeitgebende gleichermassen 

in die Pflicht nehmen und verlässliche Rahmenbedin-

gungen für alle involvierten Akteure schaffen.

Der Kaufmännische Verband Zürich (KVZ) und der 

VZH pflegen seit Jahrzehnten eine partnerschaftliche 

und verlässliche Zusammenarbeit, in der gegenseitige 

Anliegen und Forderungen ebenso wie Differenzen 

im konstruktiven Dialog respekt- und verantwor-

tungsvoll diskutiert und regelmässig tragfähige, 

beidseits vertretbare, pragmatische und auch faire 

Lösungen gefunden werden. Ausdruck der erfolgrei-

chen Zusammenarbeit ist der Ende 2012 zwischen 

den beiden Verbänden unterzeichnete neue Gesamt-

arbeitsvertrag, der nicht nur für Arbeitnehmende 

und Arbeitgebende für moderne Arbeitsbedingungen 

sorgt, sondern auch eine solide Basis legt für eine wei-

terhin gedeihliche und von Eigenverantwortung ge-

prägte Entwicklung unseres attraktiven Wirtschafts-

standorts Zürich.

Das Jahr 2012 war für den VZH in personeller Hin-

sicht ein Jahr der Veränderungen. Unsere langjährige 

Geschäftsleiterin, Frau RA Martina Wagner Eichin, 

gab die Führung des VZH auf Mitte des Jahres ab und 

konzentriert sich seither auf ihre anwaltliche Tätig-

keit. Wir danken Frau Wagner Eichin herzlich für ihr 

hohes Engagement zugunsten unseres Verbands und 

die grossen Verdienste, die sie sich dabei erworben 

hat. Für ihre selbständige Tätigkeit als Rechtsanwäl-

tin wünschen wir Frau Wagner Eichin viel Erfolg und 

Zufriedenheit. Als äusserst kompetente Spezialistin 

in den Bereichen des Arbeits- und Sozialversiche-

rungsrechts können wir sie vorbehaltlos empfehlen.

Auf den gleichen Zeitpunkt übernahm unsere 

stellvertretende Geschäftsleiterin und juristische Sek

retärin, Frau RA Angela Steiner Leuthold, interims-

weise die Führung. Sie hat diese Herausforderung 

trotz ihres Teilzeitpensums zusammen mit ihren Mit-

arbeiterinnen, Sabine Brandt, Lea Camenisch und 

Yvonne Venuto, engagiert angenommen und mit Bra-

vour gelöst. Als zuverlässige Stütze im Hintergrund 

erwies sich dabei einmal mehr unser vor sechs Jahren 

in den Ruhestand übergetretener juristischer Sekre-

tär, Herr RA Alfred Müller, der unseren Mitgliedern 

mit seiner langjährigen juristischen Erfahrung und 

Kompetenz bei Bedarf zur Verfügung stand. Ich dan-

ke dem ganzen VZH-Team für den grossen Einsatz 

herzlich und bin überzeugt, liebe Leserinnen und 

Leser, dies auch in Ihrem Namen tun zu dürfen. 

Seit dem 1. Februar ist die Geschäftsstelle nun wie-

der komplett: Am 1. Februar dieses Jahres hat Herr 

RA Hans Strittmatter seine Verantwortung als Ge-

schäftsleiter des VZH übernommen. Er war vorher 

beim Verband der schweizerischen Maschinen-, Elek-

E inleitung     ,  Vorwort des  Pr ä sidenten 

Dr. Andres Iten

Präsident
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Dr. Peter F. Weibel, 8032 Zürich
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Geschäftsstelle
Geschäftsleiterin:

Rechtsanwältin Martina Wagner Eichin (bis 30. Juni 2012)  

Rechtsanwalt Hans Strittmatter (ab 1. Februar 2013)  

Juristische(r) Sekretär(in): 

Rechtsanwältin Angela Steiner Leuthold (ab 16. April 2012) 

Rechtsanwalt Dr. Alfred Müller (ad interim)

Sekretariat:

Sabine Brandt

Lea Camenisch

Yvonne Venuto

8008 Zürich

Seegartenstrasse 2

Telefon 044 211 40 58			 

Telefax 044 211 34 92

www.vzh.ch

E-Mail info@vzh.ch

Revisionsstelle
DELOITTE AG, 8022 Zürich

Vorstand (Amtsdauer 2012−2015) 
Präsident: 

Dr. Andres Iten
René Faigle AG, 8050 Zürich

Vizepräsident: 

Jörg Zulauf
Migros-Genossenschafts-Bund, 8031 Zürich 

Mitglieder:

Peter Binz
7184 Curaglia

Claudia Bucheli Ruffieux
Amrop Executive Search AG, 8126 Zumikon

Patrick Fischer
Otto Fischer AG, 8010 Zürich

Max Fritz
ASPI / ZPK, 8032 Zürich

Matthias Keller
UMB AG, 8306 Brüttisellen

Alex Seidel
8126 Zumikon

Dr. med. Sandra Thoma
exersuisse ag, 6304 Zug

Carmen Walker Späh
Rechtsanwältin, 8037 Zürich

Ehrenpräsidenten
Dr. Reto E. Meier, 8126 Zumikon

Dr. Heinz Waser, 8107 Buchs

Jack R. Waser, 8127 Forch

Ehrenmitglieder
Heinz Allenspach, 8117 Fällanden

Ulrich Bremi, 8702 Zollikon

Peter Brogle, 8124 Maur

Alex Corti, 5621 Zufikon

Dr. Rolf Dürr, 8304 Wallisellen

V erbands   organe   des  V ZH
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schaftskrise, von der Banken- zur Schuldenkrise und 

von der Schulden- zur Eurokrise. Die Kette immer 

neuer Hiobsbotschaften reisst nicht ab, das Debakel 

an den Finanzmärkten dauert fort und hat dabei die 

Strukturschwächen vor allem der industrialisierten 

Länder schonungslos offengelegt. Die Erkenntnis, 

dass zur Bewältigung der Krise, sprich Sanierung  

der in einem existenziellen Ausmass verschuldeten 

Staatshaushalte, kein Weg an einer disziplinierten 

und somit auch schmerzhaften Sparpolitik vorbei-

führt, fehlt allerdings bei den Politikern ebenso wie 

bei den sie wählenden Bürgern weitgehend. Die 

jüngsten Wahlergebnisse in Frankreich, Griechen-

land und jüngst selbst in Nordrhein-Westfalen stim-

men pessimistisch! Noch immer wird der Staat in wei-

ten Kreisen als heilsbringende Kuh verstanden, die im 

Himmel gefüttert und auf Erden gemolken wird. Die 

triviale Erkenntnis, dass nur verteilt werden kann, 

was vorher erarbeitet wurde, und das Bewusstsein, 

dass ohne Verzicht, sprich Wohlstandsverlust, die Pro-

bleme nicht zu lösen sind, fehlt. Gleichzeitig suggerie-

ren Politiker munter weiter, dass sich die Probleme 

dank staatlicher Konjunkturförderung und des damit 

angestrebten Wirtschaftswachstums in Luft auflösen 

lassen und zahlen mit ungedeckten Checks auf die 

Zukunft! Diejenigen, die Klartext reden, finden keine 

Mehrheiten oder werden wieder abgewählt und durch 

Populisten ersetzt… Verteilkämpfe und soziale Unrast 

sind vorprogrammiert oder bereits im Gange.

In der Schweiz geht es uns vergleichsweise gut. 

Das Wirtschaftswachstum erweist sich als über

raschend solid, die Arbeitslosigkeit liegt bei tiefen 

3%, seit 2007 verzeichnen wir trotz aller Krisen regel-

mässig Budgetüberschüsse, sodass die Staatsverschul-

dung sogar auf knapp 40% gesenkt werden konnte 

(pro memoria: gemäss Maastricht-Kriterien darf die 

Verschuldung eines EU-Mitgliedes maximal 60% des 

BIP betragen) und auch unser Steuerklima ist immer 

noch relativ günstig. Ganz generell dürfen wir uns 

einer Standortqualität erfreuen, die im globalen Ver-

gleich immer wieder Bestnoten erzielt! 

Natürlich, der Unwägbarkeiten und Herausforde-

rungen sind viele: der starke Franken, die Migration 

und Zuwanderung, der Finanzplatz Schweiz, Pressio-

nen aus dem Ausland generell und aus der EU spe

ziell. Stichworte sind Bankgeheimnis, Holding

besteuerung, Fluglärmstreit usw., aber auch die 

demografische Entwicklung und die bedrohten Sozi-

alversicherungen, Gesundheitskosten, Energiewende, 

Klimawandel, Umweltbelastungen sind in diesem Zu-

sammenhang zu nennen. Und es werden gewiss nicht 

weniger! Auch die Schweiz ist keine Wohlstandsinsel, 

Mitgliederbestand
Mit rund 2 300 Mitgliedern gehört der VZH zu den 

grössten regionalen Arbeitgeberorganisationen der 

Schweiz. Die angespannte Wirtschaftslage spiegelte 

sich auch in der Entwicklung des Mitgliederbestands. 

So standen per 31. Dezember 2012 88 Eintritten 133 

Austritte bzw. Ausschlüsse gegenüber. Diese waren 

im Wesentlichen auf Fusionen, Firmenschliessungen 

oder andere gesellschaftsrechtliche Vorgänge zu-

rückzuführen. Mit der Politik des VZH oder dessen 

Dienstleistungen bestehen keine Verknüpfungen und 

der Stellenwert der Organisation im Wirtschafts-

raum Zürich ist ungeschmälert. Selbstredend begeg-

net der VZH dem leichten Mitgliederschwund mit 

verstärkten und noch gezielteren Akquisitionstätig-

keiten. Rund 90% der angeschlossenen Firmen sind 

im Kanton Zürich domiziliert, knapp 10% in den um-

liegenden Kantonen.

Mitglieder per 31. Dezember 2012 nach Kategorie

■ �0 – 10 Arbeitnehmer

■ �11 – 50 Arbeitnehmer

■ �51 und mehr Arbeitnehmer

Generalversammlung
Die 94.  ordentliche Generalversammlung fand am  

15. Mai 2012 im Kongresshaus Zürich statt. Anwesend 

waren 255 Teilnehmer, und wiederum konnten zahl-

reiche Ehrengäste aus Politik, Wirtschaft, Arbeit

geberschaft, Gerichtsbarkeit und Lehrinstituten be

grüsst werden.

Seine Präsidialadresse widmete Dr. Andres Iten dem 

Thema Respekt vor unserer Freiheit: Vor rund vier Jah-

ren begann die grösste Krise der Nachkriegszeit. Ausge-

standen ist sie auch heute bei Weitem nicht, am Hori-

zont lösen sich Silberstreifen und düstere Wolken ab. 

Derzeit liegen die Zentren des Tiefs in Griechenland, 

Spanien und Frankreich; sie verleihen der Schuldenkri-

se neuen Schub. Das Virus der Überschuldung hat sich 

ausgebreitet und nach der Finanzindustrie die Staats-

haushalte infiziert. Entsprechend hat sich die Krise 

verlagert: von der Immobilien- zur Banken- und Wirt-

Bestand am 1. Januar 2012	 2 303

Eintritte	 88

Austritte/Ausschlüsse	 133

Bestand am 31. Dezember 2012	 2 258

56,7%

17,1%

26,2%
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Beispiele gibt es zuhauf, um nur einige zu nennen:

1. Initiativen, Motionen, Diskussionen um  

	 – �Mindestlöhne

	 – �kürzere Arbeitszeiten 

	 – �Kündigungsschutz für stillende Mütter, 

Whistleblower und Arbeitnehmervertreter,

	 – �Ausbildungszulagen, Frühpensionierungen usw.

Erfreulich immerhin, dass kürzlich die Initiative 

für sechs Wochen Ferien vom Souverän sehr deutlich 

abgelehnt wurde.

2. In der bevorstehenden Sommersession entscheidet 

das Parlament über eine neue Verfassungsbestimmung 

für eine umfassende Familienpolitik! So sollen Bund und 

Kantone künftig die schul- und familienergänzenden 

Strukturen für die Vereinbarkeit von «Familie und Be-

ruf» und ebenso die Vereinbarkeit von «Familie und Aus-

bildung» schaffen. Und wenn Kanton oder Gemeinden 

oder Dritte, sprich Sozialpartner bzw. Arbeitsvertragspart-

ner, in diesem Bereich nicht das Notwendige tun, dann 

soll der Bund eingreifen und Remedur schaffen! Konse-

quenz: weiterer Ausbau des Sozialstaates, weitere Be-

schneidung von Föderalismus und Subsidiaritätsprinzip!

die losgelöst und unbeeinflusst von den globalen Ent-

wicklungen ihren Weg gehen kann. 

Doch statt sich ob der guten Ausgangslage zu freu-

en und sie zu nutzen, die Kräfte zu bündeln und sich 

über die Parteigrenzen hinweg konsequent im Sinne 

der Sache für eine weitere Stärkung des Finanz- und 

ebenso des Werkplatzes Schweiz, also für unsere Ge-

samtwirtschaft, einzusetzen, wird das politische Ta-

gesgeschäft von Partikularinteressen und kleinli-

chen Schuldzuweisungen dominiert. Statt souverän 

und selbstverantwortlich auf die eigenen Stärken zu 

fokussieren, rufen wir auch in unserem Land ver-

mehrt nach dem Heilsbringer Staat, der gefälligst kor-

rigieren, regulieren, stimulieren, absichern, investie-

ren möge. Kurz: Es ist der Staat, der alles richten soll 

und kann. Sukzessive entziehen wir uns unserer Ver-

antwortung, Schritt für Schritt überlassen wir das 

Feld den Etatisten und Planwirtschaftern und geben 

– bewusst oder unbewusst – unsere Freiheit preis! 

Wir zerstören damit langsam, vielleicht auch nicht so 

langsam, sicher aber sicher, die Basis unseres Wohl-

stands!

1	 V.l.n.r. Kantonsrätin Carmen Walker 

Späh, Manuela Fetz, alt Ständerat  

Dr. Riccardo Jagmetti

2	 V.l.n.r. Dr. Andres Iten, Stadtrat 

Martin Vollenwyder

3	 V.l.n.r. Ständerat Prof. Dr. med. Felix 

Gutzwiller, Hans Gall

4	 V.l.n.r. Franz A. Türler wird aus dem 

Vorstand verabschiedet

1 2

3 4
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3. In fürsorglicher Absicht, Jugendliche vor der 

Verschuldung zu bewahren, haben sich National- und 

Ständerat für ein Totalverbot der Werbung für Kon-

sumkredite entschieden.

4. Und in ähnlich wohlmeinender Absicht schlägt 

der Bundesrat für Läden ein Nachtverkaufsverbot für 

alkoholische Getränke vor; Bars und Restaurants soll 

der Ausschank von vergünstigten alkoholischen 

Getränken nach 22 Uhr verboten werden. Ab 22 Uhr, 

so befindet der Bundesrat, werden happy hours un-

happy!

Allerdings, es gibt im alkoholischen Zusammen-

hang auch Gutes zu berichten: So hat der Bundesrat 

entschieden, dass alkoholhaltige Nahrungsmittel wie 

beispielsweise Fertigfondue und Pralinés, künftig von 

der Spirituosensteuer befreit sind!

5. An die Werbeverbote für Alkohol und Tabak, eben-

so wie an die Rauchverbote in öffentlichen Lokalen ha-

ben wir uns bereits gewöhnt – Forderungen nach deren 

weiterer Verschärfung sind übrigens bereits gestellt … 

All dies, weil wir, Sie und ich, offenbar ja nicht mehr in 

der Lage sind, eigenverantwortlich zu entscheiden, was 

uns und anderen gut tut und welche Risiken wir über-

nehmen können und/oder wollen…

6. Ebenso in diesem Kontext erwähnt gehören: 

	 – �die Initiative Minder, besser bekannt als 

Abzocker-Initiative

	 – �die 1:12-Initiative der Jungsozialisten

	 – �Die Chippflicht für Hunde, die Ausbildungs-

pflicht für Hundehalter

	 – �die Kinderzulagen für Selbständigerwerben-

de, obschon diese sich klar gegen eine solche  

ausgesprochen haben…

	 – �die Übernahme der Kosten für Alternativ

medizin durch die Grundversicherung

7. Den Staat bzw. das Gemeinwesen weiter in An-

spruch nehmen will auch der SGB mit seinen jüngs-

ten Forderungen nach einem weiteren Ausbau der 

Altersvorsorge mit einem Kostenschub von mindes-

tens CHF 3 Mia. pro Jahr. Zum Vergleich: Allein mit 

diesen Mehrkosten kann man 2/3 der Gesamtkosten 

unserer Armee bezahlen! 

8. Und als achtes und letztes Beispiel, das den VZH 

und damit Sie, sehr geehrte Damen und Herren, sehr 

5	 V.l.n.r. Claudia Bucheli, Alex Seidel,  

Dr. Sandra Thoma und Patrick Fischer 

während der Generalversammlung

6	 V.l.n.r. Generalversammlung VZH

7	 V.l.n.r. Dr. Andres Iten bei seiner 

Präsidialrede

8	 V.l.n.r. alt Kantonsrat Adrian  

Bergmann, Prof. Dr. Moritz W. Kuhn

9	 V.r.n.l. Franz A. Türler bedankt sich 

beim Präsidenten Dr. Andres Iten und 

der GV

8 9

65 7
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Natürlich gehört zu jeder Vorschrift bekanntlich 

auch das Mittel zu deren Durchsetzung – und so dür-

fen wir uns nicht wundern, wenn wir uns nebst dem 

Fürsorgerstaat mit seiner Regeldichte auch den ent-

sprechenden Überwachungsstaat schaffen. Auf mei-

nem Weg ins Büro – es sind rund 11 km – zähle ich 

inzwischen sieben Rotlicht- und Geschwindigkeitska-

meras. Und es werden laufend mehr, ganz im Gegen-

satz zu Fahrspuren, diese werden laufend reduziert! 

Besonders hübsch fügen sich diese neuen Kameras 

übrigens am Bürkliplatz und bei der Walchebrücke 

ins Stadtbild ein. Im Übrigen frage ich mich schon 

lange, ob auch die Tramchauffeure durch diese 

Radartürme überwacht und bei Nichtbeachtung des 

Signals gebüsst werden … Nun, diese Frage stellt sich 

spätestens bei der Einführung der neuen, noch länge-

ren Trams nicht mehr. Dann sind nämlich die Am-

peln obsolet, weil es an diesen Verkehrsknotenpunk-

ten für Autos ohnehin kein Durchkommen mehr 

gibt … Klammer geschlossen!

Gleichgültig nehmen wir diese Entwicklungen hin 

und lassen uns in unserer Freiheit mehr und mehr 

direkt betrifft: Letzte Woche mussten wir zur Kennt-

nis nehmen, dass sich gewisse Kreise in verschiedenen 

Kantonen bei den Familienausgleichskassen für einen 

Einheitssatz bzw. einen Lastenausgleich stark ma-

chen, den Wettbewerb unter den verschiedenen Kas-

sen mithin ausschalten wollen, vergleichbar etwa mit 

einer Einheitskrankenkasse. Auch hier gilt: Wenn als 

Folge des fehlenden Wettbewerbs Anstrengung, Leis-

tung und Effizienz nicht mehr durch entsprechende 

Ergebnisse honoriert werden, geht der Anreiz zur Spit-

zenleistung und damit sie selbst verloren. Selbstver-

ständlich wird der VZH einen solchen Lastenausgleich 

bekämpfen und hierzu alle Register ziehen.

Wie gesagt, die Bsp. lassen sich beliebig vermehren 

und ich bin keineswegs überrascht, wenn uns dem-

nächst auch ein Maximalgewicht mit entsprechender 

Kalorienlimite pro Tag und die Helmtragpflicht beim 

Skifahren vorgeschrieben werden – oder das Skifahren 

überhaupt verboten wird, es wird ja laufend gefährli-

cher und das Risiko, auf der Piste über den Haufen 

gefahren zu werden, ist möglicherweise grösser, denn 

als Folge des Passivrauchens vom Tod ereilt zu werden …

1 2 3
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1	 Gastreferentin Daniela Merz

2	 Gastreferentin Daniela Merz

3	 V.l.n.r. Dr. Andres Iten, Daniela Merz

4	 V.l.n.r. Gemeinderat Heinz Steger, 

Gemeinderatspräsident Albert Leiser

5	 V.l.n.r. Geschäftsstelle:  

Yvonne Venuto, Lea Camenisch,  

Martina Wagner Eichin, Dr. Andres Iten,  

Angela Steiner Leuthold,  

Dr. Alfred Müller, Sabine Brandt
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den ist, dass wir sie in ihrer Bedeutung gar nicht 

mehr wahrnehmen. Und was man nicht wahr-

nimmt, schätzt man nicht.

–	 Sodann ist das erzielte hohe Wohlstandsniveau zu 

erwähnen: Wenn Generationen heranwachsen, de-

nen alles in den Schoss gelegt wird, nimmt das 

Wertegefüge wohl Schaden und es geht ob dieser 

Sättigung leicht vergessen, dass, um etwas zu er-

reichen, es der Anstrengung bedarf. Die Bereit-

schaft, mehr zu leisten und sich dem Wettbewerb 

zu stellen, weicht Bequemlichkeit und Anspruchs-

haltung. In einem kürzlich erschienenen Artikel 

in der NZZ prägt Gerhard Schwarz den Begriff 

«Freiheitsverwöhnung»: Die Freiheit wird nicht 

mehr als Lust, sondern als Last empfunden, eben 

«die Qual der Wahl!» In einem Beitrag im Buch 

«Wert der Werte», herausgegeben von Karen Horn 

und Gerhard Schwarz, stellt Thomas Volkmann, 

Referent für Sozialforschung am Liberalen Nau-

mann-Institut in Berlin, fest, dass die Freiheit un-

ter Druck steht, wenn Freiheit fälschlich im Sinne 

von «Sorgenfreiheit» oder «Unbehelligtsein von 

einschränken und uns durch den Staat organisieren, 

ja bevormunden. Statt Verantwortung für uns und 

andere zu übernehmen, überlassen wir das Feld auch 

hier übergeordneter Staatlichkeit!

Woher aber rührt diese zunehmende Geringschät-

zung unserer Freiheit, wieso diese Staatsgläubigkeit 

in einem Land, das seinen Wohlstand erwiesener

massen seiner noch weitgehend intakten liberalen 

Ordnung, einer vergleichsweise freien Marktwirt-

schaft mit einem funktionierenden Wettbewerb und 

insbesondere einem (noch) freiheitlichen Arbeits-

recht zu verdanken hat? Wieso riskieren wir eine Ver-

schlechterung dieser günstigen Rahmenbedingun-

gen und nehmen damit Wohlstandsabbau in Kauf, ja 

leisten ihm sogar Vorschub, statt mit vereinten Kräf-

ten an einer weiteren Verbesserung der Standortfak-

toren und damit an einer Stärkung der Freiheit und 

damit des Wohlstands zu arbeiten? 

–	 Generell ist zunächst festzustellen, dass die Frei-

heit hierzulande – im Unterschied beispielsweise 

zu vielen arabischen und asiatischen Völkern – 

dermassen zu einer Selbstverständlichkeit gewor-

76
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6	 V.l.n.r. Anwesende Ehrenpräsidenten und 

-mitglieder: Dr. Rolf Dürr, Joseph A. Schriber, 

Dr. Alfred Müller, Heinz Allenspach,  

Hans E. Fischer und Franz A. Türler (neu)

7	 V.l.n.r. Dr. Alfred Müller, Joseph A. Schriber, 

Heinz Allenspach und Dr. Andres Iten

8	 V.l.n.r. Vorstand: Alex Seidel, Dr. Sandra 

Thoma, Präsident Dr. Andres Iten, Franz A. 

Türler (zurückgetreten), Claudia Bucheli  

(neu), Patrick Fischer, Peter Binz, Carmen 

Walker Späh, Max Fritz

	 Nicht abgebildet sind: Vizepräsident Jörg 

Zulauf, Matthias Keller und Wim Ouboter 

(zurückgetreten)
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schlechthin, der zum Ruf nach Gerechtigkeit und 

Fairness und dann sehr rasch auch nach obrigkeit-

lichem Einhalt und staatlicher Intervention in 

Form von Ausgleich oder Umverteilung führt! Das 

ist aber wohlverstanden nicht einem Systemman-

gel, sondern vielmehr menschlicher Charakter-

schwäche zuzuschreiben! Wer vergisst, Grenzen 

zu respektieren, sich also unbescheiden, masslos, 

ja unanständig verhält, muss sich nicht wundern, 

wenn ihm diese Grenzen durch andere und letzt-

lich eben durch den Staat gesetzt werden. Aller-

dings greifen diese in aller Regel zu spät und 

schiessen erst noch nicht nur neben, sondern – 

aufgrund ihrer Allgemeingültigkeit – weit über 

das Ziel hinaus. Der «Notwehrexzess» unserer Ge-

sellschaft in Form der Überregulierung trifft dann 

auch diejenigen, die sich Selbstbeschränkung und 

Anstand verpflichtet fühlen. Ob er gleichermassen 

verwerflichen Motiven wie Missgunst und Scha-

denfreude oder ganz einfach Wut, Unzufrieden-

heit und Verdruss entspringt, ist unerheblich; 

weiterer Schaden ist jedenfalls angerichtet. Zum 

Belastungen und Risiken» verstanden wird, statt 

als Handlungs- und Betätigungsfreiheit im Sinne 

von Selbstverantwortung und Selbstständigkeit». 

Ende des Zitats. Auf diesem Weg aber, so befürchte 

ich, sind wir weit fortgeschritten! 

–	 Weiter sind unser hedonistischer Drang nach 

Selbstverwirklichung und unsere hochentwickelte 

Anspruchshaltung zu erwähnen. Sie machen es 

uns zunehmend schwer, zu erkennen, dass die 

Freiheit des Nehmens dort ihre Grenzen hat, wo 

sie die Schwelle überschreitet, wo das Nehmen 

zum Wegnehmen wird – anders ausgedrückt, wir 

dürfen uns solange der Freiheit des Nehmens be-

dienen, als wir auch die entsprechende Verantwor-

tung des Gebens übernehmen. Es ist somit das  

Bewusstsein für die Notwendigkeit der Selbst

beschränkung, das uns zunehmend abhanden-

kommt! Deshalb ist es, als weitere Ursache, der in 

der kürzeren Vergangenheit verschiedentlich fest-

zustellende, sattsam bekannte, rücksichts- und zü-

gellose Egoismus zahlreicher Akteure, nicht nur 

unserer Wirtschaft, sondern unserer Gesellschaft 

1 2
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1	 V.l.n.r. Gastreferentin Daniela Merz,  

Bruno Sauter

2	 V.l.n.r. Eduard Witta, Dr. Ruth Enzler, Lorenz 

Knecht, Gemeinderat Michael Baumer

3	 Markus Assfalg

4	 V.l.n.r. Dr. Beat Zimmermann, David Bachmann

5	 V.l.n.r. Kantonsrat Martin Arnold,  

Stadtrat Gerold Lauber



V er ba n dschron ik

Ja h r e s be r ic h t 2012 9

V E R B A N D  Z Ü R C H E R  H A N D E L S F I R M E N
A R B E I T G E B E R - O R G A N I S A T I O N  F Ü R  H A N D E L ,
D I E N S T L E I S T U N G E N ,  I N D U S T R I E  U N D  G E W E R B E

Gesundheit und die Existenz schlechthin sind die 

Folge. Verständlich, wenn sich die Gesellschaft un-

ter diesen Umständen vermehrt dem Staat anver-

traut, zumal – zumindest vordergründig – er es 

war, der in der Finanzkrise das Schlimmste abge-

wendet hat – und derzeit im Begriff ist, es in Spani-

en wieder zu tun. 

Was sich gegen diese Entwicklungen tun liesse, wis-

sen wir liberal Denkende ja eigentlich. Die zu stellen-

de Frage ist deshalb wohl eher: Tun und leben wir es 

auch? Ich bin überzeugt, dass schon viel gewonnen 

ist, wenn wir uns und unserem Umfeld – dazu zählen 

Unternehmen, Familie und namentlich unsere Kin-

der – den Wert der Freiheit und deren Bedeutung vor 

Augen führen und auch aufzeigen, dass Freiheit und 

Übernahme von Verantwortung bzw. Haftung für das 

eigene Tun und Handeln untrennbar verbunden sind.

Aus meiner Sicht als Präsident einer Arbeitgeber-

organisation haben wir uns der folgenden, aus mei-

ner Sicht vordringlichen Themen anzunehmen:

1. 	Der freiheitliche Arbeitsmarkt und das vergleichs-

weise nach wie vor liberale Arbeitsrecht sind mit 

allmählichen Verlust von Selbstbestimmung und 

Freiheit kommen die Gesetze, Verordnungen und 

Reglemente der staatlichen Regulatoren, die nur 

mit hohen Kosten und hohem Aufwand zu vollzie-

hen sind. Ich verzichte auf Beispiele. Sie kennen sie 

zur Genüge! Ineffizienz ist also die Folge und Ineffi-

zienz ist in letzter Konsequenz Wohlstandsverlust!

–	 Bedrängt wird die Freiheit aber auch durch das 

menschliche Bedürfnis nach Sicherheit. Mit zu-

nehmender Verunsicherung steigt dementspre-

chend unsere Bereitschaft, Freiheit preiszugeben. 

Und der Probleme und Verunsicherungen gibt es 

bekanntlich derzeit viele: Die Wirtschaftskrise  

generell, Zuwanderung und Überfremdung, Stich-

wort «Personenfreizügigkeit» (pro Jahr wächst die 

Bevölkerung der Schweiz in der Grösse der Stadt 

St. Gallen – sie spricht aber nicht deren Dialekt), 

Umweltverschmutzung, bedrohte soziale Instituti-

onen, explosive Gesundheitskosten, Kriminalität, 

bis hin zur terroristischen Bedrohung. Angst vor 

Konkurrenz, Arbeitsplatzverlust, Einengung des 

Lebensraums, finanzieller Notlage, Angst um die 

76

8 9

6	 V.l.n.r. Dr. Dieter Sigrist, Daniela Merz

7	 V.l.n.r. Dominik Hug, Christian 

Neidhart, Ansgar Gmür

8	 V.l.n.r. alt Kantonsrätin Barbara 

Angelsberger, Kantonsrätin Eva 

Gutmann

9	 V.l.n.r. Dr. Andres Iten, René Kuehni
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allen Mitteln zu bewahren. Sie gehören zu den ent-

scheidenden Faktoren für den Erfolg unserer Wirt-

schaft und die einzigartige Position, welche die 

Schweiz heute bezüglich Leistungsbilanz, Bundes-

haushalt und Arbeitslosenquote einnimmt.

2. 	Dementsprechend sind wir als Arbeitgeber aufge-

rufen, unsere unternehmerische und insbesonde-

re auch soziale Verantwortung wahrzunehmen.

Dazu gehören namentlich: 

–	 die Investitionen in Forschung, Entwicklung 

und Produktivität

– 	 die Sicherstellung einer qualitativ hohen Aus-

bildung unserer Lernenden im Rahmen unseres 

dualen Bildungssystems. Ein Hauptaugenmerk 

gilt dabei der Vorbereitung der uns anvertrau-

ten Lernenden auf den freiheitlichen Arbeits-

markt. Es ist nicht zuletzt an uns, ihnen dessen 

Vorzüge und Chancen, aber ebenso die damit 

verbundene Verantwortung und das systemim-

manente Risiko des Misserfolgs aufzuzeigen.

– 	 weiter die Förderung, Aus- und Weiterbildung 

unserer Mitarbeitenden

– 	 die Pflege einer hochstehenden Unternehmens-

kultur – und Ethik. Die Unternehmenskultur im 

Sinne der tagtäglich gelebten Praxis, die Ethik 

als die dieser Praxis zu Grunde gelegten Werte!

– 	 Und nicht zu vergessen, die Pflege unserer be-

währten Sozialpartnerschaft.

3. 	Drittens erachte ich es auch als Pflicht der Arbeit-

geber, uns mit ganzer Kraft für den Erhalt und da-

mit für eine am Machbaren orientierte Reform der 

Sozialversicherungen einzusetzen. Aufzuzeigen, 

dass ein weiterer Ausbau der Sozialsysteme mit 

den damit verbundenen Kosten mittelfristig un-

weigerlich zu deren Kollaps führt, ist Teil unserer 

Verantwortung, ebenso wie die Erarbeitung und 

Förderung von individuellen Vorsorgelösungen, 

die den Mitarbeitenden auf privater, eben eigenver-

antwortlicher Basis eine Fortsetzung des Lebens-

standards nach der Pensionierung ermöglichen. 

Letzteres ist wohl das wirksamste Mittel, über-

setzten gewerkschaftlichen Forderungen nach einem 

weiteren staatlichen Ausbau der Altersvorsorge 

entgegenzutreten. 

1 2 3
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1	 V.l.n.r. Kantonsrätin Gabriela Winkler, 

Dr. Lukas Briner

2	 V.l.n.r. Claudia Bucheli, Stadtrat Martin 

Vollenwyder

3	 V.l.n.r. Dr. Lukas Briner, Dr. Arthur 

Wettstein und Stadtrat Martin 

Vollenwyder

4	 V.l.n.r. Robert Iten, Prof. Dr. Moritz  

W. Kuhn, Walter Furrer

5	 V.l.n.r. Gemeinderat Heinz Steger, 

Kantonsratspräsident Bernhard Egg
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In seinem Beitrag im bereits erwähnten Buch «Der 

Wert der Werte» schreibt NZZ-Korrespondent Ulrich 

Schmid: «Grundwerte wie der offene Diskurs, die 

freie Bewegung oder die Marktwirtschaft sind ohne 

Freiheit nicht zu haben. Wer sich an den Ungleich

heiten und ‹Ungerechtigkeiten stört und sie durch 

gesetzliche Regelwerke eliminieren will, zerstört un-

weigerlich ein Stück Freiheit. Man kann nicht das 

Prinzip des Leistungswettbewerbs bejahen, ohne in 

Kauf zu nehmen, dass es Verlierer gibt. Freiheit stirbt 

scheibchenweise; wir tun zu wenig, um sie zu schüt-

zen. Er schliesst mit einem Zitat aus Goethes Faust: 

Was Du ererbt von Deinen Vätern hast, erwirb es, um 

es zu besitzen.› 

In diesem Sinne rufe ich Sie auf: Entdecken wir 

den Wert unserer Freiheit neu und setzen wir uns in 

unserem Umfeld beherzt für deren Erhaltung ein – 

denn «Reden kocht bekanntlich keinen Reis.» 

Die stark applaudierten Ausführungen waren auf 

der Website des VZH www.vzh.ch unter dem Stich-

wort «Verband/Generalversammlung/Wort des Präsi-

denten» abrufbar.

Nach dieser Präsidialadresse wurde der offizielle Teil 

der Generalversammlung wie gewohnt speditiv abge-

wickelt. Der Jahresbericht 2011 wurde mit Dank an 

die Verfasserin verabschiedet und die Jahresrech- 

nung 2011, die mit einem Ertragsüberschuss von 

CHF 259 833 und einem Kapital von CHF 2 484 735 ab-

schloss, einstimmig genehmigt. Vorstand und Ge-

schäftsstelle erhielten ohne Gegenstimme Décharge. 

Gutgeheissen wurde auch das Budget, das ertrags

seitig zur Hauptsache wiederum auf folgenden – seit 

1996 geltenden – attraktiv günstigen Mitglieder

beiträgen beruht:

Kategorie� Beitrag

Bis 10 Arbeitnehmer� CHF 330.―

11 – 50 Arbeitnehmer� CHF 440.―

51 und mehr Arbeitnehmer� CHF 550.―

Anschliessend gab der Vorsitzende bekannt, dass die 

beiden langjährigen Vorstandsmitglieder Franz A. Tür-

ler und Wim Ouboter auf das Ende dieser Amtsdauer 

aus dem Vorstand zurücktreten. Er würdigte deren 

6 8

9 10

6	 V.l.n.r. Heinz Allenspach, Gemeinderats-

präsident Albert Leiser, Ansgar Gmür

7	 V.l.n.r. Dr. Andres Iten,  

Gemeinderatspräsident Albert Leiser

8	 V.l.n.r. Kantonsrat Martin Arnold  

und Ständerat Prof. Dr. med. Felix 

Gutzwiller

9	 V.l.n.r. Manuela Fetz,  

Kantonsrätin Carmen Walker Späh  

und Dr. Ruth Enzler

10	 V.l.n.r. Dr. Andres Iten, Rudolf Byland, 

Dr. Lukas Briner

7



V er ba n dschron ik

Ja h r e s be r ic h t 201212

V E R B A N D  Z Ü R C H E R  H A N D E L S F I R M E N
A R B E I T G E B E R - O R G A N I S A T I O N  F Ü R  H A N D E L ,
D I E N S T L E I S T U N G E N ,  I N D U S T R I E  U N D  G E W E R B E

kopf, die während eines Jahres in den juristischen 

Alltag schnuppern konnten, herzlich für ihren uner-

müdlichen Einsatz, die stets ausgezeichnete Arbeit 

und die vorbildliche Vorbereitung dieser Generalver-

sammlung. Ebenso herzlich im Kreise des VZH 

begrüsste er die seit 16. April 2012 amtende neue ju-

ristische Sekretärin Angela Steiner Leuthold.

Ein weiterer herzlicher Dank ging an die Mitglieder 

des Vorstands, die trotz grossen Engagements auf ver-

schiedenen Ebenen vorzügliche Arbeit leisten und das 

in der letztjährigen Präsidialadresse angesprochene 

Milizprinzip in vorbildlicher Weise umsetzen.

Mit einem herzlichen Dank an die Mitglieder, ohne 

die es den VZH nicht gäbe, und der Bitte um Weiter-

empfehlung des VZH an Freunde und Bekannte 

schloss der Präsident den offiziellen Teil der General-

versammlung.

Im Anschluss daran hielt die Gastreferentin  

Frau Daniela Merz, Vorsitzende der Geschäftsleitung 

der Dock-Gruppe, einen Vortrag zum hochaktuellen 

Thema «Eine unternehmerisch geführte Sozialfirma – 

ein Widerspruch?», der mit starkem und lang anhal-

langjährige und engagierte Tätigkeit im Vorstand des 

VZH und beantragte deren Ernennung zu Ehrenmit-

gliedern, was von der Versammlung mit Akklamati-

on bestätigt wurde.

Die weiteren Vorstandsmitglieder Peter Binz, Pa-

trick Fischer, Max Fritz, Matthias Keller, Alex Seidel, 

Carmen Walker Späh, Jörg Zulauf und der Präsident 

Dr. Andres Iten stellten sich zur Wiederwahl, ebenso 

die im letzten Jahr neu in den Vorstand gewählte  

Dr. Sandra Thoma, so dass für alle wieder die gleiche 

Amtsdauer gilt. Alle Vorstandsmitglieder wurden mit 

Akklamation wiedergewählt. Neu in den Vorstand 

wurde Claudia Bucheli Ruffieux, Partnerin Amrop 

Executive Search AG, gewählt. Der Vorstand konstitu-

ierte sich statutengemäss selbst.

Unter dem Traktandum «Diverses» dankte der Prä-

sident Dr. Andres Iten der Geschäftsleiterin Martina 

Wagner Eichin und allen Mitarbeitenden der Ge-

schäftsstelle: Dr. Alfred Müller, dem im Januar 2012 

ausgetretenen Raphael Spring, Sabine Brandt, Lea 

Camenisch, Yvonne Venuto und den beiden juristi-

schen Praktikantinnen Corina Käser und Nora Schöll-

1 2

1	 V.l.n.r. Dr. Andres Iten, Daniela Merz, 

Kantonsratspräsident Bernhard Egg

2	 V.l.n.r. Peter Binz, Thomas Seeger, 

Präsident Handelsgericht Kanton Zürich

3	 V.l.n.r. Nationalrat Hans Kaufmann, 

Nationalrat Hans Rutschmann, Prof. Dr. 

Felix Gutzwiller, Gemeinderats

präsident Albert Leiser, Gemeinderat 

Urs Egger, Dr. Andres Iten

4	 V.l.n.r. Hans E. Fischer, Dr. Hermann 

Herold
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Arbeitgeber auch im Berichtsjahr in den Genuss eines 

gegenüber dem kantonalen Ansatz günstigeren Bei-

tragssatzes, mit dem sie 0,2% auf der gesamten Lohn-

summe sparen. Ab einer jährlichen Lohnsumme von 

CHF 165 000 macht sich somit die Mitgliedschaft 

beim VZH auch in diesem Sinn bereits bezahlt, dazu 

kommen noch die übrigen mit der Mitgliedschaft ver-

bundenen unentgeltlichen Dienstleistungen.

Breiten Raum nahm auch die Nachfolgeregelung der 

auf den 30. Juni 2012 zurückgetretenen Geschäftsleite-

rin, Rechtsanwältin Martina Wagner Eichin, die sich 

entschlossen hatte, sich schwergewichtig ihrer anwalt-

lichen Tätigkeit und einer Ausbildung zur Fachanwältin 

Arbeitsrecht SAV zu widmen, in Anspruch. Es wurde 

ein Ausbau der Geschäftsstelle beschlossen. Als neuen 

Geschäftsleiter wurde auf den 1. Februar 2013 Herr 

Hans Strittmatter, Rechtsanwalt, ernannt, der ein um-

fassendes Wissen im Bereich der Arbeitgeberpolitik, 

insbesondere mit den beim VZH im Vordergrund ste-

henden Themen wie Arbeits- und Sozialversicherungs-

recht mitbringt und mit den Strukturen der verschie

denen Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände bestens 

tendem Applaus gewürdigt wurde. Apéro und Bankett 

beschlossen den wiederum sehr gut gelungenen Anlass.

Vorstand
Der Vorstand trat im Berichtsjahr am 27. März, 3. Juli, 

11. September und 13. November 2012 zu vier Sitzun-

gen zusammen. Ständige Traktanden bildeten die 

Kernbereiche des VZH, das Arbeitsrecht, die Sozial-

versicherungen und die Wirtschaftspolitik. Der Vor-

stand äusserte sich auch zur am 11.  März  2012 zur 

eidgenössischen Abstimmung gelangenden Volksini-

tiative «6 Wochen Ferien für alle» (abgelehnt im Sin-

ne der gefassten Parole mit 66,5% Neinstimmen, bei 

einer Stimmbeteiligung von 45,1%) sowie zum eidge-

nössischen Urnengang vom 23. September 2012, an 

dem die Volksinitiative «Schutz vor Passivrauchen» 

zur Abstimmung gelangte (ebenfalls im Sinne der ge-

fassten Parole abgelehnt mit 66,0% Neinstimmen, bei 

einer Stimmbeteiligung von 42,2%). 

Einen Schwerpunkt bildeten wiederum die Famili-

enzulagen. So gelangten Mitglieder des VZH bei Ab-

rechnung über die Familienausgleichskasse Zürcher 

8

5	 V.l.n.r. Rudolf Byland, Dr. Rolf Dürr
6	 V.l.n.r.	 Kantonsrätinnen Linda 

Camenisch und Gabriela Winkler

7	 V.l.n.r. Gemeinderäte Roger Tognella 

und Michael Baumer

8	 V.l.n.r. Sabine Brandt, Yvonne Venuto, 

Lea Camenisch und Bernhard 

Mosimann

5 6

7
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–	 Zur privaten Nutzung von Geschäftswagen 

–	 Wie man einem Stellenbewerber nicht  

absagen sollte

–	 Nachschieben von Kündigungsgründen  

bei fristloser Entlassung

–	 Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz 

–	 Vertrauensarbeitszeit

–	 Salär- und Teuerungsfragen 2013

–	 Dreiteilige Arbeitgeberkampagne zu den  

neuen Wiedereingliederungsmodellen  

der 6. IV-Revision (Arbeitsversuch und  

Vorgehen bei Langzeitkrankheit)

–	 Übersicht über die Sozialversicherungen 2013

Ein ganzes Mitteilungsblatt, das Anfang Januar 2013 

versandt wurde, war wiederum der Rechtsprechung 

des Arbeitsgerichts Zürich 2011 gewidmet mit folgen-

den Themen: Passivlegitimation, Arbeitsleistung mit 

oder ohne Lohn, graphologisches Gutachten über 

einen Zahlungsbeleg, stillschweigend akzeptierte Lohn

kürzung, Akonto-Provision, Bonus (Gratifikation oder 

Lohnbestandteil), Beweisprobleme mit Arbeitsangebot 

nach Arbeitsverhinderung, unglaubhafte ärztliche 

Angaben, Ferienbezug während der Kündigungsfrist, 

Austrittgrund im Arbeitszeugnis, Kündigung und 

Freistellung, missbräuchliche Kündigung nach Beizug 

der Gewerkschaft, missbräuchliche Änderungskündi

gung, Verhalten des Arbeitgebers vor der Kündigung, 

fehlende Teamfähigkeit als Kündigungsgrund, Tätlich

keiten am Arbeitsplatz, Beschimpfungen am Arbeits-

platz, verspätete Reaktion bei Diebstahlsverdacht, 

Beschränkung des Konkurrenzverbots, begründeter 

Anlass für den Wegfall des Konkurrenzverbots, Min-

destlohn beim Handelsreisenden, bezahlte Feiertage 

beim Stundenlohn, Lohneinstufung gemäss L-GAV des 

Gastgewerbes, Getränkepauschale und vom Arbeit

nehmer gewollte Mehrarbeit. 

Ferner wurden in den Mitteilungsblättern und auf 

der Webseite die zu den Abstimmungen gefassten Pa-

rolen, die KMU-Entlastung sowie die Arbeitsmarkt-

kontingente thematisiert und als Vorbereitung für 

die Gesamtarbeitsvertragsverhandlungen eine Um-

frage zum Vaterschaftsurlaub durchgeführt. Weitere 

Informationen betrafen den «This-Priis» 2012, die Re-

sultate aus den Gesamtarbeitsvertragsverhandlungen 

sowie das Salärregulativ, einen Hinweis auf die Ver-

anstaltung des KV Zürich zum Thema «Bildung der 

Zukunft», die Ergebnisse der Firmenbefragung der 

Stadt Zürich 2012, eine Umfrage zum Thema «Perso-

nalentwicklung in Schweizer Klein- und Mittelbetrie-

ben», die neuen Vertrauensärzte des VZH, neue ar-

beitsrechtliche Literatur, den neuen Rahmenvertrag 

vertraut ist. Bis zu seinem Eintritt wurde der VZH inte-

rimsweise und mit begeistertem Einsatz von der juristi-

schen Sekretärin, Frau Rechtsanwältin Angela Steiner 

Leuthold, geleitet. In der Übergangsphase stand auch 

Frau Martina Wagner Eichin dem VZH wie bisher für 

Rechtsauskünfte und das Verfassen des Mitteilungs-

blatts zur Verfügung. Sie bleibt weiterhin als Vertrauens

anwältin des VZH tätig. Der Vorstand dankt ihr an 

dieser Stelle herzlich für ihr grosses Engagement und 

ihre Verdienste während der letzten sechs Jahre als 

Geschäftsleiterin des VZH und wünscht ihr weiterhin 

viel Erfolg und Freude in ihrem neuen Wirkungskreis. 

Im Übrigen versteht sich von selbst, dass der VZH 

seit jeher enge Kontakte nicht nur zu befreundeten 

Arbeitgeberorganisationen, sondern auch zu wirt-

schaftlichen und politischen Kreisen pflegt. So traf er 

sich im Berichtsjahr auch zum Kontaktlunch mit 

dem Zürcher Stadtrat. Seine diesbezüglichen Bezie-

hungen sind denn auch vielfältig und intensiv. Damit 

verbunden sind die üblichen Aufgaben, Mitwirkun-

gen und Repräsentationsverpflichtungen von Vorstand 

und Geschäftsleitung.

Ehrenmitglieder
Im Berichtsjahr verstarb in seinem 94. Lebensjahr  

unser Ehrenmitglied Hans E. Fischer. Er gehörte von 

1973 bis 1985 dem Vorstand an und blieb dem VZH 

auch über diese Tätigkeit hinaus stets eng verbunden. 

Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

Verbandsmitteilungen
2012 liess das Sekretariat den VZH-Mitgliedern und 

einem weiteren Interessentenkreis neun Mitteilungs-

blätter zukommen. Behandelt wurden Fragen aus dem 

Arbeits- und Sozialversicherungsrecht, insbesondere

–	 Empfehlungen betreffend Spesenersatz für Han-

delsreisende

–	 Familienzulagen 2012 und Familienzulagen 2013 

für Selbständigerwerbende

–	 Kantonaler Berufsbildungsfonds

–	 Ausbildung von Lernenden  

im Lehrbetriebsverbund

–	 «Schnuppern» ohne Arbeitsbewilligung

–	 Neuer GAV Personalverleih

–	 Entlassung eines gewählten Arbeitnehmer

vertreters aus wirtschaftlichen Gründen

–	 Neue EU-Verordnungen  

zum Sozialversicherungsrecht

–	 Arbeitsweg

–	 Wegbedingung von Überstunden

–	 Aufbewahrungspflicht von arbeitsrechtlichen  

Unterlagen
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mit der CSS für Krankentaggeld, Krankenpflege und 

Unfallversicherung, die Tagung zum Arbeitsrecht, die 

öffentlichen Ruhe- und Lokalfeiertage 2013, die kan-

tonale Lehrstellenkonferenz 2013, die Kurs- und Se-

minarangebote des KV Zürich sowie die Nachfolge 

von Frau Rechtsanwältin Martina Wagner Eichin.

Verschiedene Beilagen ergänzten die angebotenen 

Informationen: die Übersicht über die Familienzula-

gen 2012, ein Flyer «NEIN zur Ferieninitiative», ein 

Fragebogen zur Mitgliederumfrage zum Vaterschafts-

urlaub, das Protokoll der letzten GV, drei Flyer zu den 

neuen IV-Modellen Arbeitsversuch, Eingliederung in 

der Praxis und lang dauernder Erkrankung, eine 

Übersicht über die öffentlichen Ruhe- und Lokalfeier-

tage 2012/13, eine Übersicht über die Sozialversiche-

rungsbeiträge 2013 sowie das Seminarangebot 2013 

des KV Zürich. Ebenfalls zu den Beilagen gehörten 

der Anmeldetalon für die Tagung zum Arbeitsrecht 

vom 15. November 2012, ein Neudruck des Gesamtar-

beitsvertrags für die kaufmännischen und kaufmän-

nisch-technischen Angestellten und das Verkaufsper-

sonal im Detailhandel, gültig ab 1. Januar 2013, sowie 

das Salärregulativ 2013.

Geschäftsstelle 
Die Geschäftsstelle des VZH stand ihren Mitgliedern 

mit den gewohnten und geschätzten Dienstleistungen 

zur Verfügung. Im Vordergrund standen, nebst den be-

reits erwähnten Mitteilungsblättern, die Rechtsaus-

künfte, welche die Geschäftsleiterin Martina Wagner 

Eichin und die juristische Sekretärin Angela Steiner 

Leuthold sowie der ao. juristische Sekretär Dr. Alfred 

Müller (ad interim), alle praktizierenden Rechtsanwäl-

te, aber auch die Sekretärinnen tagtäglich erteilten. 

Oberster Grundsatz ist, stets erreichbar zu sein und 

Fragen aus unserem Tätigkeitsbereich sofort, in aller 

Regel aber innert 24 Stunden kompetent zu beantwor-

ten. Rechtsauskünfte werden grundsätzlich telefo-

nisch, wenn nötig aber auch im Rahmen einer kleinen 

Besprechung erteilt. Dieser Service ist im Mitglieder-

beitrag inbegriffen, es sei denn, die Antwort sei mit 

grösserem Aktenstudium, grösserem Zeitaufwand 

oder Korrespondenz verbunden. Die meisten Anfragen 

betrafen wie im Vorjahr klar die Dauerthemen Sperr-

fristen bei Krankheit/Unfall/Schwangerschaft/Militär 

usw. sowie Schwangerschaft/Mutterschaft, ferner 

Überstunden/Überzeiten, Ferienkürzungen, Probezeit, 

Konkurrenzverbote, unentschuldigte Absenzen und 

fristlose Kündigungen. Am häufigsten wurde telefo-

nisch um Rat gefragt, zunehmend auch über die Web-

seite via E-Mail, mit abnehmender Tendenz per Fax 

und nur noch selten per Post.

Zeitlich umfangreich war das Abfassen von Ein- 

gaben und Vernehmlassungen, zum Beispiel an die 

Adresse des Schweizerischen Arbeitgeberverbands, 

sowie das unverzichtbare Mitwirken der Geschäftslei-

terin und der juristischen Sekretärin in verschiede-

nen Spezialkommissionen derselben Institution so-

wie im Forum Zürich, einem losen Zusammenschluss 

zürcherischer Arbeitgeber- und Wirtschaftsorganisa-

tionen und in anderen eidgenössischen und kantona-

len Kommissionen.

Am 15.  November  2012 führte der VZH im Hotel 

Widder in Zürich die traditionelle jährliche Herbstta-

gung zu aktuellen Fragen aus dem Arbeitsrecht durch. 

Kompetenter und bewährter Referent war Dr. Gerhard 

Koller, leitender Gerichtsschreiber und Ersatzrichter 

am Arbeitsgericht Zürich, der in einem ersten Teil über 

Fragen im Zusammenhang mit Schwangerschaft/Mut-

terschaft, in einem zweiten Teil über aktuelle Fälle am 

Arbeitsgericht referierte. Die rund 150 Teilnehmer 

nutzten die anschliessende Fragerunde ausgiebig und 

im Anschluss an die Veranstaltung offerierte der VZH 

den beliebten Apéro.

Der Krankentaggeld-Rahmenvertrag mit der CSS 

wurde im Berichtsjahr neu verhandelt und erweitert. 

Neu steht den VZH-Mitgliedern ein Kollektiv-Rah-

menvertrag mit der CSS für Krankentaggeld, Kran-

kenpflege und Unfallversicherung zur Verfügung. 

Weitergeführt wurde auch der Kollektivrahmenver-

trag über eine Krankenpflegeversicherung der Swica. 

In beiden Angeboten kamen VZH-Mitglieder und bei 

den Zusätzen zur Pflegeversicherung auch deren Mit-

arbeitende in den Genuss von günstigen Spezialkon-

ditionen. Die Koordination erfolgte über Herrn Claus 

H. Widrig, Gesellschaft für Wirtschaftskommunika-

tion und Repräsentation GmbH, der für Kontakt, Be-

ratung und Offerten der Versicherungen zur Verfü-

gung stand. Auskünfte dazu erteilte auch die 

Geschäftsstelle.

Für die Leitung des Sekretariates zeichnete Sabine 

Brandt (60%) verantwortlich. Unterstützt wurde sie da-

bei von Frau Lea Camenisch (100%), welche auch die 

Buchhaltung führte, sowie Frau Yvonne Venuto (40%). 

Dem Sekretariat oblag vorab die Führung der Korres-

pondenz und der Buchhaltung, die Betreuung und lau-

fende Aktualisierung der umfangreichen Mitglieder-

kartei sowie der ständige Kontakt nicht nur mit den 

Mitgliedern, sondern auch mit der Ausgleichskasse 

und der Familienausgleichskasse Zürcher Arbeitgeber. 

Mit Kompetenz, hoher Flexibilität und der nötigen  

Prise Humor leistete das Sekretariat auch in hektischen 

Phasen sehr gute Arbeit.
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VZH-Vertretungen

Vorstand Schweizerischer Arbeitgeberverband SAV:

Dr. Andres Iten

Martina Wagner Eichin (Stellvertreterin) 1

Vorstand Vereinigung Zürcherischer Arbeitgeberorganisationen:

Dr. Andres Iten

Vorstand Zürcher Handelskammer ZHK:

Dr. Andres Iten

Vorstand AHV-Ausgleichskasse Grosshandel Reinach:

Peter Brogle

Vorstand Ausgleichskasse Zürcher Arbeitgeber:

Dr. Rolf Dürr, Präsident 1

Dr. Heinz Waser 2

Martina Wagner Eichin

Vorstand Familienausgleichskasse Zürcher Arbeitgeber:

Dr. Rolf Dürr, Präsident 1

Dr. Heinz Waser 2

Martina Wagner Eichin

Paritätische Kommission VZH/KVZ:

Dr. Andres Iten

Martina Wagner Eichin 3

Angela Steiner Leuthold 4

Eidg. Kommission für die AHV:

Martina Wagner Eichin

Forum Zürich (für politische Fragen)

Martina Wagner Eichin 5

Hans Strittmatter 6

Handelsgericht Zürich  

(Handelsrichter 10. Kammer: verschiedene Branchen):

Dr. Rolf Dürr

Arbeitsgericht Zürich (Arbeitsrichter Gruppe 5:  

kaufmännische Berufe usw.):

Alfred Baumgartner,  
	 c/o UBS AG

Dr. Thomas Bühlmann, 
	 c/o IBM (Schweiz)

Ruth Derrer Balladore,  
	 c/o Schweizerischer Arbeitgeberverband

Dr. Rolf Dürr, Rechtsanwalt

Dr. Mark R. Hoenig,  
	 c/o Dr. Egon Zehnder & Partner AG

Urs Hofmann,  
	 c/o CSFB

Dr. Andres Iten,  
	 c/o René Faigle AG

Yves Meili,  
	 c/o WPI Immobilienberatung

Robert Mennel,  
	 c/o Mennel & Partner AG 7

Dr. Alfred Müller, Rechtsanwalt

Prof. Dr. Roland A. Müller,  
	 c/o Schweizerischer Arbeitgeberverband

Carla Schuler,  
	 c/o ZPK/ASPI

Martina Wagner Eichin,  
	 c/o VZH 8

Kantonale Schlichtungsstelle zum Gleichstellungsgesetz:

Dr. Alfred Müller

Martina Wagner Eichin

Tripartite Kommission für arbeitsmarktliche Aufgaben:

Martina Wagner Eichin

Kantonale Kommission für Familienausgleichskassen:

Martina Wagner Eichin

Kantonales Einigungsamt:

Angela Steiner Leuthold 9

Kantonale Berufsbildungskommission:

Angela Steiner Leuthold 10

Aufsichtskommission für die KV Zürich Business School:

Michael Vögele, c/o Pere Team GmbH

Kaufmännische Lehrlingsprüfungskommission:

Marie-Therese Kaiser, c/o Brütsch-Rüegger AG

Michael Vögele, c/o Pere Team GmbH

	 1	 bis 31. Dezember 2012

	 2 	 ab 1. Januar 2013

	 3 	 bis 30. Juni 2012

	 4 	 ab 1. Juli 2012

	 5 	 bis 31. Januar 2013

	 6 	 ab 1. Februar 2013

	 7 	 verstorben 2012

	 8 	 bis 31. Oktober 2012

	 9 	 ab 30. Mai 2012

	10 	 ab 9. August 2012
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Vernetzung mit anderen Verbänden

—	�Handelskammer und Arbeitgeber-
vereinigung Winterthur HAW

—	�Arbeitgebervereinigung des 
Zürcher Unterlandes (AZU)

—	�Arbeitgebervereinigung Zürichsee-
Zimmerberg (AZZ)

—	�Industrie-Verband Zürich

—	�Arbeitgeberverband des Bezirks 
Affoltern a.A. und Umgebung

—	�Industrie-Vereinigung Weinland

—	�Industrieverein Volketswil und 
Umgebung

—	�Arbeitgeber-Verband Zürcher 
Oberland und rechtes Seeufer

Gewerbeverband  
der Stadt Zürich

Präsident: Richard Späh

Geschäftsleiterin: Ursula Woodtli

ZHK 
Zürcher Handelskammer

Präsident: Peter Quadri

Direktorin: Dr. Regine Sauter

Stv. Direktor: Dr. Beat Zimmermann

VZA 
Vereinigung Zürcherischer 

Arbeitgeber-Organisationen

Präsident: Thomas Isler

Sekretär: Dr. Dieter Sigrist

200 weitere lokale  
Gewerbevereine und  

Berufsverbände

VZH  
Verband Zürcher Handelsfirmen

Präsident: Dr. Andres Iten 

Geschäftsleiter:  
RA Hans Strittmatter

Juristische Sekretärin:  
RA Angela Steiner Leuthold

Juristischer Sekretär a.i.: 
RA Dr. Alfred Müller

Vereinigung Zürcherischer 
Arbeitgeberverbände  
der Industrie (VZAI)

Präsident: Thomas Isler

Geschäftsführer: Max Fritz

Kantonaler Gewerbeverband

Präsident: NR Hans Rutschmann

Geschäftsleiter: KR Martin Arnold

Zürcher 
Bankenverband

Präsident: Dr. Thomas Ulrich

Sekretär: Dr. Dieter Sigrist

economiesuisse 
Verband der Schweizer  

Unternehmen

Präsident: Dr. Rudolf Wehrli

Vorsitzender der Geschäftsleitung: 
Dr. Pascal Gentinetta

Schweizerischer 
Arbeitgeberverband

Präsident: Valentin Vogt

Direktor: Thomas Daum

VSIG 
Vereinigung des Schweizerischen 

Import- und Grosshandels

Präsident: Jean-Marc Probst

Direktor: Kaspar Engeli
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Leitbild
1.	 Der VZH wurde 1919 gegründet und ist heute einer 

der grössten regionalen Arbeitgeberverbände der 

Schweiz. Er vertritt in erster Linie die Interessen 

der Arbeitgeber und insbesondere jene seiner rund 

2300 Mitglieder mit über 150 000 Mitarbeitenden in 

Handel, Dienstleistungen, Industrie und Gewerbe.

2.	 Das Tätigkeitsgebiet des VZH umfasst schwerge-

wichtig den Wirtschaftsraum Zürich.

3.	 Die professionell geführte Geschäftsstelle infor-

miert und berät die Mitglieder mit hoher Kompe-

tenz vor allem in den Bereichen Arbeitgeberpolitik, 

Arbeitsrecht und Sozialversicherungsrecht.

4.	 Im Rahmen einer Sozialpartnerschaft schliesst der 

VZH mit dem KV Zürich Gesamtarbeitsverträge ab, 

gültig für die kaufmännischen und kaufmännisch-

technischen Angestellten und das Verkaufspersonal 

im Detailhandel sowie für die Handelsreisenden. 

5.	 Die allgemeinen Arbeitgeberinteressen bzw. jene 

seiner Mitglieder vertritt der VZH mit Engagement 

und Konsequenz, vor allem mit den Mitteln der  

Information und Einflussnahme. Zu diesem Zweck 

steht er auch in engem Kontakt mit Behörden,  

Parteien und anderen Verbänden. Die Politik ist 

demgegenüber Sache der Parteien und Politiker. 
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bietet Ordnung und Rechtssicherheit, die es für ein 

vorausschauendes Planen und Wirken braucht. Krisen-

bewältigung und Intervention sind partnerschaftlich 

geregelt und institutionalisiert. Diese Selbstregulie-

rung bewirkt, dass der Staat aussen vor bleibt und 

sich nicht einmischt, so dass in einer Sozialpartner-

schaft Vereinbarungen rasch und flexibel wieder an-

gepasst werden können, wenn sich das als notwendig 

erweist. Die Akzeptanz von sozialpartnerschaftlichen 

Schlichtergremien, die auch die Gerichte wesentlich 

entlasten, ist in der Sozialpartnerschaften gross.

 

Vielversprechende Synergieeffekte
Der Zusammenarbeit der Sozialpartner sind keine 

Schranken gesetzt. Die Basis eines tragfähigen Ge-

samtarbeitsvertrags ermöglicht die Zusammenarbeit 

auf verschiedenen Ebenen und eine gegenseitige Stär-

kung. Kooperationen wie zum Beispiel Trägerschaf-

ten für die berufliche Aus- und Weiterbildung oder 

Vorsorgeeinrichtungen können zum Nutzen einer 

Branche oder eines Wirtschaftszweigs, aber auch im 

Sinne des Berufsstands, eines Standorts oder eines 

neuen Geschäftsfelds sein. Immer stärker ins Ge-

wicht fallen dabei die Glaubwürdigkeit, die ein Unter-

nehmen geniesst, und das Vertrauen der Märkte, das 

gesichert oder verspielt werden kann. Die Reputation, 

der gute Ruf eines Unternehmens, ist in Zeiten einer 

aggressiven Medienlandschaft ein Gut von höchster 

Bedeutung, dem unter allen Umständen Sorge zu tra-

gen ist. Sozialpartner können einander dabei gegen-

seitig wirksam unterstützen. 

VZH und KV Zürich haben sich gemeinsam ver-

pflichtet, ihre Zusammenarbeit zu stärken und aus-

zubauen, den Wirtschaftsstandort Zürich zu stärken, 

ein wohlwollendes und wirtschaftsfreundliches Kli-

ma zu pflegen und zu fördern, die Interessen ihrer 

Verbände zu respektieren und sich gegenseitig nach 

Kräften zu unterstützen, das duale Bildungssystem 

zu pflegen und weiterzuentwickeln, die Ausbildung 

junger Kaufleute zu ermöglichen und möglichst zu 

fördern sowie die lebenslange Weiterbildung der Be-

rufsleute zu propagieren und zu unterstützen. Zur 

Durchführung der Gesamtarbeitsverträge und zur 

Förderung der Zusammenarbeit besteht eine Paritäti-

sche Kommission.

Gesamtarbeitsvertrag für die kaufmännischen 
und kaufmännisch-technischen Angestellten 
und das Verkaufspersonal im Detailhandel/ 
Salärregulativ
Wichtigster Gesamtarbeitsvertrag (GAV) ist heute der 

zwischen dem VZH und dem KV Zürich abgeschlosse-

In Ruhe arbeiten
Mit dem KV Zürich pflegt der VZH seit seiner Grün-

dung im Jahr 1919 enge sozialpartnerschaftliche Be-

ziehungen. Seit Jahrzehnten schliessen die beiden 

Verbände Gesamtarbeitsverträge und Salärregulative 

ab, die ersten schriftlichen Vereinbarungen gehen  

sogar bis auf die Zeit unmittelbar nach dem Ersten 

Weltkrieg zurück. Diese gelebte Sozialpartnerschaft 

mit vertrauensvollem Verständnis für die Anliegen 

und Sorgen der Gegenseite wirkte sich stets positiv 

auf die Beziehungen der unter diesen Gesamtarbeits-

verträgen stehenden Arbeitgebern und Arbeitneh-

menden aus und ermöglichte konstruktive Lösungen. 

So waren weder Streikdrohungen, Blockaden, Haus-

friedensbruch, Hausbesetzungen noch ähnliche Proble-

me zu verzeichnen. Der Wert einer Diskussionskultur 

und einer beidseitigen Gesprächsbereitschaft kann 

nicht hoch genug geschätzt werden.

Gesamtarbeitsverträge:  
verlässliche Rahmenbedingungen für alle
Die zwischen VZH und KV Zürich abgeschlossenen 

Gesamtarbeitsverträge, insbesondere der GAV für die 

kaufmännischen und kaufmännisch-technischen An- 

gestellten und das Verkaufspersonal im Detailhandel, 

sind für die Arbeitgeber von grosser Bedeutung, weil 

sie moderne, aber moderate sozialpartnerschaftlich 

vereinbarte Arbeitsbedingungen und gleich lange 

Spiesse für alle darstellen. Das ist ein wichtiges Gebot 

in einer hochkompetitiven Wirtschaft und gilt beson-

ders unter dem Aspekt des Standortwettbewerbs und 

der Globalisierung. Konkurrenz tut gut, soll aber fair 

ein. Dazu leistet ein Gesamtarbeitsvertrag einen 

wichtigen Beitrag, indem er gewisse Eckwerte fest-

legt, welche die Arbeitgebenden gemeinsam definiert 

und dann mit den Arbeitnehmenden ausgehandelt 

haben. Ein Gesamtarbeitsvertrag schützt den Standort, 
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Ve r ba n d Zü rch e r h a n de l sf i r m e n

Wir Kaufleute
Kaufmännischer Verband Zürich

für die Handelsreisenden

G ü l t i G  a b

1 .  J a n u a r  1 9 9 8

G e s a m t a r b e i t s V e r t r a G

Gesamtarbeitsvertrag
für die kaufmännischen und
kaufmännisch-technischen Angestellten
und das Verkaufspersonal im Detailhandel

abgeschlossen zwischen dem

Verband Zürcher Handelsfirmen (VZH)
als Arbeitgeberorganisation einerseits und dem

Kaufmännischen Verband Zürich (KVZ)
als Arbeitnehmerorganisation anderseits

Gültig ab 1. Januar 2013
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zwei Jahren, letztmals im Herbst des Berichtsjahrs. 

Auf den 1. Januar 2013 erfuhr er diverse inhaltliche 

Anpassungen, welche grösstenteils der gelebten Praxis 

entsprechen, sowie eine Ergänzung durch die guten 

Gründe für den Gesamtarbeitsvertrag. Abgelehnt 

wurde aufgrund einer im Sommer des Berichtsjahrs 

zur Vorbereitung durchgeführten Mitgliederumfrage 

eine Verlängerung des Vaterschaftsurlaubs. Die Ände-

rungen wurden auf der Webseite des VZH, www.vzh.ch, 

aufgeschaltet und den Mitgliedern mit dem Mittei-

lungsblatt Nr. 777 vom 31.  Oktober  2012 kommuni-

ziert. Zudem erfolgte ein Neudruck der beliebten 

GAV-Broschüre, die an die dem Gesamtarbeitsvertrag 

unterstellten Mitgliederfirmen versandt wurde. Wei-

tere GAV-Broschüren können ganzjährig auf der Ge-

schäftsstelle zur Abgabe an die Mitarbeitenden bezo-

gen werden, ein Angebot, das auch im Berichtsjahr 

wiederum rege genutzt wurde. Der Gesamtarbeits

vertrag ist in elektronischer Form auch in engli-

scher, französischer und italienischer Übersetzung 

erhältlich. 

Gesamtarbeitsvertrag für die Handelsreisenden
Weiter wird – mit schwindender Bedeutung – noch 

ein zweiter Gesamtarbeitsvertrag für die Handels

reisenden weitergeführt. Es sind jedoch nur noch we-

nige hundert Arbeitsverhältnisse diesem spezifischen 

GAV unterstellt. Die beiden Sozialpartner werden da-

her gelegentlich nochmals die ersatzlose Aufhebung 

dieses Gesamtarbeitsvertrags prüfen.

Weiterbildungsaktionen
Der VZH beteiligt sich seit vielen Jahren an verschie-

denen Weiterbildungsaktionen des KV Zürich, die 

dieser dank seiner Kompetenz, Grösse und Infra-

struktur durchzuführen vermag. Auch im Berichts-

jahr versandte der VZH an seine Mitglieder das ge-

samte Bildungsprogramm des KV Zürich. Sofern 

solche Kurse oder Aktionen mit Kosten verbunden 

sind, geniessen die Mitglieder des VZH bzw. ihre Ar-

beitnehmenden die gleichen Rabatte wie diejenigen 

des KV Zürich. Eine Vergünstigung von 10% gilt fer-

ner auch bei den Weiterbildungsangeboten der KV 

Zürich Business School und der Controller Akademie 

Zürich.

Delegation der KV Zürich Business School
Als Zeichen der Verbundenheit zwischen den beiden 

Sozialpartnern nahm an der Generalversammlung 

2012 wiederum eine Delegation von Lernenden der 

KV Zürich Business School teil, begleitet von der Leite-

rin der Jugendstelle KV Zürich.

ne für die kaufmännischen und kaufmännisch-tech-

nischen Angestellten und das Verkaufspersonal im 

Detailhandel. Dieser gilt gemäss Artikel 2 GAV für die 

Mitglieder des VZH und ihre Mitarbeitenden aus die-

sen Berufsgruppen, sofern keine Opting-out-Erklä-

rung vorliegt. Mit einem Opting-Out erklärt das VZH-

Mitglied, dass es diesem Gesamtarbeitsvertrag nicht 

unterstellt sein will, zum Beispiel weil bereits ein an-

derer (Branchen-) Gesamtarbeitsvertrag zur Anwen-

dung kommt oder einheitliche Arbeitsbedingungen 

im Konzern einzuhalten sind. Der VZH führt ein ent-

sprechendes Register, in das er dem KV Zürich regel-

mässig Einsicht gewährt. Per Ende 2012 waren von 

den rund 2300 Mitgliedern ca. 2000 Firmen diesem 

GAV unterstellt. Diese Mitgliederfirmen kommen in 

den Genuss der Vorteile, die ein Gesamtarbeitsvertrag 

bietet, und erhalten auf Wunsch auch eine aktuelle 

GAV-Bestätigung, die für die Teilnahme an öffentli-

chen Submissionsverfahren immer mehr vorausge-

setzt wird.

Separat und als Anhang zum GAV für die kauf-

männischen und kaufmännisch-technischen Ange-

stellten und das Verkaufspersonal im Detailhandel 

hat der VZH mit dem KV Zürich ein Salärregulativ 

abgeschlossen, das die verbindlichen Mindestanfangs-

löhne für Arbeitnehmende nach Abschluss einer drei-

jährigen Lehre sowie die Mindestentschädigungen 

für Lernende enthält. Seit dem 1. Januar 2009 gilt ein 

jährlicher Mindestlohn für die gelernten kaufmänni-

schen Angestellten von CHF 50 000 und für gelernte 

Detailhandelsangestellte von CHF 47 000. Die monat-

lichen Entschädigungen für die Lernenden betragen 

seit 1. August 2011 CHF 750 im ersten, CHF 950 im 

zweiten und CHF 1450 im dritten Lehrjahr. Für Ler-

nende im vierten Lehrjahr (Absolventen der kauf-

männischen Gesamtlehre, der Zusatzlehre oder Repe-

tenten) werden CHF  2000 pro Monat empfohlen. Es 

sind im Minimum zwölf Monatsentschädigungen 

auszurichten, bei Ausrichtung von 13 Monatsentschä-

digungen können diese entsprechend tiefer angesetzt 

werden. Dazu kommen noch die Lehrfirmenbeiträge 

für die kaufmännischen Lernenden (derzeit für  

E- und B-Profil CHF 360 und für M-Profil CHF 750 pro 

Semester und Lernenden) sowie die Auslagen für die 

obligatorischen Lehrmittel und Diplome. Die Lehrfir-

menbeiträge werden in den Bildungsfonds des KV Zü-

rich überwiesen, in dem der KV Zürich und der VZH 

paritätisch vertreten sind. Diese Mittel sollen den Ler-

nenden, den Lehrbetrieben und der KV Zürich Busi-

ness School zugute kommen.

Über diesen Gesamtarbeitsvertrag verhandeln die 

beiden Sozialpartner jeweils in einem Turnus von 
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Allgemeines
Arbeitsrechtliche Bestimmungen befinden sich nicht 

mehr ausschliesslich im Obligationenrecht und im 

Arbeitsgesetz mit seinen Verordnungen, sondern im 

Gleichstellungsgesetz, im Mitwirkungsgesetz, im Fu-

sionsgesetz, im Bundesgesetz über das Gewerbe der 

Reisenden, in verschiedenen Sozialversicherungsge-

setzen, im Entsendegesetz und in den flankierenden 

Massnahmen zur Personenfreizügigkeit mit der EU/

EFTA. Dazu kommen Weisungen und andere Erlasse 

wie zum Beispiel der berüchtigte Leitfaden des eidge-

nössischen Datenschutzbeauftragten betreffend In-

ternet- und E-Mail-Überwachung am Arbeitsplatz so-

wie die EKAS-Richtlinien zur Sicherheit und zum 

Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, deren Umsetzung, 

sogar in Betrieben ohne besondere Gefahren, oft mit 

unverhältnismässigem Aufwand verbunden ist. Er-

schwert wird das Ganze durch eine uneinheitliche 

Rechtsprechung und durch eine ebensolche Literatur. 

Das Arbeitsrecht hat sich daher längst zu einer 

Spezialdisziplin entwickelt. 

Arbeitszeit
Die wöchentliche Höchstarbeitszeit ist nicht im Obli-

gationenrecht, sondern im eidgenössischen Arbeits-

gesetz vom 13. März 1964, welches auf den 1. August 

2000 teilrevidiert wurde, geregelt. Sie beträgt seit 

dem 1. Januar 1976 unverändert 45 Stunden für das 

Büropersonal, die Arbeitnehmer in industriellen Be-

trieben sowie für das Verkaufspersonal in Grossbe-

trieben des Detailhandels, und 50 Stunden für alle 

übrigen Arbeitnehmer. 

Im Durchschnitt aller Wirtschaftszweige belief 

sich die tatsächliche wöchentliche Arbeitszeit der voll-

zeitbeschäftigten Arbeitnehmenden im Jahre 2011 auf 

42 Stunden. Die vom VZH alle vier Jahre stattfinden-

de, repräsentative Mitgliederumfrage ergab im Som-

mer 2010 eine effektive wöchentliche Arbeitszeit von 

41,01 Stunden netto, das heisst ohne Pausen gerech-

net. Schwergewichte bilden unverändert die 40-Stun-

den-Woche (39,2%) als auch die 42-Stunden-Woche 

(27,1%). Insgesamt konnten in der Umfrage über 24 

verschiedene Arbeitszeitmodelle unterschieden wer-

den. Diese Zahlen liegen deutlich über den – gerne 

verschwiegenen – Ansätzen der öffentlichen Hand, wo 

maximal 42 Stunden brutto, pro Woche abzüglich je 

eine Viertelstunde Pause am Morgen und am Nach-

mittag, somit also 39,5 Stunden netto, gearbeitet wird.

Gemäss den im April 2012 publizierten Resultaten 

einer vom Schweizerischen Nationalfonds unter-

stützten Studie der Konjunkturforschungsstelle KOF 

an der ETH Zürich ist die Jahresarbeitszeit seit dem 

Zweiten Weltkrieg markant von 2400 Stunden auf 

1600 Stunden gesunken. Für diese Reduktion sind 

drei Faktoren ausschlaggebend: Reduktion der Wo-

chenarbeitszeit von 50 auf 42 Stunden, Erhöhung der 

bezogenen bezahlten Ferientage von zwei auf rund 

fünf Wochen pro Jahr und deutlicher Anstieg der 

Teilzeitarbeit, das heisst von Erwerbstätigen mit ei-

nem Arbeitspensum von unter 90%. So arbeitete vor 

rund 60 Jahren nur jeder 20. Erwerbstätige in einem 

Teilzeitpensum von maximal 90%, heute liegt der 

Anteil bei fast einem Drittel (im Berichtsjahr Frauen 

58%, Männer 14,3%). Dieser letzte Faktor ist auf den 

technischen Fortschritt zurückzuführen, der den Ar-

beitnehmenden die Durchsetzung ihrer Wünsche 

nach kürzeren Arbeitzeiten ermöglichte. Die reine 

Arbeitszeit sagt jedoch nichts über die Arbeitsinten-

sität aus, die aufgrund von veränderten Arbeitsbe

dingungen wohl gestiegen ist, etwa auch durch die 

ständige Erreichbarkeit. Aufgrund des starken Bevöl-

kerungswachstums in diesen Jahrzehnten hat das 

Total der geleisteten Arbeitsstunden zugenommen, 

der Anstieg ist aufgrund der stärkeren Reduktion der 

Arbeitszeit pro Arbeitstätigen weniger stark als in 

den bisherigen Statistiken ausgewiesen. So arbeite-

ten die 3,05 Millionen Erwerbstätigen im Jahr 1964 

gleich viele Stunden wie die 4,22 Millionen Erwerbs-

tätigen 2007. Seit zehn Jahren hat ein sehr starkes 

Wachstum des Arbeitstotals der Gesamtbevölkerung 

eingesetzt, da aufgrund der Personenfreizügigkeit 

mehr Arbeitsplätze besetzt werden konnten und 

kein Rückgang der Jahresarbeitszeit pro Beschäftig-

ten mehr zu verzeichnen war. 

Arbeitszeitverkürzungen sind in der Privatwirt-

schaft selbst bei den Arbeitnehmerorganisationen 

seit Längerem kein Thema mehr. Das gilt auch für 

das benachbarte Ausland, wo lange sehr tiefe Arbeits-

zeiten (35 Stunden brutto oder noch weniger pro  

Woche) von den dortigen Gewerkschaften propagiert 

wurden. Grundlage für diese Erkenntnis waren die 

empirischen Erfahrungen, dass mit einer ständigen 

Reduktion der Arbeitszeit nichts gegen eine hohe Ar-

beitslosigkeit auszurichten ist. In Frankreich musste 

Anfang 2011 festgestellt werden, dass die Arbeits

kosten bei einer 35-Stunden-Woche, welche zudem 

die Einstellung der Mitarbeitenden zur Arbeit ver-

schlechtere, 23% höher waren als im benachbarten 

Deutschland, wo im Jahr 2008 41,2 Stunden pro  

Woche gearbeitet wurden. In der EU 17 hat sich die 

durchschnittliche effektive Arbeitszeit 2011 bei 39,7 

Stunden eingependelt, wobei in den verschiedenen 

Ländern zwischen 37,8 und 41,3 Stunden pro Woche 

gearbeitet wird. 
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quasi über die Hintertür eine Arbeitszeitdokumen

tationspflicht eingeführt, die der Vertrauensarbeits-

zeit diametral entgegensteht.

Davon ausgenommen sind nur die sogenannt hö-

heren leitenden Angestellten, welche aufgrund ihrer 

Stellung und Verantwortung in Bezug auf die Grösse 

des Betriebs über weitreichende Entscheidungsbefug-

nisse verfügen oder Entscheide von grosser Tragweite 

massgeblich beeinflussen und auf die Struktur und 

Entwicklung eines Betriebs einen nachhaltigen Ein-

fluss nehmen können, sowie Mitarbeitende, die eine 

wissenschaftliche oder selbständige künstlerische  

Tätigkeit ausüben (Art. 3 ArG i. V. m. Art. 9 ArGV1).

Konkret bedeutet das, dass bei den meisten Kader-

angestellten sowie allen Mitarbeitenden die Lage und 

Dauer der Arbeitszeit sowie der Pausen zwingend er-

fasst werden muss. Andernfalls riskiert der Arbeitge-

ber, bei einer Kontrolle auf den Mangel aufmerksam 

gemacht zu werden, verbunden mit einer Nachfrist 

zur Einhaltung dieser Vorschrift. Kommt der Arbeit-

geber seiner Verpflichtung nicht nach, so kann die 

kantonale Behörde eine Verfügung mit Strafandro-

hung erlassen.

Der Arbeitgeber kann die Erfassung der Arbeits-

zeit und der Pausen zwar an seine Mitarbeitenden de-

legieren, die Verantwortung für die Einhaltung die-

ser Bestimmungen bleibt jedoch beim Arbeitgeber.

Seit einigen Jahren ist diesbezüglich eine immer 

strenger werdende Auslegung dieser Bestimmung im 

Rahmen der durch die kantonalen Arbeitsinspektora-

te ausgeführten Arbeitszeitkontrollen festzustellen. 

Alle Bemühungen der Arbeitgeberschaft, eine Lösung 

zur Beibehaltung der Vertrauensarbeitszeit zu fin-

den, scheiterten bis jetzt am Wortlaut dieser Verord-

nungsbestimmung. Nachdem Ende 2011 das bei den 

Banken laufende zweijährige Pilotprojekt «Vertrau-

ensarbeitszeit im Bankensektor», das eine erleichter-

te Arbeitszeiterfassung vorsah, abgeschlossen wurde, 

beabsichtigte das SECO im Berichtsjahr eine Ergän-

zung der ArGV1, wonach Arbeitnehmende mit einem 

jährlichen Bruttoerwerbseinkommen von CHF 175 000 

sowie im Handelsregister als zeichnungsberechtigt 

eingetragene Mitarbeitende von der Erfassung der Ar-

beitszeit befreit werden können. Die vorgeschlagene 

Lohnuntergrenze ist jedoch viel zu hoch, eine Herab-

setzung, allenfalls auf den im Sozialversicherungs-

recht etablierten Wert von CHF 126 000, muss geprüft 

werden. Ebenfalls zu begrüssen wäre die Möglichkeit, 

den Sozialpartnern die Möglichkeit einzuräumen, im 

Rahmen eines Gesamtarbeitsvertrags individuell auf 

die Bedürfnisse der Beteiligten zugeschnittene Ver-

einbarungen zu treffen. 
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Quelle: Schweizerischer Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung

Vertrauensarbeitszeit
Weiterhin als problematisch erweisen sich die Rege-

lungen des Arbeitsgesetzes (ArG) und seiner Verord-

nung 1 (ArGV1) mit der daraus fliessenden faktischen 

Pflicht zur detaillierten Arbeitszeiterfassung. Diese 

und die damit verbundenen Arbeitszeitkontrollen 

durch die Kantone verunmöglichen die seit Jahrzehn-

ten in der Praxis bewährte und beliebte Vertrauens

arbeitszeit. Dabei verzichten Unternehmen auf die 

Erfassung, Auswertung und Kontrolle der Arbeitszei-

ten ihrer Mitarbeitenden, die somit über grosse Zeit-

autonomie verfügen und ihre Arbeitszeit innerhalb 

gewisser Schranken in Absprache mit ihrem Vorge-

setzten und ihrem Team flexibel einteilen können. 

Diese Form der Arbeitszeit ist sehr beliebt und in der 

Praxis, auch bei den VZH-Mitgliederfirmen, weit ver-

breitet. Das Obligationenrecht kennt keine Pflicht 

zur Erfassung der Arbeitszeit. Einzig über die Bestim-

mung betreffend die Überstundenarbeit kann gefol-

gert werden, dass diese zu erfassen sind, sofern sie 

nicht aufgrund einer vertraglichen Abmachung be-

reits mit dem Lohn abgegolten sind.

Art. 46 des Arbeitsgesetzes (ArG) bestimmt jedoch, 

dass der Arbeitgeber die Verzeichnisse und Unterla-

gen, aus denen die für den Vollzug des Gesetzes und 

seiner Verordnungen notwendigen Angaben ersicht-

lich sind, den Vollzugs- und Aufsichtsorganen zur 

Verfügung zu halten hat. Art. 73 der Verordnung 1 

zum Arbeitsgesetz (ArGV1) konkretisiert, was aus die-

sen Unterlagen hervorgehen muss. Neben der geleis-

teten (täglichen und wöchentlichen) Arbeitszeit inkl. 

Ausgleichs- und Überzeitarbeit sowie deren Lage sind 

das auch die Lage und Dauer der Pausen von einer hal-

ben Stunde und mehr. Über diese Bestimmung, die 

noch weitere Erfassungspflichten enthält, wurde 
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rung der Arbeitnehmenden nicht durch zusätzliche 

Regulierungen der Arbeitsverhältnisse, sondern durch 

angemessene Versicherungsleistungen, insbesondere 

der Arbeitslosenversicherung (ALV).

Die Gesamtbeschäftigung stieg 2012 von 4,72 Millio

nen auf 4,76 Millionen an, wobei mittlerweile 28,5% 

der Beschäftigten ausländischer Nationalität sind. 

Rund zwei Drittel der ausländischen erwerbstätigen 

Personen stammen aus den EU-23/EFTA-Staaten sowie  

Zypern und Malta, für die der freie Personenverkehr 

gilt. 47,6% der ausländischen Erwerbstätigen sind in 

der Schweiz niedergelassen, 28,0% verfügen über 

eine Aufenthaltsbewilligung, 3,3% sind Kurzaufent-

halter und 19,1% Grenzgänger.

Die durchschnittliche gesamtschweizerische Zahl 

der Arbeitslosen lag im Berichtsjahr bei 125 594 Per

sonen, was im Jahresmittel einer Arbeitlosenquote  

von 2,9% (Vorjahr 2,8%) entspricht. Am  31.  Dezem-

ber  2012 waren 142 309 Personen als arbeitslos regis-

triert, entsprechend einer Quote von 3,3% (Vorjahr 

3,0%). Dabei handelt es sich um Berechnungen des 

Seco, in denen Ausgesteuerte und in Beschäftigungs-

programmen eingesetzte Arbeitslose nicht enthalten 

sind. Umfassend nach SAKE gerechnet ergäben sich 

daher höhere Zahlen. Die meisten Arbeitslosen ver-

zeichneten wie in den Vorjahren die Berufsgruppen 

Gastgewerbe und Hauswirtschaft, Baugewerbe, Han-

del und Verkauf sowie die kaufmännischen und ad-

ministrativen Berufe. Der Anteil der Jugendarbeitslo-

sigkeit (bis 24 Jahre) erhöhte sich von 3,3% im Vorjahr 

auf 3,6%, derjenige der Langzeitarbeitslosen (Arbeits-

losigkeit von mehr als einem Jahr) sank von 15,0% im 

Vorjahr auf 14,9%. Unverändert können grosse kanto-

nale Unterschiede beobachtet werden: Im Kanton Zü-

rich zählte man Ende 2012 25 822 oder 3,3% Arbeits-

lose, Rekordhalter ist der Kanton Neuenburg mit 

einer Arbeitslosenquote von 5,4%, gefolgt von den 

Kantonen Genf 5,3%, Waadt und Wallis je 5,1% und 

Tessin 5%. Die Zahl der – freiwillig gemeldeten – Stel-

len verringerte sich gegenüber dem Vorjahr um 2154 

und belief sich Ende 2012 auf 13 722 Stellen, was aller-

dings über die tatsächlichen Bedürfnisse wenig aus-

zusagen vermag. 

Ausländerpolitik
Die schweizerische Ausländerpolitik unterscheidet 

zwischen Angehörigen der EU/EFTA-Staaten, für welche 

grundsätzlich gestaffelt die Personenfreizügigkeit gilt, 

und den Angehörigen anderer Staaten (sogenannte 

Drittstaaten), deren Zuwanderung kontingentiert 

und im Ausländergesetz geregelt ist. Mit der Zuwan-

derung aus Drittstaaten soll vor allem der Bedarf der 

Arbeitgeber, welche der geltenden Regelung Rech-

nung tragen und eine Arbeitszeiterfassung einführen 

wollen, sehen sich oft dem erbitterten Widerstand 

ihrer Arbeitnehmer ausgesetzt, welche die Einhal-

tung von Gesetzesvorschriften als Vertrauensbruch 

interpretieren. Eine pragmatische Lösung ist leider 

immer noch nicht in Sicht.

Ferien
Der gesetzliche Ferienanspruch beträgt seit dem 

1. Juli 1984 unverändert vier Wochen für alle Arbeit-

nehmer und fünf Wochen für Jugendliche und Ler-

nende bis zum 20. Altersjahr. In der Praxis kennen 

aber zum Beispiel die Maschinenindustrie, die Ban-

ken, die grafische Industrie, die Uhrenindustrie und 

das Gastgewerbe eine generelle fünfte Ferienwoche 

für alle Arbeitnehmer. Der VZH führte die generelle 

fünfte Ferienwoche ab 2002 gestaffelt ein; seit dem  

1. Januar 2006 gelten für die dem GAV für die kauf-

männischen Angestellten und das Verkaufspersonal 

im Detailhandel unterstellten Arbeitnehmenden fünf 

Wochen Ferien, ab dem 60. Altersjahr wird der Ferien-

anspruch schrittweise auf bis zu sechs Wochen er-

höht. In der Maschinenindustrie, bei den Banken und 

vor allem auch bei der öffentlichen Hand besteht ab 

dem 60. Altersjahr entweder ein Anspruch auf eine 

sechste Woche oder auf einzelne weitere Ferientage.

Am 11.  März  2012 kam die eidgenössische Volks­

initiative «6 Wochen Ferien für alle» von Travailsuisse, 

die 2009 zustande kam, zur Volksabstimmung. Sie 

wurde vom Souverän mit 1,53 Millionen Nein zu  

0,77 Millionen Jastimmen und einer Stimmbeteili-

gung von 45,1% deutlich abgelehnt. Die Schweizer 

Stimmbürger sind sich der Tatsache bewusst, dass die 

Schweiz in einem internationalen resp. globalen Wett-

bewerb steht und in Bezug auf die Arbeitskosten be-

reits am obersten Ende ist. Einen gesetzlichen An-

spruch auf sechs Wochen Ferien kennt man in keinem 

europäischen Land. Grosszügigere Ferienansprüche 

wurden stets sozialpartnerschaftlich vereinbart.

Bereits zuvor wurde am 27. November 2011 die  

kantonale Volksinitiative «Für faire Ferien» von vpod- 

Zürich und KV-Zürich mit einem minimalen Ferien

anspruch von fünf Wochen für das öffentliche Personal 

des Kantons Zürich und seiner Gemeinden an der Urne 

mit 226 273 Nein- zu 140 682 Jastimmen und einer 

Stimmbeteiligung von 44,2% ebenso deutlich abgelehnt.

Arbeitsmarkt
Der gut funktionierende und flexible Arbeitsmarkt 

zählt zu den wichtigsten Standortfaktoren der Schweiz. 

Mit dem «Flexicurity»-Konzept erfolgt die Absiche-
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aus dem EU/EFTA-Raum sind mehrheitlich gut bis 

sehr gut qualifiziert. Negative Auswirkungen der Zu-

wanderung auf einheimische Arbeitskräfte blieben 

dank Gesamtarbeitsverträgen und der flankierenden 

Massnahmen eng begrenzt. Behauptungen, wonach 

die Zuwanderung aus den EU/EFTA-Staaten unabhän-

gig von der wirtschaftlichen Entwicklung eine un-

umkehrbare Eigendynamik entfalte, die einheimi-

sche Arbeitskräfte verdränge, zu Lohndruck führe, 

die Arbeitslosenquote in die Höhe treibe und in vielen 

Fällen auf den Missbrauch der schweizerischen Sozi-

alwerke ziele, werden auch durch die neueste Studie 

des SECO über die Auswirkungen der Personenfreizü-

gigkeit weitestgehend entkräftet. So müssen insbe-

sondere die behaupteten Verstossquoten von mehr als 

30% stark relativiert werden, denn es ist klar zwi-

schen Verdacht und Verstoss zu unterscheiden. Der 

von den Gewerkschaften gestützt auf die behaupte-

ten, aber nicht erhärteten Verstösse geforderte Kon

troll- und Regulierungsschub wird von der Arbeitge-

berseite klar abgelehnt. Die Wirtschaft unterstützt 

die konsequente Umsetzung der flankierenden Mass-

nahmen, die sich grösstenteils bewährt haben, dort, 

wo wirklich erhärtete Missbräuche bestehen. Die 

flankierenden Massnahmen wurden zudem auf 2013 

hin nochmals verschärft und es wäre unsinnig, vor 

dem Vorliegen erster Erfahrungen noch weitergehen-

de Schritte einzuleiten. Dies gilt auch für die ge

forderte Solidarhaftung in der Baubranche, die von  

Arbeitgeberseite abgelehnt wird. Durch die Zuwande-

rung hat sich allerdings der innenpolitische Reform-

druck insbesondere bei der Integration, beim Woh-

nungsmarkt, bei der Infrastruktur- und Raumplanung 

sowie der Bildungspolitik erhöht.

Seit dem 1. Mai 2011 gilt die volle Personenfreizü-

gigkeit auch für die Staatsangehörigen der EU-8-Staa-

ten. Die sogenannte Ventilklausel zum Schutz bleibt 

noch bis spätestens am 31. Mai 2014 anwendbar. Bei 

einem zu starken Anstieg der Zuwanderung von Ar-

beitskräften könnte die Schweiz seit 1. Mai 2012 wie-

der Kontingente für Staatsangehörige der EU-8-Staa-

ten einführen. Der Bundesrat wird darüber im 

Unternehmen nach Führungskräften, Spezialisten 

sowie qualifizierten Arbeitskräften gedeckt werden, 

soweit diese nicht im Binnen- oder im europäischen 

Arbeitsmarkt rekrutiert werden können. Die Schwei-

zer Wirtschaft steht geschlossen hinter dem bewähr-

ten bilateralen Weg Schweiz-EU/EFTA und lehnt  

die am 14. Februar 2012 eingereichte Eidgenössische 

Volksinitiative «gegen Masseneinwanderung» ab. Die-

se schadet dem Standort Schweiz und gefährdet den 

Wohlstand und die Arbeitsplätze. Zudem stellt sie die 

bilateralen Abkommen I in Frage, ein Eigengoal für 

die Schweiz, die jeden dritten Franken im Handel mit 

der EU verdient. Allfälligen negativen Begleiterschei-

nungen der Personenfreizügigkeit muss nicht mit der 

Brechstange, sondern mit einer konstruktiven Infra-

struktur-, Raumplanungs- und Integrationspolitik 

begegnet werden.

Personenfreizügigkeit 
Das Personenfreizügigkeitsabkommen zwischen der 

Schweiz und der EU/EFTA ist seit zehn Jahren in Kraft 

und zeigt positive Auswirkungen. Die Zuwanderung 

aus diesem Raum hat stark an Bedeutung gewonnen, 

fast zwei Drittel der Nettozuwanderung fallen auf  

EU/EFTA-Staatsangehörige und die Unternehmen ha-

ben die erweiterten Möglichkeiten zur Rekrutierung 

von Fachkräften aus dem EU/EFTA-Raum rege ge-

nutzt. Die Beschäftigung von Grenzgängern wuchs in 

den letzten Jahren überproportional an. Die Öffnung 

des Arbeitsmarkts hat sowohl die Wirtschaftsent-

wicklung als auch das Bevölkerungswachstum in den 

letzten Jahren begünstigt und den Standort Schweiz 

insgesamt gestärkt. Die Nettozuwanderung spiegelt 

die wirtschaftliche Entwicklung: In den elf Jahren 

vor Inkrafttreten der Personenfreizügigkeit lag die 

durchschnittliche Nettozuwanderung bei 26 400 Per-

sonen. 2008 erreichte sie mit einem Plus von 90 000 

Personen, davon 60 000 aus EU/EFTA-Ländern, den  

Höhepunkt. Mit der Finanzkrise verringerte sich die 

Zuwanderung auf 67 000 Personen, bevor sie 2011 

wieder auf 78 500 anstieg. Damit liegt der Saldo wei-

terhin auf einem hohen Niveau. Neue Arbeitskräfte 
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den Arbeitgeber mit dieser Gesetzesrevision nun auch 

noch für eine vollständige Integration des ausländi-

schen Arbeitnehmenden und seiner Familie im Privat-

leben zur Verantwortung zu ziehen, in das der Arbeit-

geber weder Einsicht hat noch über Weisungs- oder 

Kontrollinstrumente verfügt, schiesst völlig am Ziel 

vorbei, blendet die wirtschaftliche und gesellschaft

liche Realität aus und trägt der Eigenverantwortung 

von ausländischen Arbeitnehmenden keine Rech-

nung. Tatsache ist, dass die Schweizer Wirtschaft 

heute mehrheitlich hoch spezialisierte und gut ausge-

bildete Fachkräfte im Ausland rekrutiert. Der neue 

Artikel 58b wurde daher von Arbeitgeberseite in den 

bis am 23. März 2012 eingereichten Vernehmlassun-

gen abgelehnt. 

Mutterschaftsversicherung
Seit dem 1. Juli 2005 besteht eine in die EO eingebet-

tete Mutterschaftsversicherung, die einen grundsätz-

lichen Entschädigungsanspruch von 98 Tagen, das 

heisst 14 Wochen vorsieht, beginnend mit dem Tag 

der Niederkunft. Versichert ist seit 1. Januar 2009 ein 

Anspruch von 80% von maximal CHF 7350 pro Monat, 

das heisst CHF 5880, entsprechend einem maximalen 

Taggeld von CHF 196. Bei Anspruchskonkurrenz 

schliesst die Mutterschaftsversicherung den Bezug 

von Taggeldern der ALV, der IV, der UV und der MV 

aus. Die Taggelder werden monatlich nachschüssig 

ausbezahlt (grundsätzlich an den Arbeitgeber). Wäh-

rend des Mutterschaftsurlaubs werden Ferien nicht 

gekürzt (Art. 329b Abs. 3 OR). Weiterhin ungeklärt 

ist, ob mit dem Taggeld auch höhere Löhne als  

Fr. 7350 abgedeckt sind oder nicht. Die herrschende 

Meinung geht davon aus, dass der Maximalansatz 

auch für höhere Löhne gilt; Gerichtsentscheide sind 

bis dato aber noch keine ergangen. Weitere Forderun-

gen auf eine Erweiterung des Mutterschaftsurlaubs 

werden vom VZH abgelehnt. Da in der Praxis den 

meisten schwangeren Mitarbeiterinnen einige Wo-

chen vor ihrer Niederkunft eine volle Arbeitsunfähig-

keit ärztlich bescheinigt wird, beträgt der effektiv 

bezogene und bezahlte Mutterschaftsurlaub bereits 

heute deutlich mehr als 16 Wochen. 

Entlöhnung von Stillpausen  
für Arbeitnehmerinnen
Der Bundesrat hat am 22. Februar 2012 entschieden, 

die Ratifikation des Übereinkommens Nr. 183 der In-

ternationalen Arbeitsorganisation über den Mutter-

schutz zu unterstützen, um die Vereinbarkeit von 

Beruf und Familie zu fördern und ein positives Zei-

chen internationaler Solidarität zu setzen. Zu diesem 

Frühling 2013 entscheiden. Zudem hat er ein Ver-

handlungsmandat zur Ausweitung der Personenfrei-

zügigkeit auf Kroatien erhalten.

Im Gegenzug eröffnet das Abkommen schweizeri-

schen Staatsangehörigen einen gleichberechtigten 

Zugang zum Arbeitsmarkt in der EU sowie die Mög-

lichkeit, sich unter erleichterten Bedingungen in der 

EU niederzulassen.

Arbeitsmarktkontingente
Die Arbeitsmarktkontingente für 2013 bleiben gegen-

über dem Berichtsjahr unverändert. Schweizerische 

Arbeitgeber können weiterhin 8500 Spezialisten aus 

Drittstaaten rekrutieren, wobei 3500 Aufenthalts- und 

5000 Kurzaufenthaltsbewilligungen zur Verfügung 

stehen. Für Dienstleistungserbringer aus EU/EFTA-

Staaten mit einem Einsatz von 90 resp. 120 Tagen/Jahr 

stehen 3000 Bewilligungen für Kurzaufenthalter und 

500 Bewilligungen für Aufenthalter zur Verfügung.

Teilrevision des Ausländergesetzes
Das bestehende Bundesgesetz über die Ausländerinnen 

und Ausländer (AuG) soll revidiert werden. Nebst einer 

Revision der allgemeinen Bestimmungen und der Um-

benennung in Bundesgesetz über die Ausländerinnen 

und Ausländer und deren Integration (AuIG) sollen ver-

schiedene Spezialgesetze mit integrationsspezifischen 

Bestimmungen ergänzt werden. Aus Arbeitgebersicht 

besonders kritisch ist ein neuer Art. 58b «Beitrag  

der Arbeitgeber zur Integration», gemäss welchem die  

Arbeitgeber zur Integration von ausländischen Arbeit-

nehmenden und deren nachgezogenen Familienan

gehörigen beitragen und diese über geeignete Integra-

tionsförderungsangebote informieren sollen. Die neue 

Bestimmung orientiert sich aber am Prinzip, dass po-

tenzielle externe Kosten einer schlechten Integration 

nicht auf die Gesellschaft abgewälzt, sondern von den 

Unternehmen, die entsprechendes Personal im Aus-

land rekrutiert haben, getragen werden sollen. Der 

neue Artikel ist völlig offen formuliert. Was darunter 

zu verstehen ist, soll erst in einem späteren Zeitpunkt 

durch die Sozialpartner erarbeitet werden. Dass da 

eine Pandorabüchse auf die Arbeitgeber zukommen 

könnte, ist unschwer vozustellen. Bereits heute tragen 

Unternehmen viel zur Integration von ausländischen 

Arbeitnehmenden bei. Unternehmen tragen jedoch die 

Verantwortung für ihren Betrieb. Die bereits bestehen-

de gesetzliche Fürsorgepflicht des Arbeitgebers gegen-

über seinen Arbeitnehmenden bezieht sich nachvoll-

ziehbarerweise auf den Arbeitsplatz und nicht auf das 

Privatleben des ausländischen Mitarbeitenden und die 

nachgezogenen Familienangehörigen. Das Bestreben, 
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derlichen Unterlagen konsultieren und kopieren und 

die Identität der Arbeitnehmer überprüfen (Art.  7 

BGSA). Zudem ist eine Zusammenarbeit der Bundes- 

und der kantonalen Behörden, die für Arbeits

inspektion, Arbeitsmarkt, Arbeitslosenversicherung, 

Beschäftigung, Polizei, Flüchtlingswesen, Ausländer-

polizei, Zivilstand und Steuern zuständig sind, mit den 

kantonalen Kontrollorganen vorgesehen, ebenso eine 

gegenseitige Information über Anhaltspunkte für 

Schwarzarbeit (Art.  11 und 12 BGSA). Weiter besteht 

auch ein Klagerecht für Arbeitnehmerverbände.

Gesamtschweizerisch wurden 2011 65,7 Vollzeit-

stellen zur Bekämpfung von Schwarzarbeit einge-

setzt. Die Inspektoren führten im Berichtsjahr 11 130 

Betriebs- und 33 866 Personenkontrollen durch. Das 

SECO führt eine öffentlich zugängliche Liste der Ar-

beitgeber, die rechtskräftig wegen Verstosses gegen 

das Schwarzarbeitsgesetz verurteilt worden sind. 

Auch die Kantone führten teilweise noch vertieftere 

Kontrollen durch. 

Das Gesetz sieht eine Evaluation innerhalb von fünf 

Jahren nach Inkrafttreten vor. Der Bundesrat hat im 

Dezember des Berichtsjahrs aufgrund des entspre-

chenden Berichts Bilanz über den Vollzug des Schwarz-

arbeitsgesetzes gezogen. Dabei kam er zum Schluss, 

dass sich das Gesetz grundsätzlich bewährt habe, je-

doch gewisse Mängel aufweise, die zu beheben seien. 

Dabei stehen Massnahmen zur besseren Nachweisbar-

keit von Verstössen sowie eine Vereinheitlichung des 

Vollzugs im Zentrum. Bis Ende 2014 soll eine Gesetzes- 

oder Verordnungsrevision geprüft werden.

Besonderer Schutz von «Whistleblowern»
Ende 2008 wurde ein Vernehmlassungsverfahren 

über den Entwurf für eine Teilrevision des Obligatio-

nenrechts zum besonderen Schutz von «Whistle

blowern» eröffnet. Der Entwurf sah die Schaffung 

eines neuen Artikels 321a OR vor. Gemäss der vorge-

schlagenen Bestimmung würde der Arbeitnehmende, 

der den Arbeitgeber auf Unregelmässigkeiten und 

Missstände am Arbeitsplatz hinweist, einen besonde-

ren Kündigungsschutz geniessen. Die neue Bestim-

mung soll es dem Arbeitnehmenden zudem erlauben, 

sich auch an die zuständige Behörde sowie an die Me-

dien zu wenden, sofern der Arbeitgeber keine wirksa-

men Massnahmen ergreift. Der zur Stellungnahme 

unterbreitete Entwurf wurde von der Mehrheit der 

Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände abgelehnt, da 

er neue Unklarheiten und Rechtsunsicherheit schafft. 

Die unbestimmten Rechtsbegriffe könnten Arbeit-

nehmende dazu verleiten, sich subjektiv im Recht zu 

fühlen, obwohl dies objektiv nicht der Fall ist, was 

A rbeitsrecht   

Zweck müsste jedoch die Verordnung 1 zum Arbeits-

gesetz (ArGV1) so angepasst werden, dass die Stillpau-

sen entlöhnt werden müssen. Der Bundesrat rechnet 

damit, dass die nötigen Anpassungarbeiten bis Mitte 

2013 abgeschlossen sein sollten. Heute werden Still-

pausen zwar ganz oder zur der Hälfte Arbeitszeit an-

gerechnet, zur Frage der Lohnzahlung geht die vor-

herrschende Meinung aber davon aus, dass Stillpausen 

vom Arbeitgeber nicht entlöhnt werden müssen. Ein 

höchstrichterlicher Entscheid zu dieser Frage steht 

aus. Viele Arbeitgeber entlöhnen heute auf freiwilli-

ger Basis die als Arbeitszeit anrechenbare Stillzeit, 

mit einem Obligatorium kommen jedoch weitere 

zwingende Kosten auf die Arbeitgeber zu. 

Bundesgesetz gegen die Schwarzarbeit
Seit dem 1. Januar 2008 ist das Bundesgesetz über 

Massnahmen zur Bekämpfung der Schwarzarbeit 

(BGSA) in Kraft. Der Begriff «Schwarzarbeit» umfasst 

Arbeit, die unter Umgehung von Vorschriften des  

Sozialversicherungs-, Ausländer- oder Steuerrechts 

geleistet wird. Schwarzarbeit betrifft heute eine Viel-

zahl von Gesetzen mit unterschiedlichen, zurzeit 

teilweise nicht koordinierten Vollzugsorganen. Mit 

dem neuen Schwarzarbeitsgesetz wurde ein verein-

fachtes Abrechnungsverfahren für die Sozialversiche-

rungen für begrenzte wirtschaftliche Tätigkeiten 

eingeführt, verstärkte Kontrollen sowie die Kommu-

nikation unter den zuständigen Behörden geregelt 

und die Sanktionen verschärft.

Das vereinfachte Abrechnungsverfahren ist für 

die Anwendung im unternehmerischen Alltag aber 

nicht tauglich. Der einzelne Bruttojahreslohn darf den 

Grenzbetrag gemäss Art. 7 BVG, seit 1. Januar 2013  

21 060 Franken, nicht übersteigen, und die jährliche 

Lohnsumme des Betriebs darf nicht mehr als den 

zweifachen Betrag der maximalen jährlichen AHV-

Rente, derzeit 56 160 Franken, ausmachen. Zudem 

muss der Arbeitgeber die Löhne seines gesamten Per-

sonals im vereinfachten Verfahren abrechnen. Somit 

kommt dieses Abrechnungsverfahren vor allem bei 

Arbeitsverhältnissen in Privathaushalten zur Anwen-

dung. Im Jahr 2010 wurden so Beiträge in der Höhe 

von rund CHF 10 Mio. abgerechnet.

Mit dem Einsatz von Kontrollkommissionen mit 

verstärkten Kompetenzen sehen sich die Arbeitgeber 

mit verstärkten Kontrollen zur Einhaltung der Melde- 

und Bewilligungspflichten gemäss Sozialversiche-

rungs-, Ausländer- und Quellensteuerrecht konfrontiert. 

Die Kontrollorgane können Betriebe und Arbeitsplätze 

betreten, von Arbeitgebern und Arbeitnehmern alle 

erforderlichen Auskünfte verlangen, sämtliche erfor-
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nung. Rauchen am Arbeitsplatz ist seitdem nur noch 

in speziellen, abgetrennten und ausreichend belüfte-

teten Raucherräumen gestattet, wenn sichergestellt 

ist, das andere Mitarbeitende, zum Beispiel in angren-

zenden Räumen, nicht durch rauchbelastete Luft be-

lästigt werden. Dasselbe gilt für Einzelarbeitsplätze, 

an denen der Arbeitgeber unter denselben Bedingun-

gen das Rauchen gestatten kann. Sitzungsräume, Per-

sonalrestaurants, Cafeterias, Treppenhäuser, Gänge 

und Toiletten etc. gelten als «Arbeitsplatz mehrerer 

Personen» und müssen somit grundsätzlich rauchfrei 

sein. Dasselbe gilt für öffentlich zugängliche Räume.

Im Kanton Zürich wurde ebenfalls auf den 

1. Mai 2010 die kantonale Gastgewerbeverordnung 

angepasst. Seitdem sind Raucherbetriebe verboten. Es 

besteht jedoch die Möglichkeit, Fumoirs, das heisst 

zum Rauchen abgetrennte Räume, anzubieten. 

Die im Mai 2010 zustandegekommene eidgenössi-

sche Volksinitiative der Lungenliga «Schutz vor Passiv-

rauchen» verlangte, dass alle Arbeitsplätze und alle  

öffentlich zugänglichen Innenräume in der ganzen 

Schweiz rauchfrei werden. Lediglich unbediente Fumoirs 

sollen noch möglich bleiben. Diese Initiative wurde in 

der Volksabstimmung vom 23. September 2012 vom 

Souverän deutlich mit 741 227 Ja (34%) zu 1 437 607 Nein 

(66%) abgelehnt. Die Stimmbeteiligung betrug 42,3%.

Normalarbeitsvertrag für  
hauswirtschaftliche Arbeitnehmende
Seit dem 1. Januar 2011 gilt ein gesamtschweizeri-

scher Normalarbeitsvertrag (NAV Hauswirtschaft), 

der auf alle Arbeitsverhältnisse zwischen Arbeitneh-

menden, die hauswirtschaftliche Tätigkeiten in einem 

Privathaushalt verrichten, und ihren Arbeitgebern 

Anwendung findet. Die Ausnahmen (zum Beispiel wö-

chentliche Arbeitszeit von weniger als fünf Stunden 

für den gleichen Arbeitgeber) sind in Art. 2 des NAV 

Hauswirtschaft geregelt. Enthalten sind Mindeststun-

denlöhne, die je nach Ausbildung und Erfahrung zwi-

schen CHF 18.20 für Ungelernte, CHF 20 für Gelernte 

mit eidg. Berufsattest oder Ungelernte mit mindestens 

vier Jahren Berufserfahrung in der Hauswirtschaft 

und CHF 22 für Gelernte mit eidg. Fähigkeitszeugnis 

liegen. Für die übrigen Arbeitsbedingungen wie Ar-

beits- und Ruhezeiten, Ferien, Feiertage, Lohnfortzah-

lungspflicht im Krankheitsfall, Überstundenentschä-

digung, Probezeit, Kündigung des Arbeitsverhältnisses 

usw. gelangen wie bisher die kantonalen NAV für 

Arbeitnehmende in der Hauswirtschaft sowie das 

Schweizerischen Obligationenrecht zur Anwendung. 

Im Kanton Zürich gibt es einen solchen kantona-

len Normalarbeitsvertrag für hauswirtschaftliche Ar-

einem Denunziantentum Vorschub leisten könnte. 

Zudem bieten die bestehenden gesetzlichen Bestim-

mungen bereits heute einen genügenden Schutz der 

Arbeitnehmenden. Im November des Berichtsjahres 

gab der Bundesrat die Ausarbeitung einer Botschaft 

zum Schutz der Whistleblower in Auftrag.

Verschärfung des Kündigungsschutzes
Der Bundesrat hat 2010 eine Teilrevision des Obligatio

nenrechts in die Vernehmlassung geschickt, mit der 

die maximale Entschädigung der Arbeitnehmenden 

für missbräuchliche oder ungerechtfertigte Kündi-

gungen von sechs auf zwölf Monatslöhne erhöht 

werden soll. Zudem soll ein erweiterter Kündi

gungsschutz für Arbeitnehmervertreter gelten. Der  

Bundesrat kam aber bereits bei der Teilrevision des 

Obligationenrechts zur Verbesserung des Schutzes 

von Whistleblowern aufgrund seiner Überprüfung 

zum Schluss, dass sich der seit 1989 geltende Kündi-

gungsschutz grundsätzlich bewährt habe. Die Arbeit-

geberverbände haben diese Verschärfung des Kün

digungsschutzes als zu weitgehend und unnötig 

abgelehnt. Gegen die Erhöhung des Sanktionsrah-

mens spricht die Gerichtspraxis, die in 90% der Fälle 

missbräuchlicher Kündigungen lediglich Entschädi-

gungen von bis zu drei Monatslöhnen festlegt. Der 

bestehende erweiterte Schutz der Arbeitnehmerver-

treter ist unbestritten, hingegen muss eine Kündi-

gung aus wirtschaftlichen Gründen, wie dies auch 

vom Bundesgericht mit Entscheid vom 19. März 2012 

erneut bestätigt worden ist, weiterhin möglich sein. 

Andernfalls könnte der Arbeitgeber selbst dann nicht 

kündigen, wenn es keine Arbeit mehr gäbe. Ein sol-

cher absoluter Kündigungsschutz zielt in die falsche 

Richtung, führt zu einer faktischen Arbeitsplatzga-

rantie für Arbeitnehmervertreter und einer unge-

rechtfertigten Bevorzugung gegenüber anderen 

Arbeitnehmenden und wird daher mit Nachdruck 

abgelehnt. Als Ausgleich zur Kündigungsfreiheit be-

steht in der Schweiz eine relativ stark ausgebaute 

Arbeitslosenversicherung. Angesichts der kontrover-

sen Stellungnahmen zu diesem Geschäft erteilte der 

Bundesrat im November 2012 den Auftrag zur Erstel-

lung einer Studie, die als Grundlage dienen soll, um 

im Rahmen der eidgenössischen Tripartiten Kommis-

sion für Angelegenheiten der Internationalen Ar-

beitsorganisation (IAO) eine von den Sozialpartnern 

getragene Lösung zu suchen.

Schutz vor Passivrauchen
Seit 1. Mai 2010 gelten das Bundesgesetz zum Schutz 

vor Passivrauchen und die entsprechende Verord-
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mung vom 3. März 2013 wurde diese Volksinitiative 

«gegen die Abzockerei» vom Souverän mit 1 615 720 Ja 

(67%) zu 762 273 Nein (32,1%) bei einer hohen Stimm-

beteiligung von 46% angenommen. Der indirekte Ge-

genvorschlag blieb chancenlos. Der Volkswille ist in 

der Ausführungsgesetzgebung gestützt auf den Initi-

ativtext korrekt und praxistauglich umzusetzen. 

Allen Versuchen, dieses Abstimmungsergebnis für 

weitere Regulierungen im Aktienrecht oder Eingriffe 

in die unternehmerische Lohnpolitik zu nutzen, ist 

jedoch eine klare Absage zu erteilen.

Die Volksinitiative unter dem Titel «1:12 — für ge­

rechte Löhne» sieht vor, in der Bundesverfassung fest-

zuschreiben, dass die Lohnspanne im Unternehmen 

das Verhältnis 1:12 nicht überschreiten darf. Konkret 

bedeutet dies, dass das Topmanagement pro Monat 

nicht mehr verdienen soll, als der Mitarbeitende mit 

dem tiefsten Lohn pro Jahr verdient. Die Lohnfestset-

zung für das Topmanagement ist jedoch nicht Sache 

des Gesetzgebers, sondern der Eigentümer des Unter-

nehmens. Diese benötigen dabei genügend Spielraum 

für eine kompetitive Ausgestaltung ihrer Anstel-

lungsbedingungen und haben grösstes Interesse, bei 

der Wahrnehmung ihrer lohnpolitischen Verant

wortung auch die gesellschaftliche Akzeptanz ihrer 

Lohnstrukturen zu beachten. Staatliche Eingriffe in 

die Lohnfreiheit, die einen wichtigen Wettbewerbs-

faktor für die Schweiz darstellt, werden von Arbeitge-

berseite mit Nachdruck abgelehnt. Diese Initiative 

wurde im Berichtsjahr vom Bundesrat, vom National-

rat und im März 2013 auch vom Ständerat abgelehnt. 

Damit ist der parlamentarische Prozess abgeschlos-

sen, die Initiative wird dem Volk ohne Gegenvor-

schlag zur Abstimmung unterbreitet werden.

Die am 23. Januar 2012 eingereichte Eidgenössi­

sche Volksinitiative «Für den Schutz fairer Löhne (Min­

destlohninitiative) des Gewerkschaftsbunds, die einen 

Mindestlohn von CHF 4000 pro Monat verankern und 

den Bund und die Kantone zur Förderung von Ge-

samtarbeitsverträgen mit Mindestlöhnen verpflich-

ten will, ist mit 112 301 gültigen Unterschriften for-

mell zustande gekommen. Sie stellt einen staatlichen 

Eingriff in die Lohnpolitik und in die Sozialpartner-

schaft dar und wird von Arbeitgeberseite abgelehnt. 

Solche gesetzlichen Mindestlöhne stellen einen unnö-

tigen Eingriff in die Lohnstrukturen in der Schweiz 

dar und haben negative Auswirkungen auf die Be-

schäftigung und die Arbeitsplätze. Leider wurde diese 

Initiative im April 2013 durch die ständerätliche 

Wirtschaftskommission nicht direkt abgelehnt, so 

dass die Entscheidung noch durch weitergehende Ab-

klärungen hinausgeschoben wird. 

beitnehmende. Dabei ist insbesondere zu beachten, 

dass der Arbeitgeber gemäss Art. 12 verpflichtet ist, für 

seine Arbeitnehmenden eine Krankentaggeldversiche-

rung abzuschliessen, mit der ein pro Arbeitsjahr ein-

mal aufgeschobenes Krankentaggeld in der Höhe von 

80% des vereinbarten Lohns während 720 Tagen inner-

halb von 900 aufeinanderfolgenden Tagen versichert ist, 

selbst wenn das Arbeitsverhältnis vor Krankheitsende 

aufgelöst wird. Es ist aber zulässig, eine davon abwei-

chende Regelung zu treffen, zum Beispiel eine Lohn-

fortzahlung gemäss Art. 324a OR und Zürcher Skala zu 

vereinbaren. Dies muss jedoch schriftlich, zum Beispiel 

durch Abschluss eines schriftlichen Arbeitsvertrags, 

erfolgen. Wird dies versäumt und besteht auch keine 

entsprechende Versicherung, so hat der Arbeitgeber 

unter Umständen für die nicht erbrachten Versiche-

rungsleistungen einzustehen und für eine Lohnfort-

zahlung von bis zu zwei Jahren, auch über die Beendi-

gung des Arbeitsverhältnisses hinaus, geradezustehen. 

Einführung einer gesetzlichen Sozialplanpflicht
Der Bundesrat hat 2011 nach Durchführung des  

Vernehmlassungsverfahrens in seiner Botschaft zur  

Änderung des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung 

und Konkurs (SchKG) unerwartet Neuerungen im 

Verfahren bei Massenentlassungen vorgeschlagen. 

Mit der geplanten Teilrevision des SchKG soll rich-

tigerweise die Sanierung von Unternehmen erleich-

tert werden, indem der Erwerber eines Betriebs in 

einem Insolvenzverfahren nicht mehr verpflichtet 

sein soll, sämtliche Arbeitsverhältnisse mit zu über-

nehmen. Als politischer Ausgleich soll aber neu eine 

allgemeine Sozialplanpflicht für Betriebe mit mehr 

als 250 Arbeitnehmenden, die mehr als 30 Arbeitneh-

mende entlassen wollen, eingeführt werden. Mit  

dieser von den Arbeitgeberverbänden dezidiert abge-

lehnten Regelung werden die bewährten sozial

partnerschaftlich ausgehandelten Regelungen, die 

jeweils den Bedürfnissen und Möglichkeiten der 

Branchen und Betriebe Rechnung trugen und einen 

wichtigen Teil der liberalen Arbeitsmarktordnung 

darstellten, ohne Not einer starren und gleichschal-

tenden gesetzlichen Lösung geopfert. 

Eingriffe in die Lohnpolitik
Die vor mehr als vier Jahren eingereichte «Abzocker-

Initiative» von Thomas Minder hat auch im Berichts-

jahr wiederum viele, teilweise berechtigte Diskussio-

nen über die Höhe der Entschädigungen von Top- 

managern ausgelöst und diese nehmen kein Ende. 

Bundesrat und Parlament beschäftigen sich seitdem 

mit dem Thema. In der eidgenössischen Volksabstim-
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nalen Zivilprozessgesetze abgelöst hat. Die Organisa-

tion der Gerichte und der Schlichtungsstellen bleibt 

jedoch weiterhin Sache der Kantone, ebenso die Rege-

lung der Prozesskosten. 

Das frühere Gerichtsstandsgesetz (GestG) wurde auf-

gehoben, die darin geregelten örtlichen Zuständig

keiten sind fast unverändert in die neue Zivilprozess-

ordnung integriert worden. Gestrichen wurde die 

Bestimmung über die Zuständigkeit des Gerichts am 

Entsendeort.

Arbeitsgerichtliche Prozesse laufen seither grund-

sätzlich als zweistufige Verfahren ab, wobei zunächst 

ein Schlichtungsverfahren und dann der eigentliche 

Prozess vor Gericht stattfinden. Eine direkte Klage 

ans Arbeitsgericht, wie sich das bisher im Kanton 

Zürich an den beiden Arbeitsgerichten Zürich und 

Winterthur bewährt hatte, ist grundsätzlich nicht 

mehr möglich. Ein direkter Prozess ist nur in Aus-

nahmefällen vorgesehen, zum Beispiel bei gemeinsa-

mem Verzicht auf das Schlichtungsverfahren in Strei-

tigkeiten ab einem Streitwert von CHF 100 000 oder 

bei Verzicht des Klagenden auf ein Schlichtungsver-

fahren bei Streitigkeiten nach dem Gleichstellungs

gesetz. Neu können die Parteien anstelle eines 

Schlichtungsverfahrens auch ein Mediationsverfah-

ren vorsehen. Der Antrag ist im Schlichtungsgesuch 

oder an der Schlichtungsverhandlung zu stellen.

Die Schlichtungsbehörde kann bei einem Streit-

wert bis zu CHF 5000 einen Urteilsvorschlag unter-

breiten, der in Rechtskraft tritt, sofern ihn keine  

Partei ablehnt. Bei Nichteinigung kann die Schlich-

tungsbehörde auf Antrag der klagenden Partei bis zu 

einem Streitwert von CHF 2000 entscheiden. Arbeit-

gebern, denen in arbeitsgerichtlichen Verfahren 

meistens die Rolle der beklagten Partei zukommt, 

wird daher dringend geraten, am Schlichtungsver-

fahren teilzunehmen, damit sie sich nicht überra-

schend mit einem rechtskräftigen und vollstreckba-

ren Urteil konfrontiert sehen. In den andern Fällen 

von Nichteinigung stellt die Schlichtungsbehörde 

eine Klagebewilligung aus, mit der die Klage innert 

drei Monaten beim zuständigen Gericht eingereicht 

werden kann. Vor der Schlichtungsbehörde gilt in der 

Regel die Pflicht, persönlich zu erscheinen. Eine Be-

gleitung durch einen Rechtsbeistand ist nun aber 

möglich.

Das ordentliche Verfahren wird mit der Klageein-

reichung eingeleitet. Die Klage hat unter anderem die 

Tatsachenbehauptungen zu enthalten und auch die 

Beweismittel sind bereits zu bezeichnen. Das Gericht 

stellt die Klage der beklagten Partei zu und setzt ihr 

eine Frist zur schriftlichen Klageantwort. Die Beklag-

Gesamtarbeitsvertrag Personalverleih  
mit Allgemeinverbindlicherklärung
Auf den 1. Januar 2012 trat nach einer zweijährigen 

Wartezeit in einer Hauruckübung äusserst kurzfris-

tig ein neuer für die ganze Schweiz allgemeinverbind-

lich erklärter Gesamtarbeitsvertrag für den Personal-

verleih (GAV Personalverleih) in Kraft. Es musste eine 

Übergangsfrist von drei Monaten ohne Sanktionen 

eingeräumt werden, damit sich betroffene Betriebe 

überhaupt auf die neue Situation und die neuen An-

stellungsbedingungen vorbereiten konnten. 

Der neue GAV Personalverleih gilt für Betriebe mit 

einer Verleihbewilligung, die bei der SUVA versichert 

sind und pro Kalenderjahr eine Lohnsumme von min-

destens CHF 1,2 Mio. für die verliehenen Arbeitneh-

menden aufweisen. Vom Geltungsbereich ausgenom-

men sind Arbeitnehmende mit Jahreslöhnen über 

dem maximal versicherten Verdienst nach SUVA 

(CHF 126 000 p. a.) sowie Arbeitnehmende, die bei 

Engpässen (Ferienabwesenheiten und Arbeitsverhin-

derungen der Betriebsleiter oder Arbeitsspitzen) in 

landwirtschaftliche Betriebe verliehen werden.

Gegen die Allgemeinverbindlicherklärung dieses 

GAV waren weit über 200 Einsprachen beim Seco 

eingegangen, die geprüft werden mussten. Leider 

sind bis heute diverse Rechtsfragen noch nicht voll-

ständig geklärt, welche nun über die allgemeinen Kol-

lisionsnormen gelöst werden müssen. Für die an VZH-

Einsatzbetriebe verliehenen Arbeitnehmenden sind 

die Anstellungsbedingungen dieses neuen GAV mass-

gebend, sofern die obgenannten Voraussetzungen er-

füllt sind. Dabei sind im Wesentlichen Stundenlöhne 

zwischen CHF 16.46 und CHF 23.59 zuzüglich 13. Mo-

natslohn, Ferien- und Feiertagsentschädigung, eine 

Normalarbeitszeit von 42 Stunden pro Woche, fünf 

Wochen Ferien für Arbeitnehmende ab dem 50. Al-

tersjahr sowie eine obligatorische Krankentaggeldver-

sicherung zu beachten. Bei Kollisionen zwischen dem 

GAV Personalverleih und anderen Branchen-Gesamt-

arbeitsverträgen ist die Anwendbarkeit von Lohn- 

und anderen Bestimmungen jeweils gesondert zu 

prüfen, wobei zu unterscheiden ist, ob der Branchen-

GAV ebenfalls allgemeinverbindlich erklärt ist oder 

ob es sich um einen GAV handelt, der im Anhang 1 

zum GAV Personalverleih aufgeführt ist. Für die De-

ckung der Vollzugskosten und die Förderung der be-

ruflichen Weiterbildung werden Beiträge in Form von 

Lohnprozenten erhoben.

Schweizerische Zivilprozessordnung
Seit dem 1. Januar 2011 gilt die neue Schweizerische 

Zivilprozessordnung (ZPO), die die bisherigen kanto-

arbeitsrecht    
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mit den Referenten Dr. Gerhard L. Koller, Gerichts-

schreiber und Ersatzrichter am Arbeitsgericht Zürich 

(2010). und Dr. Hans-Peter Egli, Vorsitzender des Ar-

beitsgerichts Zürich (2011). Nachdem die Anzahl der 

arbeitsgerichtlichen Fälle nach Inkrafttreten der neu-

en ZPO zunächst deutlich zurückging, ist nun wieder 

eine Zunahme zu verzeichnen. 

Kantonaler Berufsbildungsfonds
Seit dem 1. Januar 2011 besteht im Kanton Zürich der 

in der Volksabstimmung vom 28. September 2008 be-

schlossene kantonale Berufsbildungsfonds. Arbeit

geber, die keine Lehrlinge ausbilden, keinem Lehrbe-

triebsverbund oder keinem Branchenfonds angehören 

und eine AHV-Lohnsumme von mehr als CHF 250 000 

ausweisen, haben 0,1% der FAK-Lohnsumme in den 

neuen Fonds einzuzahlen. Diese Beiträge wurden im 

Frühling 2012 mit dem Jahresausgleich 2011 von den 

Familienausgleichskassen rückwirkend in Rechnung 

gestellt werden.

Die Befürchtung, dass der Kontrollapparat, die 

Bürokratie mit diesem Fonds weiter aufgeblasen wird, 

scheint sich zu bewahrheiten, denn es entstand ein 

komplexes System zur Ermittlung der Beitragspflicht. 

Mit der neuen Regelung waren diverse komplexe 

Abgrenzungsfragen zu lösen, auch zu bereits beste-

henden und bewährten Fonds, und verschiedene 

systemimmanente Ungerechtigkeiten, zum Beispiel 

in grösseren Firmengruppen, zu klären. Es wurden 

eine neue kantonale Geschäftsstelle sowie eine neue 

kantonale Kommission geschaffen, Software musste 

angepasst werden, etc., was mit massgeblichen Kosten 

verbunden ist. Zudem besteht die Gefahr, dass Unter-

nehmen mit den neuen Beiträgen bis zu einem gewis-

sen Grad ihrer bisherigen Eigenverantwortung ent

hoben sind, denn wer in den kantonalen Fonds 

einzahlt, könnte sich ja auf den Standpunkt stellen, 

damit das Seinige zur Berufsbildung beigetragen zu 

haben. Der VZH wird sich dafür einsetzen, dass diese 

Mittel effektiv einer gestärkten und koordinierten 

Berufsbildung zugeführt werden.

te hat ebenfalls darzulegen, welche Tatsachenbehaup-

tungen des Klägers bestritten oder anerkannt wer-

den, ebenso sind die Beweismittel zu nennen. Das 

Gericht kann einen zweiten Schriftenwechsel anord-

nen, zudem kann es jederzeit zu einer Instruktions-

verhandlung vorladen. Diese dient der freien Erörte-

rung des Streitgegenstands, der Ergänzung des 

Sachverhalts, dem Versuch einer Einigung und der 

Vorbereitung der Hauptverhandlung. Zudem können 

Beweise abgenommen werden. Nach der Eröffnung 

der Hauptverhandlung stellen die Parteien ihre An-

träge und begründen diese. Sie erhalten Gelegenheit 

zur Replik/Duplik. Neue Tatsachen und Beweismittel 

sind ohne Verzug vorzubringen. Nach den Parteivor-

trägen nimmt das Gericht die Beweise ab. Die Partei-

en können nach Abschluss zum Beweisergebnis und 

zur Sache Stellung nehmen.

Bis zu einem Streitwert von CHF 30 000 sowie für 

Klagen nach Gleichstellungs- oder Mitwirkungsgesetz 

gilt weiterhin ein vereinfachtes und kostenloses Ver-

fahren. Hingegen können Prozessentschädigungen 

gesprochen werden.

Grundlegend geändert hat sich die Regelung der 

Prozesskosten, die vor allem für die klagende Partei 

deutliche Nachteile bringt. Das angerufene Gericht 

kann von ihr einen Vorschuss in der Höhe der mut-

masslichen Prozesskosten verlangen, der bar zu ent-

richten ist. Die beklagte Partei kann vom Klagenden 

unter gewissen Voraussetzungen auch eine Sicher-

heitsleistung für ihre Parteientschädigung verlangen. 

Die Gerichtskosten werden nach Beendigung des Ver-

fahrens mit den geleisteten Vorschüssen verrechnet, 

ein Manko ist von der kostenpflichtigen Partei zu tra-

gen. Für den Kläger kann diese neue Regelung ein-

schneidende Folgen haben, da er neben dem Prozess-

risiko neu auch noch das Inkassorisiko für die 

Gerichtskosten der unterliegenden Partei trägt. 

Erste Erfahrungen zeigen, dass im Kanton Zürich 

arbeitsrechtliche Prozesse formeller und schriftli-

cher geworden sind, was sich generell in zeitlich län-

geren Verfahren und höheren Kosten niederschlägt. 

Zudem trägt die klagende Partei höhere finanzielle 

Risiken. Und obwohl für die Schweiz nun ein einheit-

liches Verfahrensrecht gilt, sind dennoch grosse re

gionale Unterschiede bei der Durchführung festzu-

stellen, da die Gerichte über einen grossen Spielraum  

bei der Gestaltung des Verfahrensablaufs verfügen. 

Der VZH orientierte über die neuen Bestimmungen 

der Schweizerischen Zivilprozessordnung und deren  

Auswirkungen auf arbeitsrechtliche Streitigkeiten 

anlässlich der am 17. November 2010 und 1. Novem-

ber 2011 durchgeführten Tagungen zum Arbeitsrecht 
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Das Dreisäulenprinzip/Finanzierungsfragen
Seit Jahrzehnten schon beruht die schweizerische  

Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge auf 

dem sogenannten Dreisäulenprinzip (Art. 111 Abs. 1 

der Bundesverfassung):

Die 1. Säule, AHV, soll in angemessener Weise den 

Existenzbedarf sichern (Art. 112 Abs. 2 lit. b BV) und 

wird weitgehend im Umlageverfahren finanziert.

Die 2. Säule, berufliche Vorsorge, soll zusammen 

mit der AHV die Fortsetzung der gewohnten Lebens-

haltung in angemessener Weise ermöglichen (Art. 113 

Abs. 2 lit. a BV). Man unterscheidet zwischen der Säu-

le 2a (= berufliche Vorsorge im Rahmen des Obligato-

riums) und der Säule 2b (= vor- und überobligatori-

sche Vorsorge). Die Finanzierung der 2. Säule erfolgt 

im Kapitaldeckungsverfahren.

Die 3. Säule, Private Vorsorge bzw. Selbstvorsorge, 

soll die beiden ersten Säulen ergänzen und gefördert 

werden durch entsprechende Massnahmen der Fiskal- 

und Eigentumspolitik (Art. 111 Abs. 4 BV). Es gilt zu 

differenzieren zwischen der Säule 3a (= gebundene 

Vorsorge bei Versicherungen und Bankstiftungen) 

und der Säule 3b (= ungebundene und damit vom BVG 

nicht erfasste Vorsorge).

Zusätzlich spricht man auch noch von einer vier-

ten, in der Bundesverfassung nicht abgestützten Säu-

le. Man versteht darunter den Verdienst aus einer Er-

werbstätigkeit über das pensionsberechtigte Alter 

hinaus.

Das schweizerische Dreisäulenkonzept ist sinnvoll 

und hat sich bewährt. Die unterschiedlichen Finan-

zierungsverfahren ermöglichen eine Verteilung der 

Risiken Demografie, Inflation und Kapitalschutz  

und verschaffen dem schweizerischen System der 

Altersvorsorge eine hohe Stabilität. Allerdings be-

steht an verschiedenen Orten dringender Anpas-

sungsbedarf. Die Lösung der bestehenden finanziel-

len Probleme darf nicht um weitere Generationen 

hinausgeschoben werden. Bereits die IDA-FiSo-Berich-

Das heutige Sozialversicherungssystem hat sich in 

der grundsätzlichen Ausgestaltung bewährt, weist je-

doch an verschiedenen Stellen dringenden Revisions-

bedarf auf. Es leistet einen wesentlichen Beitrag zum 

sozialen Frieden und Wohlstand in der Schweiz und 

bildet ein tragfähiges Auffangnetz. 2011 und 2012 

waren Jahre der Grundlagenarbeit und der Erstellung 

einer Auslegeordnung in verschiedenen Bereichen 

des Sozialversicherungsrechts, in denen ein Neustart 

geplant war. Dieser ist leider noch nicht erfolgt.

Allgemeiner Teil zum Sozialversicherungsrecht
Seit dem 1. Januar 2003 gilt das «Bundesgesetz über 

den allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts 

(ATSG)» vom 6. Oktober 2000, das mit der dazugehöri-

gen Verordnung das Sozialversicherungsrecht des 

Bunds koordiniert, indem Grundsätze, Begriffe und 

Institute des Sozialversicherungsrechts definiert, ein 

einheitliches Sozialversicherungsverfahren festge-

legt, die Rechtspflege geregelt, die Leistungen aufein-

ander abgestimmt und der Rückgriff der Sozialversi-

cherungen auf Dritte geordnet werden. Das Gesetz 

regelt weiter ein Recht auf Aufklärung und Beratung, 

auf unentgeltliche Verbeiständung sowie das Recht, 

bei unklaren Verhältnissen Vorleistungen zu verlan-

gen oder generell gegen Verfügungen Einsprache zu 

erheben. Das ATSG gilt allerdings nur dort, wo die 

einzelnen Sozialversicherungsgesetze dies vorsehen. 

Es handelt sich um ein sogenanntes Harmonisie-

rungsgesetz, mit welchem das Sozialversicherungs-

recht überschaubarer und praktikabler geworden ist, 

insbesondere, was Fragen der Leistungspriorität, der 

Leistungskumulation, der Überversicherung, des 

Missbrauchs und der Koordination mit den bilatera-

len Verträgen betrifft. Erfasst werden die AHV, die IV, 

die Ergänzungsleistungen (EL), das KVG, das UVG, die 

Militärversicherung (MV), die Erwerbsersatzordnung 

(EO) und die Familienzulagen (FamZG), nicht aber die 

berufliche Vorsorge (BVG).

1. Säule

Existenzsicherung

Staatliche Vorsorge

AHV 
IV

Ergänzungs- 
leistungen (EL)

2. Säule

Fortsetzung der  
gewohnten Lebenshaltung

Berufliche Vorsorge

Obligatorisch 
BVG/UVG

Überobligatorische 
Vorsorge

3. Säule

Individuelle
Ergänzung

Private Vorsorge

Gebundene 
Vorsorge  
(Säule 3a)

Freie Vorsorge  
(Säule 3b)

Schweizerisches Dreisäulensystem

Quelle: Verbindungsstelle Sicherheitsfonds BVG
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Zeitplan für die Umsetzung der nötigen Reform ist 

aber zu langsam. Scheitert die Vorlage, wird die Fi-

nanzierungslücke beim Umlageergebnis 2020 über 

CHF 1 Mia. betragen und bis 2025 auf über CHF 5 Mia. 

anwachsen. Die AHV steuert auf ein finanzielles 

Desaster zu und es drängt sich die Prüfung weiterer 

Massnahmen auf. Zur Diskussion stehen als kurzfris-

tige Massnahmen die Einführung einer Schulden-

bremse sowie die Anpassung des Frauenrentenalters.

Die AHV schliesst das Berichtsjahr mit einem  

Betriebsergebnis von CHF 2026 Mio. ab (Vorjahr  

CHF 988 Mio.). Dieses Ergebnis ist auf das leicht rück-

läufige Umlaufergebnis von CHF 260 Mio. (Vorjahr 

CHF 321 Mio.), das die eigentliche Versicherungs

tätigkeit widerspiegelt, das Anlageergebnis von  

CHF 1467 Mio. (Vorjahr CHF 368 Mio.) sowie die vom 

Bund bezahlten IV-Zinsen von CHF 299 Mio. zurück-

zuführen. 

Die Rentensätze in der AHV betragen seit dem 

1. Januar 2013 CHF 1170 (bisher CHF 1160) bei der mi-

nimalen und wie bisher CHF 2320 bei der maximalen 

einfachen Altersrente (Ehepaare mal 1,5). Der Bei-

tragssatz bleibt weiterhin unverändert (8,4% AHV).

Nach langem zähem Ringen hat der Bundesrat die 

vom Parlament in der Sommersession 2011 verab-

schiedete Revision des AHV-Gesetzes und die entspre-

chenden Verordnungsänderungen auf den 1. Januar 

2012 in Kraft gesetzt. Das Revisionspaket enthält eine 

Reihe von Verbesserungsmassnahmen, die seit Jahren 

te aus den Jahren 1996 und 1997 zeigten für die nahe 

bzw. mittlere Zukunft einen ganz erheblichen Mehr-

bedarf auf, zu finanzieren entweder mit zusätzlichen 

Mehrwertsteuerprozenten, AHV-Lohnprozenten, sub-

stanziellen Reduktionen der Leistungen oder durch 

allgemeine Steuern. Die Gründe dafür sind demogra-

fischer Natur und vorab in der alternden Gesellschaft 

und der immer länger werdenden Lebenserwartung 

zu suchen, die unausweichlich nach strukturellen 

Anpassungen verlangt. Daran hat sich nichts geän-

dert. Wer nach vernünftigen Lösungen sucht, betreibt 

daher keinen Sozialabbau, sondern trägt zu einer ver-

antwortungsbewussten Weiterführung unserer Sozi-

alwerke bei. 

AHV/IV/EO (1. Säule)
Die AHV gehört zu den wichtigsten sozialen Errun-

genschaften der Schweiz und ist mit ihrem Genera

tionenvertrag der bedeutendste Pfeiler der sozialen 

Vorsorge. Sie beruht weitgehend auf dem Umlagever-

fahren, was bedeutet, dass die jährlich auszuzahlen-

den Renten im Wesentlichen von den laufenden Bei-

trägen der Jungen und Erwerbstätigen und ihren 

Arbeitgebern finanziert werden müssen. Die finan

zielle Lage der AHV ist somit abhängig von der demo-

grafischen Entwicklung, das heisst vom Verhältnis 

zwischen den Erwerbstätigen und den Rentnern. Ab 

2015 werden die geburtenstarken Jahrgänge (Baby-

boomer) ins Rentenalter kommen, womit – wegen ab-

nehmender Geburtenrate – immer weniger Beitrags-

zahlende immer mehr Rentnern gegenüberstehen 

werden. Dieses Verhältnis wird seit vielen Jahren im-

mer schlechter. Es beträgt derzeit noch etwa 2,5 und 

wird sich in Zukunft weiter auf 2,0 reduzieren. Daran 

wird auch eine allfällige höhere Einwanderungsquote 

längerfristig nichts ändern, dies schon aus politi-

schen Gründen. Die Einnahmen werden mit den Aus-

gaben bald nicht mehr Schritt halten können und die 

frühere Alterspyramide verwandelt sich schleichend 

immer mehr in einen Alterspilz. Unbestrittene Sze

narien des BSV ergeben denn auch, dass das Kapital

konto der AHV je nach Annahme zwischen 2016 und 

2020 negativ sein wird und das Betriebsergebnis im 

schlechtesten Fall bereits ab 2013. Die finanzielle 

Lage der AHV spitzt sich zu. Gemäss den aktuellen 

Finanzperspektiven des Bundesamts für Sozialversi-

cherungen werden die Lohnbeiträge und die Zahlun-

gen des Bunds bereits 2013 nicht mehr ausreichen, 

um die laufenden Renten zu decken. Nur dank der 

Erträge aus dem Fonds wird die AHV-Rechnung noch 

ein paar Jahre im positiven Bereich bleiben. Der Re-

formbedarf wurde vom Bund zwar anerkannt, sein 

31. Dezember 2008
 Beabachtungen
31. Dezember 2060
 mittleres Szenario A-00-2010
 hohes Szenario B-00-2010
 tiefes Szenario C-00-2010
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Der Bundesrat will in der Legislaturperiode 2011 

bis 2015 die dringend nötigen Reformschritte zur Si-

cherung der AHV in die Wege leiten. Im November 

2012 hat er die Leitlinie für eine umfassende Reform 

der 1. und 2. Säule definiert und damit das Funda-

ment für die «Altersvorsorge 2020» bestimmt. Dabei 

werden die Leistungen dieser beiden Säulen gemein-

sam betrachtet und aufeinander abgestimmt werden. 

Die Versicherten sollen darauf vertrauen dürfen, dass 

ihre Renten nicht sinken und nachhaltig finanziert 

sind. Bis im Sommer 2013 sollen die Eckwerte dieser 

Reform vorliegen. Aufgrund der finanziellen Lage der 

AHV sind aber allenfalls weitere kurzfristige Mass-

nahmen in Erwägung zu ziehen. 

Nüchtern betrachtet gibt es nur eines: eine Aus-

dehnung der Erwerbstätigkeit. Kommt eine solche 

nicht zustande, bleiben nur noch eine Erhöhung der 

Beiträge (Lohnprozente), eine Reduzierung der Ren-

ten oder eine Finanzierung über allgemeine Steuern 

(vorab Mehrwertsteuer). Selbstverständlich wären 

auch Kombinationen möglich. Die von der Unia im 

Frühling 2013 lancierte Initiative «AHVplus», die eine 

Anhebung der AHV-Renten um 10% anstrebt, blendet 

die finanzielle Lage der AHV völlig aus und ist mit 

Nachdruck abzulehnen.

Die freiwillige Versicherung der AHV/IV steht 

Schweizer Bürgern und Staatsangehörigen der Mit-

gliedstaaten der EU/EFTA offen, die in einem Staat 

ausserhalb der EU/EFTA leben, falls sie unmittelbar 

vorher während mindestens fünf aufeinander folgen-

den Jahren obligatorisch versichert waren. Es wird 

ein Beitrag von 9,8% des Erwerbseinkommens sowie 

hängig und im Rahmen der 11. AHV-Revision unbe-

stritten waren. Die Neuregelung betrifft primär den 

Beitragsbereich und die technische Durchführung 

bei bestimmten Personengruppen. Von besonderer 

Bedeutung sind folgende Massnahmen:

–	 Versicherte, die zwar in der Schweiz arbeiteten, 

jedoch nicht für einen in der Schweiz domizilier-

ten Arbeitgeber tätig waren, waren bisher privile-

giert und konnten ihre Beiträge mit sinkender 

Beitragsskala wie Selbständigerwerbende zahlen. 

Neu gelten auch für diese Personengruppe die 

gleichen Beitragssätze wie für andere Arbeit

nehmende.

–	 Der seit 1975 auf CHF 8400 limitierte Höchstbei-

trag für Nichterwerbstätige wurde neu auf das 

fünfzigfache des Mindestbeitrags limitiert, was 

derzeit CHF 23 750 entspricht. Da in der Vergan-

genheit nur der Mindestbeitrag, nicht aber der 

Maximalbeitrag regelmässig angepasst wurde, hatte 

sich das Verhältnis der beiden Eckwerte immer 

mehr verschoben. Den Höchstbeitrag zahlen die

jenigen Personen, deren Vermögen – unter Ein-

schluss der kapitalisierten Rentenleistungen – bei 

mindestens CHF 8,3 Mio. liegt.

–	 Neu können alle Frühpensionierten bei der bishe-

rigen Ausgleichskasse angeschlossen bleiben und 

müssen nicht mehr zur kantonalen Ausgleichs

kasse wechseln, wie das bisher der Fall war. Damit 

wird die Durchführung der Versicherung erleich-

tert.

Damit ist die erste Etappe der laufenden AHV-Reform 

abgeschlossen.
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verändert bei 1,4%. Die gegenüber dem Vorjahr deut-

liche Verbesserung des Umlageergebnisses ist vor 

allem auf die auf sieben Jahre befristete Zusatzfinan-

zierung via Erhöhung der Mehrwertsteuer (MWST) um 

0,4% (reduzierter Satz +0,1%, Sondersatz +0,2%) sowie 

die ebenfalls befristete Übernahme der Schuldzinsen 

durch den Bund zurückzuführen. 

Seit dem 1. Januar 2011 verfügen AHV, IV und EO 

auch über eigene Ausgleichsfonds, die zwar weiterhin 

gemeinsam verwaltet werden, aber gesondert Rech-

nung legen und eine eigene Bilanz erstellen müssen. 

Die Nettorendite belief sich bei der AHV im Berichts-

jahr auf 6,8%, bei der IV auf 4,5% und bei der EO auf 

6,8%. Diese unterschiedlichen Anlageergebnisse sind 

darauf zurückzuführen, dass sich aufgrund der un-

terschiedlichen finanziellen Verpflichtungen der 

drei Sozialwerke individuelle Anlagestrategien erge-

ben. Die Ausgleichsfonds AHV/IV/EO werden von 

einem gemeinsamen Verwaltungsrat geführt, der 

vom Bundesrat gewählt wird. 

Nachdem die 5. IV-Revision das Schwergewicht 

vermehrt auf Prävention, frühzeitige Erkennung und 

Integration sowie auf eine notwendige Straffung der 

Verfahren legte, sollen im Rahmen der 6. IV-Revision 

nun weitere Sanierungsschritte eingeleitet werden, 

damit die IV nach Ablauf der befristeten Mehrwert-

steuererhöhung Ende 2017 wieder auf eigenen Beinen 

ein Verwaltungskostenbeitrag erhoben. Nichterwerbs-

tätige bezahlen einen Beitrag, der aufgrund ihres Ver-

mögens resp. Renteneinkommens bemessen wird. 

Der Anspruch auf AHV/IV-Renten richtet sich grund-

sätzlich nach der obligatorischen Versicherung.

Das Bundesgesetz über die Ergänzungsleistungen 

war wegen der Neugestaltung des Finanzausgleichs 

und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kanto-

nen auf den 1. Januar 2008 total revidiert worden. 

Ende 2012 haben 295 168 Anspruchsberechtigte (Vor-

jahr 287 654 Berechtigte) Ergänzungsleistungen zur 

AHV und zur IV im Betrag von über CHF 4,4 Mia. 

(2011 CHF 4,3 Mia.) bezogen.

Die Invalidenversicherung war auch Ende 2012 mit 

CHF 14,35 Mia. (Vorjahr CHF 14,9 Mia.) immer noch 

stark verschuldet. Die Zahl der IV-Rentenbezüger 

ging wiederum leicht zurück, was auf eine strengere 

Praxis der IV-Stellen und vermehrte Integration zu-

rückzuführen ist. Im Jahr 2011 wurden ungefähr 

238 000 IV-Renten (2010: 241 000 Renten) ausgerichtet. 

Der Anteil der psychischen Erkrankungen sowie die 

Erkrankungen an Knochen und Bewegungsorganen 

ist nach wie vor hoch. 

Die IV schloss das Jahr 2012 mit einem Betriebs

ergebnis von CHF 595 Mio. (Vorjahr CHF – 3 Mio.,  

das Umlageergebnis lag bei CHF 394 Mio. (Vorjahr 

CHF – 23 Mio.). Der Beitragssatz für die IV bleibt un-

Anpassungsbedarf der AHV (einschliesslich Ergänzungsleistungen)
in Mehrwertsteuer–Äquivalenzprozentpunkten
	 Jahr 
	 2001	 2005	 2010	 2020	 2030	 2040

Simulation

Fortschreibung des Status quo	 10,9	 10,8	 12,0	 13,8	 16,2	 16,5

	 (7,2)	 (7,1)	 (7,8)	 (9,1)	 (10,6)	 (10,8)

Verstärkte Alterung	 10,9	 10,8	 12,1	 14,4	 17,8	 19,6

	 (7,2)	 (7,1)	 (7,9)	 (9,2)	 (11,6)	 (12,8)

Abgeschwächte Alterung	 10,9	 10,8	 11,9	 13,4	 15,1	 14,6

	 (7,2)	 (7,1)	 (7,7)	 (8,8)	 (9,9)	 (9,5)

Geringer Reallohnanstieg	 10,9	 10,8	 12,1	 14,3	 17,1	 17,7

(0,5 % pro Jahr)	 (7,2)	 (7,1)	 (7,9)	 (9,3)	 (11,2)	 (11,6)

Stärkerer Reallohnanstieg	 10,9	 10,8	 11,8	 13,4	 15,5	 15,5

(1,5 % pro Jahr)	 (7,2)	 (7,1)	 (7,7)	 (8,8)	 (9,9)	 (9,9)

Verstärkte Alterung und	 10,9	 10,8	 12,2	 14,9	 18,8	 20,9

geringer Reallohnanstieg	 (7,2)	 (7,1)	 (8,0)	 (9,7)	 (12,3)	 (13.7)

Abgeschwächte Alterung und 	 10,9	 10,8	 11,7	 12,9	 14,4	 13,7

höherer Reallohnanstieg	 (7,2)	 (7,1)	 (7,6)	 (8,4)	 (9,4)	 (9,0)

Rentenalter 66	 10,9	 10,8	 11,9	 12,3	 15,5	 16,0

	 (7,2)	 (7,1)	 (7,8)	 (8,6)	 (10,1)	 (10,5)

Rentenalter 67	 10,9	 10,8	 11,9	 12,5	 14,8	 15,4

	 (7,2)	 (7,1)	 (7,8)	 (8,2)	 (9,7)	 (10,1)

Reiner Inflationsausgleich	 10,9	 10,8	 11,8	 13,0	 14,4	 13,1

	 (7,2)	 (7,1)	 (7,7)	 (8,5)	 (9,4)	 (9,1)

Die Zahlen in Klammern sind die aufzuwendenden Anteile am Bruttoinlandprodukt (in %).� Quelle: Die Volkswirtschaft
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stehen kann. Ziel ist es, innert sechs Jahren die Er-

werbsfähigkeit von 17 000 IV-Rentnern mit entspre-

chendem Potenzial zu erhöhen. Oberstes Gebot bleibt 

aber nach wie vor die Früherkennung. 

Die am 1. Januar 2012 in Kraft gesetzte IV-Revision 

6a sieht die Entlastung der IV durch Wiedereingliede-

rung von Rentenbezügern in den Arbeitsprozess im 

Rahmen eines Arbeitsversuchs, die Anpassung des 

Finanzierungssystems, die Kostendämpfungsmass-

nahmen bei den Hörgeräten sowie die Einführung 

eines Assistenzbeitrags vor. Die IV-Stellen bieten den 

Arbeitgebern, denen beim Erhalt des Arbeitsplatzes 

oder bei der Wiedereingliederung eine zentrale Rolle 

zukommt, gezielte Unterstützung. Zur Information 

über diese Neuerungen wurden ein Flyer und eine 

neue Broschüre «Leitfaden für die berufliche Ein

gliederung» publiziert. Der VZH beteiligte sich im 

Herbst des Berichtsjahrs an der dreiteiligen Arbeit- 

geberinformationskampagne der IV-Stelle der SVA 

Zürich und informierte die Mitglieder über den neuen 

Arbeitsversuch, über die Eingliederung in der Praxis 

und über Massnahmen bei längerer Krankheit von 

Mitarbeitenden, damit aus Krankheit nicht plötzlich 

Invalidität entsteht.

Die Vorlage zur IV-Revision 6b sah eine Einspa-

rung von jährlich etwa CHF 0,5 Mia. sowie die Korrek-

tur der Fehlanreize nach dem Grundsatz «Arbeit 

muss sich lohnen» vor. Von den vermeintlich guten 

Ergebnissen der Sozialversicherungen im Berichts-

jahr geblendet, fordern linke politische Kreise bereits 

wieder ein Splitting und ein Abrücken von den ur-

sprünglich vorgesehenen Rentenkürzungsmassnah-

men. Solange das Ergebnis aber ohne die Zusatzfinan-

zierung aus der Mehrwertsteuererhöhung und ohne 

die volle Übernahme des Zinses aus der IV-Schuld 

durch den Bund negativ wäre, bleibt die IV ein Sanie-

rungsfall. Das gilt auch im Hinblick auf die gegen-

über dem AHV-Fonds noch immer bestehende hohe 

IV-Schuld von CHF 14,35 Mia., die innert zwölf bis 

fünfzehn Jahren vollumfänglich zu tilgen ist. Das mit 

der befristeten Erhöhung des Mehrwertsteuersatzes 

verbundene Reformversprechen bei der IV ist auch 

aufgrund des Vertrauenssprinzips einzuhalten und 

die Sanierung konsequent durchzuführen, so dass die 

IV wie geplant bis Ende 2017 ausgeglichen ist und 

ohne Sonderfinanzierungen auskommen kann. Der 

Zwischenstand der Vorlage ist aber absolut unbefrie-

digend. Die Behindertenorganisationen lehnen die 

Revision ab, weil nach der neuen Stabilisierungsregel 

(Schuldenbremse) auch Leistungen eingefroren wer-

den und weil die volle Rente erst ab einem IV-Grad 

von 80% statt bisher 70% gewährt werden soll. Die 

aktuelle Vorlage läuft daher von verschiedenen Seiten 

Gefahr zu scheitern. 

Der Sanierungsplan im Überblick

3. Schritt

6. IV-Revision, 2. Paket ➤ nachhaltig  
ausgeglichene Rechnung  
(insbesondere Sparmassnahmen)

➔

6. IV-Revision, 1. Paket ➤ Senkung des  
Sparbedarfs (Eingliederung aus der Rente,  
Änderung Finanzierungssystem

➔

2. Schritt
Zusatzfinanzierung ➤ Beseitigung des  
Defizits 2011 bis 2017,  
Schaffung eines eigenständigen IV-Fonds

➔
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lohn zwischen CHF 24 570 (bisher CHF 24 360) und  

CHF 84 240 (bisher CHF 83 520), maximal also 

CHF 59 670 (bisher CHF 59 160). Die Eintrittsschwelle 

liegt bei CHF 21 060 (bisher CHF 20 880) und falls der 

zu versichernde Lohn weniger als CHF 3510 (bisher 

CHF 3480) beträgt, wird er auf diesen Betrag aufge-

rundet. Das im Überobligatorium maximal versicher-

bare Jahreseinkommen ist seit 1. Januar 2011 auf 

CHF 842 400 (bisher 835 200) beschränkt (Lex Barne-

vik & Kons.).

Die Leistungen der Versicherung bestehen grund-

sätzlich in Altersgutschriften, die jährlich in Prozen-

ten des koordinierten Lohns zu berechnen und vorzu-

tragen sind. Die Ansätze sind seit dem 1. Januar 1987 

unverändert die folgenden: 

	 Altersjahr	 Ansatz in % des

	 Männer		  Frauen	 koordinierten Lohns

	 25 – 34		  25 – 34	 7

	 35 – 44		  35 – 44	 10

	 45 – 54		  45 – 54	 15

	 55 – 65		  55 – 64	 18

Zu diesen Kosten treten noch die Beiträge für den 

Sicherheitsfonds. Für die Zuschüsse bei ungünstiger 

Altersstruktur beträgt er neu 0,08% (bisher 0,07%), 

für die Insolvenzen und anderen Leistungen bleibt er 

bei 0,01%.

Die steuerlich zusätzlich abzugsberechtigten Bei-

träge von Arbeitnehmern und Selbstständigerwer-

Die Erwerbsersatzordnung, das Sozialwerk für Mi-

litär-, Schutz- und Zivildienstpflichtige, das sich bis 

Ende 2005 in einer soliden finanziellen Situation be- 

fand, erlitt bereits im Folgejahr nach der Einführung 

der Mutterschaftsversicherung über die EO sowie der 

Erhöhung der Entschädigungen für Dienstleistende 

in Armee, Zivildienst und Zivilschutz einen erhebli-

chen Betriebsverlust, was entgegen anderslautenden 

Behauptungen, die Mutterschaftsversicherung sei 

kostenneutral, zu erwarten war. Diese Plünderung  

der EO, mit der auch die Quersubventionierung der IV 

mit Milliardenbeiträgen aus dem früher gut dotier-

ten EO-Fonds entfällt, ist eine Mitursache der befris-

teten Erhöhung der Mehrwertsteuer ab Januar 2011. 

Auf den 1. Januar 2011 mussten auch die EO-Beiträge 

von 0,3% auf 0,5% erhöht werden. 

Das Umlageergebnis 2012 hat sich aufgrund dieser 

Beitragserhöhung wesentlich verbessert. Es schliesst 

mit einem Überschuss von CHF 121 Mio. (Vorjahr  

CHF 92 Mio.) ab. Das Anlageresultat führt zu einer 

leichten Verbesserung des Ergebnisses. Das Betriebs-

ergebnis betrug CHF 148 Mio. (Vorjahr CHF 97 Mio.). 

Berufliche Vorsorge (2. Säule)
Die berufliche Vorsorge umfasst mit einigen Ausnah-

men alle Arbeitnehmer, und zwar ab Alter 18 für die 

Risiken Tod und Invalidität und ab Alter 25 auch noch 

für die Altersvorsorge. Anknüpfungskriterium ist 

ausschliesslich die Beitragspflicht für die AHV. Obliga-

torisch versichert ist seit dem 1. Januar 2013 der Jahres-
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vorsorge 2020» definiert. Bis im Sommer 2013 sol-

len  die Eckwerte dieser Reform, die die Leistungen 

der 1. und 2. Säule gemeinsam betrachtet, definiert 

werden.

Unfallversicherung
Die Unfallversicherung ist für Berufsunfälle (und 

Berufskrankheiten) für alle Arbeitnehmer obligato-

risch. Bei Nichtberufsunfällen, gegen die auch Ar-

beitslose versichert sind, besteht ein Obligatorium 

erst, wenn pro Woche mindestens acht Stunden ge

arbeitet wird (wer weniger arbeitet, untersteht der 

obligatorischen Krankenversicherung). Versichert ist 

seit 1. Januar 2008 ein Höchstbetrag von CHF 126 000 

pro Jahr (bisher CHF 106 800), der auch bei der Berech-

nung der Beiträge und Leistungen der Arbeits

losenversicherung sowie bei den Taggeldern der Inva-

lidenversicherung gilt. Mit dieser Anpassung soll 

sichergestellt werden, dass künftig mindestens 92% 

der Versicherten bei Unfällen zum vollen Lohn ver

sichert sind. Darüber hinausgehende freiwillige De-

ckungen im Sinne von Zusatzversicherungen sind 

selbstverständlich möglich und auch weit verbreitet, 

will der Arbeitgeber nicht riskieren, allfällige De-

ckungslücken gestützt auf Art. 324 b OR selbst bezah-

len zu müssen (vor allem bei höheren Löhnen).

Auch bei der Unfallversicherung zeigt sich – wenn 

auch in überschaubarerem Mass – Revisionsbedarf. 

Nach der Rückweisung der ersten Revisionsvorlage, 

welche verschiedene Leistungskorrekturen vorsah, in 

der Frühjahrssession 2011 an den Bundesrat mit dem 

Auftrag einer UVG light-Revision, beschränkt auf das 

Notwendigste inkl. Beseitigung der Überentschädi-

gung im Alter, ist auch die zweite Vorlage, welche die 

Organisation der SUVA inkl. Nebentätigkeiten betrifft, 

sistiert. Im Berichtsjahr wurde ein Vernehmlassungs-

verfahren bis Ende 2012 eröffnet. Zudem versuchten 

die Sozialpartner, eine gemeinsame Stellungnahme 

zum Inhalt einer solchen Revision zu finden. Die Ver-

abschiedung der neuen Botschaft zur Revision des 

UVG durch den Bundesrat war auf Anfang 2013 vorge-

sehen, mit der Umsetzung einer 1. UVG-Revision ist 

nicht vor 2014 zu rechnen. 

Krankenversicherung 
Eines der grössten Sorgenkinder in der Sozialversi-

cherung ist die auf den 1.  Januar  1996 eingeführte 

neue Krankenversicherung. Gross als kostendämpfen-

des Gesetz empfohlen, explodierten und explodieren 

die Prämien entgegen allen Versprechungen und Be-

teuerungen weiterhin in einem Ausmass, dass mitt-

lerweile viele Familien nicht mehr genügend Mittel 

benden für Versicherungen und Sparverträge, die 

ausschliesslich und unwiderruflich der Vorsorge die-

nen (Säule 3a), betragen seit dem 1. Januar 2013:

–	 jährlich bis 8% des oberen Grenzbetrags nach 

Art.  8 Abs.  1  BVG, wenn sie einer Vorsorgeein

richtung nach Art. 80 BVG angehören, das heisst 

bis CHF 6739 (bisher CHF 6682),

–	 jährlich bis 20% des Erwerbseinkommens, jedoch 

höchstens 40% des oberen Grenzbetrags nach 

Art. 8 Abs. 1 BVG, wenn sie keiner Vorsorgeeinrich-

tung angehören, das heisst bis CHF 33 696 (bisher 

CHF 33 408).

Auf den 1. Januar 2013 sind neue Massnahmen zu-

gunsten älterer Arbeitnehmender in Kraft getreten, 

die deren Verbleib im Arbeitsmarkt unterstützen 

sollen. Neu können Vorsorgeeinrichtungen anbieten, 

dass Versicherte, die ihr Arbeitspensum ab dem  

58. Altersjahr reduzieren (Lohnkürzung um höchs-

tens die Hälfte), ihren bisherigen Verdienst weiter-

führen können. Ebenso können Versicherte, die auch 

nach dem ordentlichen Rentenalter erwerbstätig blei-

ben wollen, bis zur Vollendung des 70.  Altersjahrs 

weiter Beiträge an ihre Vorsorgeeinrichtung leisten. 

Diese Massnahmen gehören zum ersten Teil der in 

drei Etappen erfolgenden Strukturreform in der be-

ruflichen Vorsorge. Die zweite Etappe mit verschärf-

ten Governancevorschriften für Pensionskassen wur-

de auf den 1.  Juli  2011 in Kraft gesetzt, die dritte 

Etappe betrifft die verstärkte Aufsicht in der 2. Säule 

und gilt seit 1. Januar 2012. Die Mitglieder der in die-

sem letzten Schritt vorgesehenen BVG-Oberaufsichts-

kommission wurden vom Bundesrat bestimmt. 

Der Mindestzinssatz wurde auf den 1. Januar 2012 

von 2% auf 1,5% gesenkt und bleibt für 2013 unverän-

dert. Es handelt sich um eine politische, nicht um 

eine mathematische Grösse, die noch immer viel zu 

hoch erscheint.

Nachdem sich am 7.  März  2010 die Schweizer 

Stimmberechtigten mit wuchtiger Mehrheit gegen 

die nötige schrittweise Reduktion des Umwandlungs-

satzes auf 6,4% ausgesprochen hatten, sollte vom 

Bundesamt für Sozialversicherungen BSV ein Bericht 

über die Zukunft der 2. Säule erstellt werden, in dem 

unter anderem auch das weitere Vorgehen betreffend 

den künftigen Umwandlungssatz aufgezeigt wird. 

Ende April 2012 endete die Anhörungsfrist des 

Bunds zum Bericht der Zukunft der 2. Säule. Die Er-

gebnisse fliessen in eine Reformagenda des Bundes

rates ein, die dem Parlament vorgelegt werden soll. 

Im November 2012 hat der Bundesrat die Leitlinie für 

eine umfassende Reform der 1. und 2. Säule definiert 

und damit das Fundament für die Reform «Alters-
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haben, um sie zu bezahlen. Die Prämienverbilligun-

gen belaufen sich jährlich auf gegen CHF 4 Mia. Die 

Entwicklung ist längst ausser Kontrolle geraten, und 

der medizinisch-technologische Fortschritt sowie der 

demografische und gesellschaftliche Wandel werden 

die Finanzierbarkeit der Krankenversicherung weiter-

hin vor grosse Herausforderungen stellen. 

Der Bundesrat überwies im Februar  2012 die Bot-

schaft mit einem Entwurf zum Krankenversicherungs-

aufsichtsgesetz, mit dem die Aufsicht in der Kranken-

versicherung verstärkt und die Transparenz des 

Systems erhöht werden soll. Ebenfalls im Februar 2012 

wurde dem Parlament die Botschaft zum Teilausgleich 

von Prämien überwiesen. Damit sollen die in den Jah-

ren 1996 bis 2011 entstandenen kantonalen Überschüs-

se und Defizite der Krankenversicherer innert sechs 

Jahren ausgeglichen werden. Die Managed-Care-Vor

lage zur Förderung der integrierten Vorsorge und mit 

verfeinertem Risikoausgleich wurde von den eidgenös-

sischen Räten im September 2011 nach rund sieben Jah-

ren Beratung angenommen. Wer einem Versorgungs-

netz beitritt, zahlt weniger Selbstbehalt. Bis 2015 

sollten sich nach dem Willen des Bundesrats rund 60% 

der Bevölkerung für ein solches Modell entscheiden. 

Die Vorlage scheiterte jedoch in der Volksabstimmung 

vom 17. Juni 2012 klar mit 76% Neinstimmen. Die Teil-

revision des KVG betreffend die vorübergehende Wie-

dereinführung der bedarfsabhängigen Zulassung wur-

de im Dezember 2012 von der Wirtschaft abgelehnt.

Arbeitslosenversicherung
Nach dem geltenden Bundesgesetz über die obligatori-

sche Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschä-

digung (AVIG) ist seit 1. Januar 2008 ein Höchstbetrag 

von CHF 126 000 im Jahr (bisher CHF 106 800) versi-

chert. Da in der ALV am 7. April 2010 die Schulden

obergrenze von CHF 6,7 Mia. erreicht wurde, wurde 

der Beitragssatz per 1. Januar 2011 auf von 2,0% auf 

2,2% erhöht und gleichzeitig ein Solidaritäts- 

prozent auf Einkommen zwischen CHF 126 001 und  

CHF 315 000 eingeführt, nachdem die Stimmbürger 

die 4. Revision des Arbeitslosengesetzes am 26. Septem-

ber 2010 gutgeheissen hatten. Die Revisionsvorlage 

sieht eine «Neueichung» der mittleren Arbeitslosen

zahl von heute 100 000 Personen auf 125 000 Personen 

sowie moderate Sparmassnahmen zu Lasten von jün-

geren Arbeitslosen vor sowie verschärfte Kriterien be-

treffend die Zumutbarkeit einer neuen Stelle. Ohne 

diese Schritte hätte jedes Jahr mit einer Zunahme des 

Defizits um die CHF 1 Mia. gerechnet werden müssen. 

Mit den neuen Bestimmungen sollen die jährlichen 

Einnahmen um rund CHF 646  Mio. steigen und die 

Ausgaben um rund CHF 622  Mio. sinken. Für eine 

nachhaltige Sanierung muss mit etwa 17 Jahren ge-

rechnet werden. 

Im Berichtsjahr schloss der Ausgleichsfonds der 

ALV mit einem Überschuss von CHF 1,16  Mia. und 

einem Schuldenstand von CHF 5 Mia. Mit dem Über-

schuss konnte das Darlehens der Bundestresorerie  

um CHF 1 Mia. verringert werden. Die gesetzliche 

Schuldenobergrenze belief sich auf CHF 6,7 Mia. 2012 

wurden Arbeitlosenentschädigungen von insgesamt 

CHF 4,28 Mia. (Vorjahr CHF 4,16 Mia.) ausbezahlt. Auf 

Kurzarbeitsentschädigungen entfielen CHF 158  Mio. 

(Vorjahr CHF 96 Mio.) und auf Schlechtwetterentschä-

digungen CHF 98  Mio. (Vorjahr CHF 28  Mio.). Die 

Insolvenzentschädigungen betrugen CHF 37 Mio. (Vor-

jahr CHF 22 Mio.), CHF 539 Mio. (Vorjahr CHF 575 Mio.) 

wurden für arbeitsmarktliche Massnahmen aufge

wendet.

Die Arbeitslosenentschädigung beträgt 70% bzw. 

80% des versicherten Verdienstes. Im Einzelnen gilt 

Folgendes:

–	 Die Beitragszeit für den Anspruch auf Arbeits

losenentschädigung beträgt zwölf Monate.

–	 Die Bezugsdauer für Arbeitslosengeld beläuft sich 

auf maximal 400 Tage. Seit dem 1. April 2011 be-

steht eine Koppelung an Beitragszeit, Alter und 

Unterhaltspflicht, was zum Beispiel bei unter 

25-Jährigen ohne Unterhaltspflichten die maxi

malen Taggelder auf 200 reduziert. Für Arbeitslose 

ab 55 sowie für Personen, die Renten der IV oder 

der UV beziehen, sind es maximal 520 Tage.

–	 Hohe Abgangsentschädigungen (über CHF 126 000) 

bei einer Kündigung verzögern den Leistungsbezug.

–	 Seit dem 1. April 2011 wurde die Wartezeit bei Ein-

kommen ab CHF 60 001 erhöht. Ausgeweitet wur-

den auch die Wartezeiten nach beitragsbefreiten 

Schul- und Weiterbildungen und Umschulungen.

–	 Der Beitrag, paritätisch getragen zwischen Arbeit-

gebern und Arbeitnehmern, beträgt seit dem 1. Ja-

nuar  2011 2,2%. Hinzu kommt befristet ein Bei-

trag von 1% für Einkommen von CHF 126 001 bis 

CHF 315 000. 

Das im Rahmen einer Teilrevision des AVIG geplante 

zusätzliche Solidaritätsprozent auf nicht versicherte 

Lohnanteile über CHF 315 000 wird von Arbeitgeber-

seite abgelehnt. Es verstösst gegen das Versicherungs-

prinzip, da keinerlei Symmetrie zwischen beitrags-

pflichtigem und versichertem Lohn mehr besteht. 

Zudem soll das befristet zur Anwendung kommende 

Solidaritätsprinzip nicht überstrapaziert werden.
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Familienzulagen
Das auf den 1. Januar 2009 eingeführte neue Famili-

enzulagengesetz (FamZG), das die kantonalen Kinder-

zulagengesetze ablöste, hat familienpolitisch leider 

keinen Fortschritt gebracht. Mit dem neuen Gesetz 

wurden lediglich die Mindestzulagen angehoben und 

die finanziellen Anreize für Arbeitgeber, die diese 

Zulagen alleine finanzieren, ersatzlos aufgehoben. Da 

die Kompetenz der Kantone, über die Schweizeri-

schen Mindestzulagen hinauszugehen, erhalten blieb 

und die Kantone von dieser Möglichkeit rege Ge-

brauch gemacht haben, ist von der im Vorfeld der 

Volksabstimmung in Aussicht gestellten gesamt-

schweizerischen Vereinheitlichung der Zulagen wie 

erwartet gar nichts zu spüren. Auf Anfang 2011 wur-

de ein zentrales Familienzulagenregister in Betrieb 

genommen, um Mehrfachbezüge von Familienzula-

gen zu verunmöglichen. Im neuen Register sollen vor

aussichtlich rund 1,7 Millionen Kinder registriert 

werden.

Obwohl das neue Gesetz erst seit vier Jahren in 

Kraft ist, ist es nach dem Willen des Parlaments und 

gegen den klaren Willen der Betroffenen bereits wei-

ter ausgebaut worden und wurde ab 1.  Januar  2013 

auch auf die Selbständigerwerbenden ausgedehnt. 

Diese mussten sich somit bis zum 1. Januar 2013 eben-

falls einer Familienausgleichskasse anschliessen und 

zur Finanzierung ihrer neuen Zulagen Beiträge aus 

ihrem Erwerbseinkommen entrichten.

In der Wintersession 2011 wurde im Nationalrat 

eine parlamentarische Initiative eingereicht, die eine 

Familienzulage für nicht berufstätige Mütter und 

Väter fordert. Ein solches Ansinnen wird von Arbeit-

geberseite klar abgelehnt. Der Kreis der Bezugsbe-

rechtigten von Familienzulagen kann nicht stetig 

weiter und auf Kosten der Arbeitgeberseite, die kei-

nen Bezug zu nicht berufstätigen Elternteilen hat, 

ausgebaut werden.

Präventionsgesetz
Prävention ist grundsätzlich ein wichtiges Anliegen, 

auch für die Arbeitgeberseite. Wo eine direkte Verbin-

dung zur Arbeitswelt besteht und der Arbeitgeber 

Verantwortung trägt, sind Arbeitgeber schon heute in 

der Prävention tätig. Das Thema Prävention in der Ar-

beitswelt ist durch die Bestimmungen zur Sicherheit 

und zum Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz im Ar-

beitsgesetz, im Unfallversicherungsgesetz und im 

Bundesgesetz über die Sicherheit von technischen 

Einrichtungen und Geräten bereits ausreichend gere-

gelt. Ein neues Präventionsgesetz ist daher aus Arbeit-

gebersicht nicht nötig. 

Der Nationalrat hatte leider ein Präventionsgesetz 

befürwortet. Es scheiterte schlussendlich am 27. Sep-

tember  2012 im Ständerat, der sich weigerte, die 

Ausgabenbremse zu lösen, und so das Gesetz zu Fall 

brachte. Auch wenn das Präventionsgesetz damit nun 

vom Tisch ist, wird das Thema Gesundheitsförderung 

die Politik auch weiterhin beschäftigen.

Unverändert düstere Perspektiven
Das heutige an sich bewährte, aber revisionsbedürfti-

ge Sozialversicherungssystem ist konsequent und 

grundsätzlich kostenneutral den demografischen 

Perspektiven anzupassen. Entstehende Mehrkosten 

sind über Einsparungen zu kompensieren. Eine Zu-

satzfinanzierung kann nur als ultima ratio in Be-

tracht kommen, auf einen weiteren Leistungsausbau 

ist zu verzichten. 
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Ausgleichskassen
Gemäss Art. 64 des AHV-Gesetzes sind alle Mitglieder 

eines Gründerverbandes verpflichtet, mit dessen 

AHV-Ausgleichskasse abzurechnen. Einzig bei Dop-

pelmitgliedschaften besteht ein Wahlrecht, von dem 

allerdings grundsätzlich nur alle fünf Jahre Gebrauch 

gemacht werden kann. Die meisten VZH-Mitglieder 

gehören daher der 1947 durch die kantonalen Spit-

zenorganisationen des Gewerbes, der Banken, der In-

dustrie und des Handels gegründeten Ausgleichskas-

se Zürcher Arbeitgeber an. Präsident ist seit vielen 

Jahren Dr. Rolf Dürr, der auch der am gleichen Ort 

domizilierten Familienausgleichskasse Zürcher Ar-

beitgeber vorsteht. Als Kassenleiter und damit als 

wichtige Bezugsperson zum VZH amtet Roberto 

Egloff. Ausserdem besorgt der VZH als Zweigstelle der 

AHV-Ausgleichskasse Grosshandel + Transithandel in 

Reinach (Gründerverband: VSIG) kleinere formelle 

Aufgaben. Vertreter des VZH in dessen Vorstand ist 

derzeit Peter Brogle.

Zürich, 15. April 2013

Der Präsident: Dr. Andres Iten

Die Vertrauensanwältin: RA Martina Wagner Eichin
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alipro ag | aliter-Beratungs ag | alk-abellò ag | all in One Personal ag | allchemet ag | all gemeine Plakatgesellschaft ag, zweigniederlassung in zürich | alliance liMOusines M. 
 nOVacek | allianz risk transfer ag | allianz suisse lebensversicherungs-gesellschaft ag | allianz suisse Ver sicherungs-gesellschaft ag | allrevisio ag | almerina ag | alos ag | alpcar ag | 
alpha 245 ag | alpha assist gmbh | alpha Heron ag europa3000 Business center | alpha PetroVision Holding ag | alpha tourism Management gmbH | alphastream capital Management ag | 
alpin Personalmanagement ag | altea treuhand ag | altium capital ag | alton immobilien ag | altorfer Duss & Beilstein ag | altra vista gmbh | alyco advisory ag | am hospital supplies 
ag | amada swiss gmbH | aMag automobil- und Motoren ag | amag leasing ag | amer sports ag | american express international, inc., Wilmington, zweigniederlassung zürich | american 
express services europe limited, london, zn zürich  | amrop executive search  ag  | amteca  ag  | anathome  ag  | andré koch  ag  | andrea Wedel talent-schmiede  ag  | andreas laki 
 rechts anwalt | andreas Oertli consulting gmbH | andrey-treuhand ag | angel-Dor ag | angst & Pfister ag | anlage & Vermögens Dienste ag | anna cescato – iePB-mac |  antincendia ag | 
anwander & co ag | aOcs gmbH | aon credit international schweiz ag | aon risk solution schweiz ag | aPa ag | aPaYsO gmbH | aperam stainless services & solutions switzerland ag | 

apextrans  ag  | aPPi-serVice  ag  | apple switzerland  ag  | arancho Doc 
 switzerland ag | arcelorMittal Fce switzerland ag | architekturbüro Meyer 
sia  ag  | arcomed  ag  | arenae consulting  ag  | arevos  ag  | argos eDV- 
services gmbH | argus der Presse ag | argus Finanz ag | arista  Finanz ag | 

aristOs advertising specialities gmbH | aristos international gmbH | art of Work Personalberatung ag | arthur D. little (schweiz) ag | artwin ag | ascar ag | asisa, allg. schweiz. inter-
essengem. für schweizer und ausländer | asm agentur für sozial-Marketing ag | asm agentur für sozial-Marketing int. ag | asn, advisory services network ag | aspag ag | aspectra ag | 
asse Broke ag | assess & Perform ag | assMann it-solutions ag | association of graduate analytical Psychologits (agaP) | asstra – associated traffic ag | astramedia (schweiz) ag | astra-
zeneca ag | astrodata ag | at Work ag | at&t global network services switzerland gmbH | atelier Barbara zuber ag | atlantic computer systems ag | atlas service ag | atradius credit 
insurance n.V., amsterdam, zweignieder lassung zürich | atrimos ag | ats air transport service ag | audatex (schweiz) gmbH | audatex gmbH | aug. iten ag | aujourd’hui | auktionshaus 
ineichen ag | aurevisa ag | ausgleichskasse zürcher arbeitgeber | autec gmbH | auto perfect | autocenter Portmann gmbH | autoglobal ag | automobil-club der schweiz sektion zürich | 
auto-Outlet ag | avaloq evolution ag | aVaYa internatiOnal enterPrises liMiteD, Dublin, zn Wallisellen | avaya switzerland gmbH | aviasecure ag | avis Budget autovermietung ag | 
aVut consulting Dr. Martin F. lemann | awag elektrotechnik ag | awema ag | aXa art Versicherung ag | aXa auto competence center ag | aXa corporate solutions assurance, Paris zweig-
niederlassung schweiz, Winterthur | aXa investment Managers schweiz ag | aXa liabilities Managers switzerland ag | aXa Versicherungen ag | axenergy ag | axept ag  B  Bachema ag | 
Bachema-Hygiene ag | Bachmann treuhand ag | Bachofen ag | Bachofen Management ag | bächtiger & co. | Badoer, ackermann & Partner ag | Baier + Büchler gmbH ingenieurbüro für 
elektroanlagen | Bain & company switzerland, inc., Boston, zurich Branch | Baker & Mckenzie zurich | Balius asset Management ag | Baltec Maschinenbau ag | Balz rüegger | Balzano 
 informatik gmbH | Bang & Olufsen ag | Bank Frey & co. ag | Bank Hottinger & cie ag | Bank sarasin & cie ag, zweigniederlassung zürich | Bank von roll ag | Banque Du Bois ag | Banque 
internationale à luxembourg (suisse) sa | Bänziger + zollinger gmbH | Bär & karrer ag | Barandun Hess von graffenried | BarOne atelier ag | Barracuda networks ag | Barry callebaut ag | 
Basec software ag | Basler & Hofmann ag ingenieure Planer und Berater | Baugenossenschaft zentralstrasse | Baumann + Partner treuhand | Baumann, koelliker ag | Baumer it- services gmbH | 
Baumgartner ag | Baumgartner trading ag | Baxter ag | Baxter Healthcare sa | Bayer (schweiz) ag | Baz service ag | BBVa (suiza) sa | BcD ag | Bcs solutions gmbH | BcW consul-
ting gmbH | BDO ag | Be Bio energy group ag | Bea-HVV ag | BearingPoint switzerland ag | Beat Müller consulting | Beat schweikart treuhand / steuerrecht | Beck & Friends gmbH | 
 Becker ag | Belcom ag | Bellerive Financial services ag | Bellevue-apotheke, Dr. roman schmid | Bellingua gmbH | Belsoft ag | Belvoirpark ag | Berana treuhand ag | Berenberg Bank, Vertre-
tung zürich | Bernhard Boden ag | Bernhard Holding ag | Berufspersonal z & B ag | Besta ag | bestfuture.jobs ag | Betten-zueri ag | Beverage Partners Worldwide (europe) ag | Beyer 
chronometrie ag | Beyuls ag | BiBus ag | BiBus HYDraulik ag | BiBus Metals ag | Bic Business integration consulting ag | Bieler gmbH | Big ag für Jeans, shirts & shoes | Bilanz- und 
treuhand ag | BileXa ag | Bio Partner schweiz ag | Biomed ag | Biomet 3i schweiz gmbH | Biotronik ag | BitecH ag engineering & consulting | Bivetti + Partner ag | Bizerba (schweiz) ag | 
Bk&P ag, treuhandgesellschaft | Bl treuhand gmbH | Bleuel electronic ag | Blico-seide, emil Blickenstorfer ag | Blue Peacock Diamonds ltd | Bluecare ag | Bluechip Financial communi-
cations ag | BMc software gmbH | BMO ag | BMW (schweiz) ag | BnY Mellon asset Management international | BnY Mellon london Branch | Bodenburg consulting | Bögli trading & 
 selling ag | Böhler Welding group schweiz ag | bolinger (kommunikation&marketing) | Bollag-guggenheim ag Division retail | Boller, Winkler ag | Bollschweiler & co ag | Bomatec ag | 
Borgo ag | Boss info ag | Boutique zoro ag | Boxler informatik ag | BP europa se, Hamburg zweigniederlassung BP (switzerland) zug | Brandnew ag für integrierte kommunikation | Bratschi 
Wiederkehr & Buob | Braun, von Wyss & Müller ag | Breda consulting ag | brefis personal ag | Brendlin & Partner ag, Public relations | Brenner ag, gartenbau | Bressan & Partner ag | 
Bretscher und Partner | Brigitte Düsel | Brine sa | Brink’s schweiz ag | Bronto skylift ag | Brunner & Partner Branding + communications | Brunner ag Mühle Oberembrach | Brunner-
invest ag | Bruno kaufmann ag, revisions- und treuhandgesellschaft | Bruno Widmer consulting | Brütsch/rüegger Werkzeuge ag | BsD Blue screen Development gmbH | Bsgroup applica-
tion services ag | Bsgroup Financial solutions ag | Bsgroup services ag | bsquare ag | Bst treuhand Balsiger & schuler ag | bsw leading swiss agencies | Bt&t asset Management ag | Bücher 
Balmer ag | Buchhaltungs ag | Buch haltungsstelle ag | Budliger treuhand ag | Bührer treuhand ag | Büro schoch Werkhaus ag | Büroelektronik Bel ag | Burson-Marsteller ag | Business-
point gmbH | BVs Verpackungs-systeme ag | BWM ag | bykk knecht + kübler  c  c & a Mode ag | c. ehrensperger ag | c. Plüss + co. ag | c.e.c. communication engineering & consulting ag | 
ca (schweiz) it Management solutions gmbH | ca europe sàrl | cabtec ag | caBu treuHanD | cac consulting & concepts gmbH | caDconsulting gmbH | caesar ag zürich | call4Job ag | 
camfil ag | candulor ag | canon (schweiz) ag | caPs ag | capsidus ag | car4you schweiz ag | carat switzerland ag | careal Holding ag | carefield gmbH | cargologic ag | carl zeiss ag | 
carl zeiss Vision swiss ag | carlo gavazzi services ag | carlo M. Premezzi | carmen Walker späh rechtsanwältin | carpa Verwaltungs ag | casa del Vino ebinger sa | casa Verwaltungs ag | 
cashgate ag | casmode ag | cave amann sa | cB consulting ag | cBase consulting ag | cBc treuhand ag | cBre corporate Outsourcing gmbH | ccb consulting coaching brokering |  
ccc car communication competence ag | cDc corporate Development consulting ag | cenit (schweiz) ag | centerbroke und Beratungs gmbH | centravo ag | cerion ag | cfoXpert ag | change-
maker ag | chartis europe s.a., courbevoie, zweigniederlassung zürich | cHartValOr ag | checkpoint systems ag | chestenbaum ag | chevrolet europe gmbH | cheyenne consulting ag | 
chiari design gmbh | christian economy consulting W. Hürlemann | christie’s (international) ag | christinger + Partner ag | ci Programm ag | cistec ag | city Personal ag | clarix 
 secura ag | classic invest ag | clauss Markisen ag | claxus gmbH | clear channel schweiz ag | clipper Übersetzungen ag | cls communication ag | cMD Management group gmbH |  
cMs Verlags gesellschaft mbH | cMs von erlach Henrici ag | coca-cola schweiz gmbH | colorchemie cOc ag | comconsult | comdat Datasystems ag | comel Fex ag | comet air-transport ag | 
comexar engineering ag | comineo.nedok | commercial treuhand- und Verwaltungs ag | communicators zürich ag | compagnie grainière sa | compendio Bildungs medien ag | compo-
na ag | compresso ag | comptax treuhand, kurt tenger | computer & Ferien camps ag | computer controls ag | condair ag | condair technologie und innovation ag | condor Films ag | 
confiserie Mathys ag | confiserie sprüngli ag | connect Personalberatung karin nef | consource gmbH | consularia treuhand ag | consytra gmbH | contech electronic ag | contemp art 
gallery ag | continental suisse sa | contor treuhand ag | contract Media ag | convergent ag | convista ag | conwell ag | conzett & Huber, liegenschaften und Beteiligungen, inh. conzett 
& Meyer | conzett + Walter ag | conzett informatics ag | cooper tire & rubber company suisse sa | coreva ag | corinus ag | corporate Management selection c.M.s. ag | corris ag | corrodi 
testing ag, calibration service | corroprot ag | cosa travel ltd | cosanum ag | cosnaderm ag | covidien schweiz ag | cPM switzerland ag | crabtree & evelyn rapperswil ag | crabtree & 
evelyn zürich ag | crabtree + evelyn ag | creavest ag | credit suisse ag | credita ag | creditincasso ag | creforma gmbH | cresura ag | crinera gmbH | criXP ag | cronos limousinen und 
Busservice M. kalogeropoulos | crossmotion ag | crystal Partners ag | csc, communication service center, Oliver Paschaweh | csk Management gmbH | custodio ag | cw treuhand gmbH | 
cWs-boco suisse sa | cyberlink ag  D  D e Personalservice ag | Dacuda ag | dai ag | DaMOVO schweiz ag | DanicO ag | Daniel Pelizzoni | Daniel rupf consulting | Daniel swarovski corpora-
tion ag | Daniel zobrist Body light | Daniela zenhäusern, agentur für Handel und kommunikation gmbH | Danzer ag | Danzer services schweiz ag | DaPP Polygrafische Produktionen  Daniel 
albrecht | Das Beste aus reader’s Digest ag | Datacolor ag europe | DataiD ag | De Vill Personalberatung ag | Decca electronic gmbH | Déesse ag | Deesse eXPOrt ag | Del sole Pizza-
kurier gmbH | Deloitte & touche Management ag | Deloitte ag | delphin teamwork ag | Dema Dent ag | DeMag Dialog + event Marketing ag in liquidation | Demelectric ag | Denkbar ag | 
Derendinger ag | Desco Handels ag | design und ton ag | Desinfecta ag | Dettling & Marmot ag | Deurocos cosmetic ag | Dewald ag | DHl express (schweiz) ag | DHs immobilien ag | 
DHs-Pro gmbH | DiaMOs suisse ag | DiaVite ag | Didacware ag | Die liegenschafter ag | Diethelm keller Holding ag | Diethelm keller Management ag | Dietrich + Blum ag | Digana ag | 
Digicomp academy ag | Dimo treuhand Dietmar zegg | Dirk Projahn gewerbeimmobilien | Distrelec zweigniederlassung der Dätwyler schweiz ag | Distripress (Vereinigung zur Förderung 
des internationalen Pressevertriebes)  | DkB Household switzerland  ag  | DkB Management  ag  | Dll logistik zentrum luterbach  ag  | DMg MOri seiki europe  ag  | DMg MOri seiki 
 schweiz ag | Dockland logistical services gmbH | DOcMine Productions ag | Dolph schmid sa | Domex Hauswartungen gmbH | Doptik ag | Dorizzi ag - steuerberatung | Dosch garage ag | 
Dosenbach-Ochsner ag schuhe und sport | Dow europe gmbH | Dr. aebi informatik ag | Dr. andré largier | Dr. c. Hanser ag | Dr. Dreher & Partner ag | Dr. ernest klainguti rechts anwalt | 
Dr. Hofmann Partners gmbH | Dr. J. scherrer rechtsanwalt | Dr. kurt c. schweizer | Dr. Max gerster | Dr. nabholz treuhand ag | Dr. Otto Müller consulting | Dr. Patrick k. Oesch | Dr. steiner 
& Partner ag | Dr. W. Meili + Partner ag | DraFtFcB/lOWe grOuP gmbH | Dreifuss + Partners ag | Driving center schweiz – stiftung für sicheres autofahren | Drogissa ag | DsV logistics 
sa | Dtg international gmbH | Dubs + gehrig Handels ag | Duerler Dr. Beat M. unternehmensberatung | Dun & Bradstreet (schweiz) ag | DWJ Dieter W Joos Werbeagentur ag | Dz PriVat-
Bank (schweiz) ag  e  e. a. Bütler Management | e. Blum & co.ag | e. kern & cie ag | e. Pfister & cie ag | e. staubli nürnberg | e. Weber & cie ag | e.H. spoerri & co ag | eagle invest ag | 
eaton industries ii gmbH | ebm-papst ag | ec Promotions | eclectic lifestyle Bettina Müller | ecMpro ag | ecO sWiss | ecomedia ag | economiesuisse | ed. kübler & co ag | eDge creative 
solutions ag | edi Baur ag Bürstenfabrik | edrofin asset Management ag | edubook ag | effact ag | effinance Private equity ag | eggenberger generalunternehmung ag | egli, Fischer & 
co ag, zürich | egOn zeHnDer internatiOnal ag | egOn zeHnDer cOnsulting ag | egon zehnder international (schweiz) ag | eichholzer Druck + kopie ag | einsatz ag | electro-
lux ag | electronicPartners schweiz ag | electrosuisse, seV Verband für elektro-, energie und elektrokontrollen | u. schwendimann gmbH | elektro-Material ag | elektron ag | eliuz consul-
ting gmbH | elk Fertighaus aktiengesellschaft | elopak systems ag | eloxalwerk züri-oberland ag | elpochem-engineering ag | eMe ag | eMecO ag | emil Frey ag | emil Frey Betriebs ag | 
emil Frey Finanz  ag  | emil Hitz  ag  | emmaus zürich  | emo emil Mohr  ag  | eneXa  ag  | engineering Management selection e.M.s.  ag zürich  | entre Deux  ag  | envirotainer  ag  |  
eny  Finance ag | eny Finance iPco ag | ep kommunikation | ePM Handels ag | eQt Partners ag | equilibrio ag | equinox treuhand gmbH | erba ag chemische Produkte | erdöl-Vereinigung 
(eV) | ergodata ag | ergon informatik ag | erhard Wipf ag | ermatt ag | erni elektrotechnik ag | erni liegenschaften ag | ernst Hausammann & co ag | ernst Hofer immocom gmbH | 
ernst Hohl kultur-stiftung | er-translations gmbH | erwin sarbach ag | esag kommunikations-systeme ag | esprit switzerland Distribution ag | esprit switzerland retail ag | esro ag | 
 essemme gmbh | essex chemie ag | estée lauder gmbH | etterlin, klipstein & Partner ag | euler Hermes services  schweiz ag | eurex global Derivatives ag | eurex zürich ag | euromodels 
schweiz, | europe Match gmbH zweigniederlassung Volketswil | eutex-Finanz ag | eventbooster ag | evex ag | evobus (schweiz) ag | evonik Degussa international ag | evoq communica-
tions ag | ewp ag affoltern | ewp ag chur | ewp ag effretikon | ewp ag kloten | ewp ag schwyz altendorf | ewp ag Winterthur | ewp ag zürich | ewp bucher dillier ag altdorf | ewp bucher 
dillier ag luzern | ewp bucher dillier ag sarnen | ewp holding ag | eXa executive advisers ag | eXalOs ag | excellent Personaldienstleistungen Baden ag | excellent Personal dienstleistungs ag | 
exersuisse service ag | exista ag | experis ag | eXtenso it-services ag  F  F. Hunziker + co ag | F. unger ingenieurenbüro ag | Fabric Frontline zurich ag | Factum ag | Faigle solutions ag | 
Fairpay gmbH | Fairtime ag | Farnell ag | Farner consulting ag | farotV gmbH | Fasching treuhand | Fashion cosmos ag | fask – tresch fire and safety konzepte | Fehr advice & Part-
ners ag | feigenwconsulting gmbH | Fein suisse ag | FeliX Berger ag | Felix neidhart automobile ag | Felix staub, synthesis | Ferax treuhand ag | Fernseher reparatur service ag | Fiat 
group automobiles switzerland s.a. | Fiata | FiBag ag | Fibevalor ag | Fidelio ag | FiDes treasury services ag | Fidis Finance (suisse) sa | Fiege logistik (schweiz) ag Personalabteilung | 
FinaD ag | Financial eXPert ag | Financial eXPert global ag | Finaport asset Management ag | FinaPOrt ltD. | Finarbit ag | Finass reisen ag | Finro ag | FinstOne ag | Finstone infor-
mation technologies ag | Fintesco ag | FinturicuM ag | Firminvest ag | First equity securities ag | Fischer architekten | FiscHer cHeMicals ag | FiscHer glOBal serVices ltD | Fisher  clinical 
services gmbH | Fisker automobile ag | Fläkt Woods group ag | Flamco ag | Flexpo ag | Flex-trade + cie k. + e. zingre | Fluoplast ag | Fluwcon ag | FMcc Finance, zn Wallisellen der Volvo 
auto Bank gmbH, köln | Fontana Projects gmbH | Forbo international sa | Ford Motor company (switzerland) sa | Forever living Products (switzerland) gmbH | Formit technologies ag | 
Formodruck ag | Frankonia ag | Franz ag Personalabteilung | Franz carl Weber-ludendo ag | Free lanz it gmbH | Frei & Partner Verbandsmanagement ag | Frei & raich gmbH | Frei Patent-
anwaltsbüro ag | Frei Verwaltungs-ag | Freudenberg simrit ag | Frey Pfister ag | Friederich treuhand + revisions ag | Fritz H.r. lic. oec. publ. revisions ag | FrOnius schweiz ag | 
 Frontwerks ag | Froriep renggli rechts anwälte | Früh & Partner Vermögensverwaltung ag | Frutarom schweiz ag | Ftz ag-Firmen treuhand zug | Fuchs-Movesa ag | Fujitsu technology 
solutions ag | Funny Hygiene ag | Furness shipping ltd | Furter + co ag  g  g. Bianchi ag | g. Henauers sohn ag | gaBa schweiz ag | gaF gesellschaft zur ausbildung von Führungs-
kräften ag | gailloud asset Management ag | gain gesellschaft für angewandte informatik ag | galerie andrea caratsch ag | galerie Bruno Bischofberger ag | galerie lelong zürich artig ltd | 
gallet group ag | gamestop schweiz gmbH | garage schurter ag | garbini, Biedermann ag | garep ag | gate gourmet switzerland gmbH | gck lions eishockey ag | gck/zsc lions 



 nachwuchs ag | ge Fleet services ag | ge Healthcare europe gmbH, Freiburg i. Br., zn schweiz (Otelfingen) | gea Farm technologies suisse ag | gebr. Böhler & co aktiengesellschaft | 
 gemperli ag | general Motors suisse sa | generali Personenversicherungen ag | generations Forwad ag | genossenschaft mode schweiz, zentrum für den fachhandel | genossenschaft Vsg 
asig | genossenschaft zum Baugarten vorm. sparkasse der stadt zürich | gerber instruments ag | gerber invest & consulting ag | gertsch electronic ag | gesellschaft Mühle tiefenbrunnen | 
gFe-Mir ag | gFs, W. nagel | gfs-befragungsdienst | gfs-zürich, Markt- & sozialforschung ag | gherzi ag | gherzi engineering zurich ltd. | gherzi textil Organisation ag | ghilardi sauber 
Propre clean gmbH | gira reinigung ag Facility services | givaudan schweiz ag | glattaler ag | global Wood technologies ag | globaltalk gmbH | glynwed ag | gM software-schulung, 
gabriele Miesch | gMc gantner Management consulting | gMc-instruments schweiz ag | gMO schweiz gmbH | gn resound ag | gnehm + notz treuhand ag | go4work ag | goal ag für 
Werbung und Public relations | goiano Produkte gmbH | goldwyn Partners group ag | goloy gmbH | gondrand international ag | good Work ag | goodlife Personal ag | goodyear Dunlop 
tires suisse sa | google switzerland gmbH | gothuey & co | gothuey & Partner gmbH | götte & Freund, rechtsanwälte | gottfr. Hirtz ag | granovo accessoires gmbH | grant thornton ag | grant 
thornton consulting ag | graphax ag | gravenkamp Prepress gmbH | greater zurich area ag | grenaco gmbH | greutert Peter, lic. oec. Hsg, eidg. dipl. Bücherexperte VsB | grimm Helbling 
treuhandpartner ag | grove 2 glass trading services gmbH | gruner + Jahr (schweiz) ag | gsM gear spares & Maintenance ag | guerbet ag | guido schilling ag | günter Woytschak | gyr 
edelmetalle ag  H  H & P Beratungen ag | H. Bodmer & co ag | H. Maeder ag | H. schwarzenbach ag | Haari ag | Habconsult ag | Habegger ag | Hägeli treuhand gmbH | Hamilton ag | 
Handelsagentur eveline christen | Hans Borner unternehmens beratung | Hans H. Moser ag | Hans knöpfel ag | Hans kohler ag | Hans sulser | Happy Babyworld ag | Hardturm ag | Hart-
wag ag | Harvey nash ag | Hasler + co ag, schlieren | Hauptner-instrumente gmbH | Hausammann + Moos ag | Hauseigentümerverband schweiz | Hauser consulting | Hausmann ag, 
schweiz. Medizinal- und sanitätsgeschäft, st. gallen | Haussmann treuhand ag | Havas Worldwide ag | Haya schweiz ag | Hays (schweiz) ag | Hch. reimmann ag | HDi-gerling industrie 
Versicherung ag, Hannover, niederlassung zürich | Heggli & co ag | Heidenhain numerik ag | Heinrich Heine Handelsgesellschaft ag | Heinz & co ag | Heinz g. kunz consulting | Heinzmann 
+ Partner ag | Heko seniorenbetreuung gmbH | Helbling consulting & research ag | Heliokopie ag | Helios Ventilatoren ag | Helly Hansen (schweiz) ag | Helsana Versicherungen ag |  Hemmi 
kaffee ag | Hempel special Metals ag | Herbert lips ag | Hermann kuhn inhaber urs greuter | Hermes süssstoff ag | Hermes Vermögensverwaltungs ag | Herotecta ag | Hertsch & cie ag | 
Herzer Bruno a., immobilien- und Bauberatung | Hess Metalle ag | Hewlett-Packard (schweiz) gmbH | Hewlett-Packard international gmbH | Hexagon Management + Beratung ag | Hg cOM-
Merciale Handelsgen. des schweizerischen Baumeisterverbandes | Hibiag ag | HiestanD scHWeiz ag | Hilti (schweiz) ag | HiMeX traDe gmbH | Hirt institut ag | Hirzel.neef.schmid. 
konsulenten ag | His consultants ag | Hitachi Data systems ag | Hitchman roy c. ag, unternehmensberatung | Hi-tec-support gmbH | HnW capital Management ag | HnW Family 
 Office ag | Hoffmann Beratungen | Hofmann ag zürich | Hogg robinson switzerland ltd. | Homag (schweiz) ag | Homberger & strehle rechtsanwälte | Honeywell ag | Hoppenstedt ag | 
Horizon architektur + Bau ag | Horizon immobilien ag | Hottinger Baldwin Mess technik ag | Hoval ag | Hr associates ag | Hri Human resources international ag | Hrs trePPen-
Werk ag | Hr-synergie gmbH | Htag Hafner treuhand ag | HuB Höltschi unternehmensberatung | Huber & Partner Public relations ag | Huber Hans J., dipl. Wirtschaftsprüfer | Hug 
Baustoffe ag | huggen berger fries architekten ag etH sia | Humanis ag zürich | Hyba ag | Hydro Building systems ag | Hydroplant ag | Hypotheken zentrum ag | Hz Hörmittelzentra-
len ag | Hz satellit gmbH  i  i.J. Martin&co ltd | iBag switzerland ag | iBM research gmbH | iBM schweiz ag | iBz industrie ag | iclP ltd. | icMe international ag | icO information 
consulting Opfikon | icontel ag | iet ag information engineering & technology | iet Management ag | iFa Weiterbildung ag | ig PrOJekte roman leins | igual & guggenheim gmbh | 
iM43 ag | iMasO ag | imbach’s army and Jeans shop ag | immobilien ag capitol | immobilien aktiengesellschaft ‘Doso’ | immobilien land & leute gmbH | immoclass ag | iMMOPrO ag | 
immorex ag | iMPag ag | impaq ag | iMPaQ Holding ag | imperial Personal ag | impuls-line ag | iMt Masken und teilungen ag | inceptus gmbH | indexium ag | indufer ag | indupro ag | 
infoplus ag | infoscore inkasso ag | infosystem ag, Wil | infrareal ag | ingenieur- & PlanungsBÜrO BOgatzki ag | ingenieurbüro Dr. Matousek | ingesa Oberland ag | inikon ag | inkome-
tal ag | innovativ s ag | inova Job ag | inova Personal ag | inova Work ag | inpeek ag | inprojekt Management ag | inscena systemische Beratung gmbH | insign gmbH | inspirion ag |  instinet 
europe limited, london zweig niederlassung zürich | institut für Humanistische kunsttherapie ag | institut Minerva luzern ag | institut Minerva zürich ag | intercard ag | intercem  cement ag | 
interconsulta, revisions- und treuhand ag | intercontrol ag | interface a. amrhein, Personalberatung für informatik | interface schweiz gmbH | interholco ag | interimsolution ag | inter-
national Paper switzerland gmbH | international technidyne corporation itc | international textile Manufacturers Federation | interoma ag | interserv ag | intertax treuhand ag | intertechno- 
Firag ag | intrado ag | intramanagement ag | intraservice, liisa staub-laitinen | intrum Justitia ag | invertag ag | invesco asset Management (schweiz) ag | investarit ag | invest’in treu-
hand gmbH | ipse ag | isis asset Management gmbH | isler & Pedrazzini ag | isler annoncen ag | isler-consolis ag | isleriMPuls Dr. kurt isler Finanz- und betriebswirtschaftliche Beratung | 
isofer ag | isopublic ag | isPartners investment solutions ag | iss Bernasconi sa | iss Pest control ag | iss schweiz ag | iss security ag | isW-intersoft zürich | itc consulting gmbH | itopia 
ag – corporate information technology | itta ag | itV geomatik ag | iVD ag institut für Vernetztes Denken | iVF HartMann ag   J  J. Dürsteler & co aktiengesellschaft | J. Walter thomp-
son ag gewerbehaus nOerD | J.H. kunz Bautreuhand ag | Jacobs Holding ag | Jaermann & stübi ag | Jäger Druck & kopie | Jäggi Hörgeräte ag | Jaguar lanD rOVer scHWeiz ag | Jakob 
Brauchli ag | JanineJordi Office Management |  Jean Frei revisions- und treuhand ag | Jeannine Fedier kolb Personalagentur | Jean-rené Favre | Jet aviation ag, zweigniederlassung zürich- 
Flughafen | JFa azevedo ag | Job 3000 ag | Job Factory ag | Job solution ag | JOBgrOuP ag | Job-House sommerhalder & eichenberger | jobs.ch ag | Joker Personal ag | Jörimann ag | Josef 
Binkert ag | Jost thoma Holding ag | JPc Holding ag | Jumo Mess- & regeltechnik ag   k  k & P Management ag | k. grütter ag | k. Maurer & co ag | k. Müller ag | k.a. Blöchliger ag | 
kaeser kompressoren ag | kaiser Data ag | kaladent ag | kalaidos Bildungsgruppe ag | kalaidos Fachhochschule gesundheit ag | kalaidos Fachhochschule Wirtschaft ag | kalaidos Hol-
ding ag | kalaidos liegenschaften ag | kälin transporte ag | kälin, trampe + Partner ag | kanebo cosmetics (europe) sa | kanne ag | kaPYFract ag | kardex ag | kardex systems ag | 
karr ag | karr Dental ag | kästner treuhand ag | kaufmann Motorenteile ag | kcs informationssysteme ag | kellenberg roll-technik ag | kellenberger & Walti architekten ag für architek-
tur und Baumanagement | keller Doris unternehmen | keller Verpackungen ag | kelly services (schweiz) ag | kempf ag für chemische industrie | kenDris ag | kerry logistics (schwitzer-
land) gmbH | kessler.vogler gmbh human capital management | keyser & Mackay, amsterdam, zweigniederlassung zürich | key-tec ag | kia Motors ag | kids extra kindermoden ag | kieliger 
& gregorini ag | kientzler schweiz ag | kimoto sa | kinetic Worldwide switzerland ag | kinsmann consulting gmbH | kisag ag | kisling ag | kissling Wholesale gmbH | kitag kino-theater 
ag | kkl treuhand-gesellschaft ag | klaus-Häberlin ag | klemmfix (schweiz) ag | kletterzentrum gaswerk ag | klingler consultants ag | klinik Pyramide am see ag | klüber lubrication ag 
(schweiz) | klus apotheke ag | kMe (suisse) sa | kmu-krankenversicherung | knight gianella & Partner ag | knowles gmbH | knürr ag | kobold instruments ag | koch marketing kommu-
nikation ag | koch Personalberatung | koelliker Büroautomation ag | koellmann ag | koenig Verbindungstechnik ag | kohler Brigitte | kohler satz + Druck ag | koller treuhand ag | kom-
prag ag | kone (schweiz) ag | köppel + Partner ag Public  affairs | kornhaus Verwaltungs ag | kosi rubin-sattler | kPMg ag | kPMg Personalvorsorgestiftung | krautli (scHWeiz) ag | krM 
service ag | ks kaderschulen st. gallen zürich Basel ag | ksB zürich ag | kübler Heizöl ag | kübler Holding ag | kübler immobilien ag | kubus architekten ag | kuhn treuhand ag | kühne 
+ nagel ag | kümin Medien Design gmbH | kunz Fritz, Papeterie, Büromaschinen | künzli,ihr externes Personalbüro | kuoni reisen ag | kurt Brügger architektur gmbH | kurt Herzog ag, 
zürich | kV zürich Business school | kW+P ag | kWintet scHWeiz ag   l  l -infoFit leblé & leblé | l. gachnang | l. Meili & co ag | la Bella consulting | la Prairie group ag | labor Veritas ag | 
laboratoire Biosthetique sa | labulit ag | lambda  caPital grOuP ag | lamprecht transport ag | landolt-arbenz ag | lanit ag, nachfolger Huber + co | lanter recHts anWÄlte | lanz & 
Partner treuhand ag | lÄsser teppich- und Polsterreinigung ag | lateltin ag | lauffer & Frischknecht | lautenschlager treuhand ag | laW in cOnteXt Pte.ltD. singapore, zurich 
Branch | lcc consulting ag | lease Plan (schweiz) ag | ledermann immobilien ag | lentjes consulting | lenz & staehelin | lenz investments zürich gmbH | lenzinger gMBH | lenzlinger 
söhne ag | lernpraxis ag | lernstudio zürich ag | les ambassadeurs ag | leutwyler Dienstleistungen ag | lexmark (schweiz) ag | lgt schloss Freudenfels ag | licht halle ag | liguster 
treuhand- und Verwaltungs-ag | limex Handels gmbH | linde lansing Fördertechnik ag | liscr s.a. | livit ag | liWag, industrieofenbau und Wärmetechnik ag | lloyd’s, london, zweignie-
derlassung zürich | locher & Partner informatik und Projektmanagement ag | locher ag zürich | locher Hauri & Partner ag | logista Management ag | logos lehrerteam gmbH | lohaco ag | 
lokalinfo ag | lombard, Odier, Darier, Hentsch & cie | löweneck Finanz und immobilien ag | lsc lernstudio tamins chur ag | ltn Precision Products gmbH | ltV gelbe seiten ag | lüchinger 
+ schmid ag, eier & eiprodukte | lucia Bleuler image Management gmbH | ludwig Buchwald ag | ludwig institut für krebsforschung ag | luDWig staHl ag | lukas Hüni ag | lungenliga 
zürich | lustenberger glaus & Partner | lüthy + stocker ag | luzi ag | lyreco switzer land ag   M  M + Q granit ag | M + Q rokin ag in liquidation | M + W Personalberatung g. c. M. Monti, 
lic.iur. | M. rubinfeld, inhaber Oskar rubinfeld ag | M.F. Hügler ag | Maag Music & art  ag | Maagtechnic Bereich der Dätwyler schweiz ag | Maccione immobilien ag | Madarex ag | Mäder & 
co ag | Maerz Ofenbau ag | Magdalena ernst  Fashion | Mahler + nusshold ag | Mahr ag | Mailfinance ag | Malcisbo ag, Hci F405 | Man capital Markets ag | Man corporate services 
 (switzerland) gmbH | Man investments (cH) ag | Man investments (luxembourg), s.a., luxemburg, zn Pfäffikon sz | Man investments ag Finance | Management gerd lauser | Mane-DV, 
Martin neuschwander | Manpower ag, zweignieder lassung zürich | Manpower sa | Manta reisen ag | Mantrade Fördertechnik ag | Marcel thoma thoMaPro Management & Projekte | 
 Marcimmo ag | Marenco ag | Maria schweizer ag | Marinello ag | Mario  nicolo ag | Marion Wagner ag für Markt- und Mediaanalysen | Markan ag | Markem-imaje ag | MarkenPlan ag | 
Markus zürni | Marti ag, Bauunternehmung | Martin engineering ag | Martin Möhr, immobilienberatung | Martin schnider unternehmensberatung gmbH | Master Management ag | Mat 
transPOrt ag | Maurer + salzmann ag | Max roth-kippe ag | Maxmakers ag | Maya kitchen consulting gmbH | MB Marketing Beratung Bruno camenzind | MBa ag | MBO Holding ag | MBs 
Werbung Promotion Pr H. & M. Buchs-sägesser | MBt ag | MBV ag Mikrobiologie und Bioanalytik | Mccann erickson sa | MDi consultancy services ag | MeDa Pharma gmbH | Medena ag | 
Mediaedge:cia switzerland ag | Medidor ag | Medien & Medizin Verlag MMV ag | megaron Management ag | Meier & Partner immobilien und Verwaltungs ag | Meier + steinauer Partner ag | 
Meiko (suisse) ag | Meister abrasives ag | Meister uhren ag | Menthe Management gmbH in liquidation | Meritor aftermarket switzerland ag | Merosa ag | Mesatec technische Produk-
te ag | Metabo (schweiz) ag | Mettler-tOleDO internatiOnal inc., | Mettler-toledo ag | Metzger-Versicherungen, Verband schweiz. Metzgermeister | Mexx switzerland ag | MHz Hach-
tel & co ag | Mibag ag | MiBag Property + Facility Management ag | Micro elektronik grosshandel ag | Micro Focus ag | Micro laubscher schweiz ag | Micro Mobility systems ag | 
MicrOs-Fidelio suisse ag | Migros-genossenschafts-Bund | Miki M. Muslimovic transport und Palettenwerk ag | Millbrook Pictures ag | Mindshare ag | Minerva schulen Basel ag | Minerva 
schulen nordwestschweiz ag | Minimax ag | Minova ag | Miocque ag | Mitkap ag | Mittelland-Personal ag | MiV asset Management ag | Miwa Verwaltungs ag | Mk illumination ag |  
MM & B Media agentur ag | MM automobile schweiz ag | MMc Finance ag | MMe Partners | Mobilana ufficio ag | Mobilana, rené stamm | Modeagentur ursula Baumeler | Modissa ag | 
Moretti Vorsorge Management ag | MOsaik consulting gmbH | Mössinger real estate ag | MOtiP DuPli ag | Motoren und antriebe ag | Motorola Mobility switzerland gmbH | Movis ag | 
MsD animal Health gmbH | msg systems ag | MtF Data ag | Mühlemann & Popp Online Media ag | Müller & Partner unternehmungs- und Personalberatung | Müller Media & service ag | 
Multilease ag | MuraltO inneneinricHtungen ag | Muriel zahn – ihr externes Personalbüro | Murotex ag | Musik Hug ag | Mylan gmbH | Mythen treuhand- und Verwaltungs ag zürich  
n  nabholz Dr. H.c., Finanz- und Wirtschaftsberatung | nacora insurance Brokers ag | nakaMa solutions ag | natco ag internationale transporte | nc gürtler ag | ncr (scHWeiz) gmbH | 

neef Berke immobilien | neidhart + schön group ag | nemensis ag | nemeth invest ag | nemetschek allplan schweiz ag | neo Maison Planzer transports sa | neo Planzer logistik ag |  
neo ruckstuhl transport ag | neo schönholzer transport ag | neo senn transport ag | neo tz ag | neo ulmerumzug ag | neo Wespe transport ag | nesotec gmbH | net – team ag | net-
Breeze gmbH | netmap ag | netspring gmbh | neuco ag | neue zürcher zeitung ag Verlagsdirektion | neukom electronic ag | new Media entertainment ag | neW-tec electronic ag | 
nexellent ag | next ag für kommunikation | next Work ag | ngc international, inc. Wilmington (Delaware) – zurich Branch Office | niedax eBO schweiz ag | niederer kraft & Frey ag | 
 niedermann rechtsanwälte, Dr. Marco niedermann | nievergelt Papeterie | nikon ag | niku Media ag | nimbus kunst & Bücher ag | nissan center europe gmbH (Brühl), zn urdorf | nnit 
switzerland ag | nobel Biocare Holding ag | nobel Biocare Management ag | nobel Biocare services ag | nora f looring systems ag | norbert M. steinbrecher ag | nordkap ag | noser 
light ag | nova traffic ag | novakovic & Partner ag | nOValtus ag | novantino ag | novidarte special Promotion gmbH | novitronic ag | novo nordisk Femcare ag | novo nordisk Hämo-
philie stiftung | novo nordisk Health care ag | novo nordisk Pharma ag | novo nordisk region europe a/s, gladsaxe, zweigniederlassung zürich | novo nordisk region international Operations 
a/s, gladsaxe, zn zürich | novomatic casino ag | noxauruM gmbH coaching & training | nOzag ag | nsBiV ag | nussbaumer & Partner aktiengesellschaft | nWl switzerland ag   O  O. Bruno-
ni sa, agence Maritime | OBc suisse (airgate) ag | OBc suisse ag | Oberhänsli kurier ag | Oberhänsli satz + Druck | Oberland-apotheke, Wilhelm & Haller schmucki | objtec gmbH | Oc Otoplas-
tisches centrum gmbH | Och sport ag | OFFag Management services ag | Office media ag | OFrag Vertriebsgesellschaft | Ofrex ag | Ogilvy & Mather ag | OgilvyOne ag | Ohaus euro-
pe gmbH | Ojo de agua – Weinkontor gmbH | Ok Digitaldruck ag | Ok Druck (Wiedikon) ag | Ok Druck seefeld ag | Ok Haller Druck ag | Olympus schweiz ag | OMeX ag | OMis ag | 
Omnicom Media group schweiz ag | OMPeX ag | One Marketing services ag | One stop ag für kommunikation | Online usV-systeme ag | Opera ag | OPO Oeschger ag | Optimo service ag | 
Oracle software (schweiz) gmbH | Orange Business switzerland ag | OrBis executive search ag | Orell Füssli Wirtschaftsinformationen ag | Orell Füssli sicherheitsdruck ag | Orell Füssli Buch-
handlungs ag | Orell Füssli Dienstleistungs ag | Orell Füssli Verlags ag | Orgamat ag | Oridis ag | OrO clean cHeMie ag | Ors serVice ag | Ortag ag | Osec | OsP Organisation für spezi-
alisierte Personaldienstleistungen ag | OsraM ag | Osterwalder zürich ag | Ost schweizerische treuhand zürich ag | Oswald Boll ag | Ottagono interieur ag | Otto & Joh. Honegger ag | Otto 
Fischer ag | OX service ag   P  P & i Personal & informatik ag | PaDi  eurOPe ag | Padma ag | PaH switzerland gmbH | Panorama immobilien- & garage ag & garage ag | Papeterie schmid 
nachf. thedy Fritz | ParcO aktiengesellschaft | Parfumerie Osswald ag | Parfums christian Dior ag | Parkhaus Messe zürich ag | Parkhaus Opéra ag | ParO BVV ag | Pas Pure air sys-
tems ag | Pasito – Fricker ag | Pathé Films ag | Paul Forrer ag | Pedolin treuhand- und revisionsgesellschaft gmbH | Peek gmbH Filmproduktion | Pemba credit advisers | Pensionskasse der 
tamedia ag | Pensionskasse sHP | Pere team gmbH | perfect job ag | Performance Ortho gmbH | Permed ag | Peromatic gmbH | Persearch ag | Personalvorsorge stiftung der Helsana Versi-
cherungen ag | Pestalozzi + co ag | Peter Droz ag, Werbeagentur BsW | Peter geiger pege Bauplanung | Peter Hirt gmbH | Peter keck ag | Peter leuthold ag für Wirtschaftsprüfung und 
Beratung | Peter Muraro ag | Peter Müri, training + Beratung | Peter Walz, autosattlerei | Petroplast Produktions ag | PetroplastVinora ag | Pewatron ag | PFB Privatfinanzberatung ag | 
Pfeiffer Vacuum (schweiz) ag | Pfenninger stahl ag | Pfister + koller, architekturbüro und Verwaltungen, ag | Pfister kugler und Partner gmbH | Pfister treuhand ag | Pfizer ag | Phanar 
asset Management ag | Philatelie Walter ag | Phonex ag | Photoglob ag | Physiotherapie kloten Vielsäcker | Picnic gourmondo ag | Pictet et cie, succursale de zurich | Pill Horgen gmbH | 
Piller immobilien | Pitney Bowes (switzerland) ag | Pke Pensionskasse energie | Pkz Burger-kehl & co. ag | Planova Human capital ag | Planzer Familienholding ag | Planzer Holding ag |  Planzer 
immobilien ag | Planzer informatik ag | Planzer italia ag | Planzer support ag | Polo reisen ag | Polymed Medical center ag | Poly-rapid ag | POlYsYs ag | Polytechna ag | Polytrop gmbH | 
Pommel ag | Poolside ag | Power-One ag | PPg auto refinish ag | PPM Personal Projekt Management gmbH | Prägebüro gmbH | Prager DreiFuss ag | Preform (schweiz) ag | Present-ser-
vice ullrich & co | Price waterhousecoopers ag | Primatech ag | Primenet communications ag | Primus communications gmbH | Primus Property ag | Primus Verlag ag | Print assist ag | 
Prisma informatik ag | Privat treuhand- und Verwaltungs ag, zürich | Private Finance, ag für Finanzplanungen und Vermögensanlagen | Privatschule logartis ag | Pro audito zürich, 



 Organisation für Menschen mit Hörproblemen | Pro saldo treuhand ag | Proditec ag | Professionelle Personalberatungs ag | Profi Office gmbH | Profimed ag | Profondia ag | 
Profunda investment ag | ProMinent Dosiertechnik ag | Promocom group gmbH | Promont ag | PrOMOt ag | Prosima immobilien-ag | prospective media services pms ag | 
Protectas sa | Prs services ag | Prüfmaschinen ag Prüfag | Prz Peter ritter | Ps & Partner ag | Publicitas Publimag ag | Publicitas s.a. zweigniederlassung Publiconnect | Publicon 
Werbe ag | purelosophy ag | pwb.baechtiger.ag | PWz ag | Pz Personalberatung zürich gmbH   Q  Quadris ag | Qualidata treuhand ag | Quali-night ag | Qualisurance Hol-
ding ag | QualitY treuHanD ag | Quarz ag | QuBus Management ag | Quendoz glas ag | Quo Datis ag   r  r. canzian, education & Media | r. Fischbacher ag Metalle | r.a. 
Böhmer consulting | r.a. egli & co, Patentanwälte | racket sport ag | radio 24 ag | radio Medien ag | radio-television staeger ag | raeber education ag | rahm-immobilien ag | 
rahn & co | rahn ag | rainbow textil ag | randstad (schweiz) ag | ranger switzerland gmbH | raumprodukt gmbh | rausser Handelsfirma | rbc solutions ag | rB-treuhand, ruth 
Blaser | rci Finance sa | real Personal Werner Blumer ag | realisator ag | reber rechtsanwälte | rebex ag | recO electronic ag | recom electronic ag | recontas treuhand ag | 
rectus treuhand ag | reFiDar MOOre stePHens ag | reinhart capital | reinruof ag in liquidation | reise-treuhand ag | reitsportanlage Brunegg gmbH | relianz ag | reMa 
Versicherungs-treuhand ag | renault suisse sa | rené Faigle ag | reno treuhand ag | rent a person Beratungs ag | reproscan group ag | resineX sWitzerlanD ag | retail 
Operating company schweiz gmbH | reuters transaction services limited, londres succursale de collonge-Bellerive | reutimann executive search ag | revinova treuhand ag | 
reViVal consulting ag | revor ag, treuhand- & revisionsgesellschaft | rFM gmbH | rheintal-garage chur ag | rhombus Partner immobilien ag | rHr consulting ag | riethmüller ag | 
riHag rieder Handels ag | riMas risk Management consulting und services ag | ris Partner treuhand ag | rissler informatik gmbH | rM accessoires gmbH | robert aebi ag | 
rOBert FreY cOnsulting | robert Müller unternehmensberatung | robotec – schomburg ag system baustoffe | robt. schwarzenbach & co ag | rochat gmbH | rodenstock 
(schweiz) ag | rogivue asset Management ag | roland Berger ag | rontex, ronny D. Justitz | roos engineering ag | rosen Werbung inhaber Hermann + iris rosen | rosenbauer 
schweiz ag | rossier, Mari & associates ag | rotary international | rotima ag | rotronic ag | rovi treuhand ag | roVitec gmbH | rr Donnelley Document solutions (switzer-
land) gmbH | rubag | rubeli Partner Public relations ag | ruedi Bossi steuerrechtspraxis | rüegger soft ag | ruePP & Partner Dietikon ag | ruf lanz Werbeagentur ag | rüsch 
treuhand ag | rutronik elektronische Bauelemente ag   s  s. + c. Mariani Früchte + gemüse en gros | s. Baiker | s. Oliver Vertriebs ag | s+c unternehmens beratung ag | saar-
staHl ag | salMann inVestMent ManageMent ag | saM indexes gmbH | saM Private equity ag | saM sustainable asset Management ag | sanFrut ag | santis ag | 
santis training ag | sauter edelstahl ag | sautercopy ag | sBs schweizerische Bibliothek für Blinde, seh- und lesebehinderte ag | sc Johnson gmbH | scala treuHanD ag | 
scana lebensmittel  ag  | scania schweiz  ag  | scHaeFer & Partner Personal Management  gmbH  | schaeppi  grundstücke Verwaltungen kollektivgesellschaft  | scHaerer + 
 cOMPanY | schäppi treuhand ag | schärer + kunz ag | schenker schweiz ag | scherrer & Partner investment Management ag | scheu Piano-service gmbH | schilling partners ag | 
schiltknecht Messtechnik ag | schlatter Management consulting | schlossberg Boutique ag | schlossberg textil ag | schlumpf ag Holzwerkstoffe | schmid Bagdasarjanz Partner ag 
bei Dr. Verena schnmid Bagdasarjanz | schmid und zoller enterprise gmbH | schmidlin ag | schminkbar (schweiz) ag | schneider & cie ag internationale transporte | schneider 
und Partner treuhand ag | schneidinger ag | schneiter meier ag | schober Direct Media ag | schober information group (schweiz) ag | schoch und Partner unternehmens-
führung | scHOellkOPF ag | schoenenberger ag kriens | schönmann ag | schotec ag | schuler Financial consulting gmbH | schunk ag | schütz rechtsanwälte | schütze immo-
bilien ag | schwarzmann & Binkert rechtsanwälte | schweizerischer arbeitgeber verband | schweizerische Mobiliar Ver sicherungsgesellschaft, ga zürich, arthur H. Bär | schweize-
rischer spendenhilfsdienst Marcel gantenbein  | schweizerischer Verband der strassen- und Verkehrsfachleute Vss  | schweizerischer Versicherungs verband  | schweizerischer 
Wirtschaftsverband der informations-, kommunikations- und Organisations technik | schweizer neuenschwander & Partner | schweizer Weinhandelskontrolle | schweizer Werbe- 
auftraggeber (sWa) | schweizerische textilfachschule | schweizerischer kosmetik- und Waschmittelverband skW | schweizerzeit Verlags ag | schwenk Baustoffe ag | scM strategic 
capital Management ag | scoach schweiz ag | scs swiss computer services ag | sedax ag | seiler treuhand ag | seiler-scheidegger Dental team | selectchemie ag | seleform ag | 
senn Büro planung ag | sennest ag | sennheiser innovation (schweiz) ag | sensirion ag | sensor Marketing ag | sercon ag services & consulting | service reama ag | sestO ag | 
set swiss energy trading ag | seyffer ccW ag | sF-Filter ag | s-Finacons, urs M. schläpfer | sFk schule für Förderkurse zürich ag | sharp electronics (schweiz) ag | sHl ag | 
sibler ag | sicovend ag | siegfried kahn trading ag | siemens audiologie ag | siemens schweiz ag | siF schweizerisches institut für Finanzausbildungen ag | signer  titanium ag | 
sika schweiz ag | silent ag | silvia Briggen ag | silvino ag | silvio zortea | simmen treuhand ag | simon Berger treuhand gmbH | simpex electronic ag | sipro siderprodukte ag | 
sirius international Försäkringsaktiebolag, stockholm, zurich Branch | sis swiss international schools Holding ag | sis swiss international school schönenwerd ag | sis swiss inter-
national schools schweiz ag | siteco schweiz ag | siX Financial information ag | siX group services ag | siX interbank clearing ag | siX Management ag | siX Payment ser-
vices ag | siX sag ag | siX sis ag | siX swiss exchange ag | siX systems ag | siX terravis ag | siX x-clear ag | skF (schweiz) ag | skidata (schweiz) ag | sky jet ag | skymos ag | 
sM Handels ag | smartBrain sa | sMc computer ag | sMc Pneumatik ag | sM-Heag klimatechnik ag | snP (schweiz) ag | sOcar energy switzerland gmbH | socialnet gmbH | 
sodimars ag | solcept ag | solexperts ag | solidsolutions ag | solis ag | solution Providers Holding ag | solution Providers schweiz ag | sOnag service ag | sondor export ag | sony 
Mobile communications international aB, lund (schweden) | soprema ag | sourire en soie ag | southern tour gmbh | souvena ag | spaeter nänikon ag | spälti ag | spälti consul-
ting | spanset ag | spatz camping Hans Behrmann ag | speckert & klein ag | specto consulting ag | sPeDlOgsWiss zürich | spider network ag | spiess trading ag | spigraph ag | 
spillmann / Felser / leo Burnett ag | spirax sarco ag | spörri ag | spörri-Vetterli & co ag | sprecher elektro-Beteiligungen ag | springer transport Media schweiz gmbH | srz 
sprachreisezentrale ag | ssi investment ag | ssi Wealth Management ag | stadt-anzeiger Opfikon/glattbrugg ag | staerkle & nagler ag | staffel Druck ag | stahel & co ag, rämis-
mühle | staHelPartner Werbeagentur ag | stahl + Metall ag | stahl-contor ag | stahlton ag | stallergenes ag | start People sa | stebler ag, Vermögensverwaltung | steiger 
engineering ag | steiger inDustrial & cO | steinbeck Holding ag | steiner ag | steiner Hans und Hanspeter inhaber Hanspeter steiner | steiner immobilien Management ag | 
steiner leuthold angela | stellen-express zürich ag | steP solver team für die entwicklung von Personal ag in liquidation | steuer-Bilanz-treuhand ag | stewards.ch personal ag | 
stiftung albisbrunn | stiftung arcoidis | stiftung generationen-Dialog | stiftung kalaidos Fachhochschule | stiftung Wirtschaftsinformatikschule schweiz Wiss | stiftung zur erhal-
tung von preisgünstigen Wohn- und gewerberäumen | stihl Vertriebs ag | stöhlker ag | stone connection ag | stotz & co ag | stotz Decor ag | stoxx ag | strässle consulting + 
Marketing | strategic alliances Financial services ag | straub Werke ag | sträuli sport & Mode ag | strebel Becker Partner ag | strickler & Winhofer gmbH | strittmatter gmbH | 
struBa guMMi ag | stucky Holzprofilleisten ag | stuMP + Partner Beratungen unD generalPlanung | stutz & Partner Personaldienst leistungen gmbH | stutzer & co ag | 
suBaru scHWeiz ag | süd-nord immobilienmanagement ag | suitart ag | sulake switzerland gmbH | sun chemical ag | suncom consult sa | sunflower Foundation | supracolor 
Versand – service ag | suprag ag | surfPoint ag | sustainable consulting group | suzuki autOMOBile scHWeiz ag | sV (schweiz) ag | svs & Partner ag | swarovski Brand 
 license ag | swarovski crystal Online ag | swarovski immobilien ag | swiss Businesspress sa | swiss casinos services ag | swiss casinos zürich ag Michael Favrod | swiss Financial 
services ag | swiss insurance & Financial advisors (siFa) gmbH | swiss Management, Morandi edoardo | swiss Quality Broker ag Persönlich/Vertraulich | swiss servicepool ag | 
swiss-american chamber of commerce | swissbrain gmbh | swisscanto asset Management ag | swisscard aecs ag | swissgas schweizerische ag für erdgas | swissi ag | swissimmo-
invest ag | swissimmo lnvest 1. Wengert & co sachwert-Beteiligung | swissintertax ag | swissloxx technical Products Yvonne allemann | swisslux ag | swisspartners investment 
network ag | swisspartners Wealth Management ag | swissstaffing | swiss-support.net gmbH | swisstool ag | sWissVaX ag | sWstech ag | synmedic ag | syntax uebersetzun-
gen ag | sysprint ag  t  tabletop ag | taff tool ag | tagblatt der stadt zürich ag | talktalk telecom gmbH | tamedia ag | tanner Oel ag | tantronic ag | tappolet & Partner | 
targetti Poulsen switzerland ag | tata consultancy services switzerland ltd | taV taglohn-arbeits-Vermittlung zürcher Oberland | taX aDVisOrs & assOciates ag | taX  eXPert inter-
natiOnal ag | taxi 444 ag | tc training center Wettingen ag | tebo ag | tecalto ag | techem (schweiz) ag | tecMec ag | tegro ag | teleclub ag | teMPartner gmbH | tempo-
brain ag | tempro Personal Winterthur gmbH | tempro Personal zürich-Oerlikon gmbH | tenalis ag | tenevo ag | tentazioni, anna ledermann | tepha r. Füllemann | teppichgalerie 
Paul cartier ag | terlinden Management ag | terlinden textilpflege ag | tesMag ag | tessaro ag | testex | teXiMP sa | th. Willy ag auto-zentrum, schlieren | the Boston 
consulting group Holding ag | the Boston consulting group ag (switzerland) | tHe cruise line ag | the f lying Mac, geri gugger | the generation  Media ag | theres’ kochpara-
dies gmbH | thomson consulting ag | thomson reuters (Markets) sa zweigniederlassung zürich | thomson reuters (Markets) sa | thouvenin rechts anwälte & Partner | thyssenkrupp 
Materials schweiz ag | ti&m ag | ti&m products ag | ti&m services ag | tigers ag | tilco ag | tilla theus und Partner ag | time Model agency ltd | time-Job ag, Personalberatung | 
tisch, Bank stuhl & co ag | tisui Minder tienda suiza Medellin | tk architekten ag | tk liegenschaften Management ag | tM transport & Management Holding ag | tMc Fashion 
square ag | tom talent Management ag | tonart Jürg Dähler | top care gmbH | tOPicFilM ag | topwork ag | toshiba europe gmbH, neuss/rhein (D), zweigniederlassung 
 Volketswil | toshiba Medical systems ag | tOsHiBa tec sWitzerlanD ag | total Petrochemicals & refining sa/nV, Brüssel, zweigniederlassung zürich | touchdown relocation 
services ag | towers Watson Pennsylvania inc., Philadelphia, zweigniederlassung zürich | toyota ag | toyota Material Handling schweiz ag | trabeco ag | traco Holding aktien-
gesellschaft | trägerverein bke Bildungszentrum kinderbetreuung | transcontag ag | translingua ag | transorga Food ag | transorga trading ag | trauffer-Protecting ag | travac 
Business travel  ag  | traverse limousine service ltd  | treffpunkt-Verlag  ag  | trefil  ag  | trendform  ag  | trendpersonal ag  | tresta-treuhand  ag  | treucO  ag  | treuhand 
 eXPert ag | treuhand eXPert global ag | treureva ag | trevin ag audit | trevin ag consulting | trevin ag treuhand | triaxis trust ag | trident corporate services ag | trige-
ma ag | trigon ag multimediale kommunikation | trilux ag | triple Q Finanz ag | trisag ag | trivarga ag | troesch scheidegger Werner ag | tschudin & schneider, inhaber M. 
Bruhin ag | tsH People gmbH | turaz global trM s.à r.l., luxemburg zweigniederlassung zürich | turimed ag | turnus Film ag | tVs textilverband schweiz | tysa Holding sa  
u  u. De Boni, Verpackungsberatung | uascons gmbH | uBs community affairs und stiftungen schweiz | uBV lanz ag | ueli renz | uiker antriebselemente ag | uMB ag | 

uniQconsulting ag | uniQservice ag | unisys (schweiz) ag | united seals gmbH Dichtungstechnik | univar ag | universal Pictures international switzerland gmbH | uniwork ag | 
uPM ag | urs Bürki Dienstleisungen gmbH | urs Osterwalder Beratung, coaching und schulung | urs zweifel Oenologie | us tax & Financial services sàrl | usP Partner ag | uti 
logistics (switzerland) ag | utonova ag | utonova Holding ag V  V.D.s. inVestMent grOuP ag | Valérie grüninger art Direction/grafik | ValueFirst Management consulting ltd. | 
Valueimmo services gmbH | Vanotti & Partner | Vapor ag | Varipack ag | Vector communications | Vektor ag | Verardi asset Management ag | Verband der schweiz. zellstoff-, 
 Papier- und kartonindustrie | Verband schweiz. Philatelistenvereine | Verein für grossveranstaltungen des lcz | Verein läbesruum | Verein Oceancare | Verein Prs Pet-recycling 
schweiz | Verlag Finanz und Wirtschaft ag | Verweilzeit ag | Vetropack Holding ag | Vetsch treuhand | Vibbek ag | Vicina Verwaltungs ag | Viktor Meier-Huser, dipl. Wirtschafts-
prüfer | Visa HanDling serVices gmbH | Viseca card services sa | VisOPta ag | Vitakraft ag | ViVa treuhand ag | Vivaia ag | Vizeum switzerland ag | vizit gmbh | Vlz gmbH 
in liquidation | VOeHringer ag | voestalpine schweiz gmbH | Volkswagen Versicherungs dienst ag | von arx engineering Management consulting ag | Vorsorge Partner ag |  
Vz asset Management ag | Vz Depotbank ag | Vz Holding ag | Vz insurance services ag | Vz Portfolio services ag | Vz Vermögenszentrum ag | Vz Versicherungszentrum ag  
W  W&W Holding ag | W. kühnis und Partner Versicherungsmanagement | W. kündig & cie ag | W. rebmann & co | Wagner eichin Martina, rechtsanwältin | Wagner Patent ag | 
Wahl & lehmann ag | Walche revisionsgesellschaft ag | Walo Bertschinger ag | Walser consulting ag | Walser Vorsorge ag | Walter (schweiz) ag | Walter Huber Hottinger-
platz ag | Walter leisinger ag | Walter looser ag | Walter Meier (Fertigungslösungen ag | Walter Meier (klima schweiz) ag Personalwesen | Walter Meier (services) ag | Walter 
Meier (tool) ag | Walter Meier ag | Walter rhyner ag | Walter schmid ag | walter services swiss ag | Walter Vogel chaussures ag | Warner Bros. (transatlantic), inc., city of Dover 
(Delaware, usa) | Waser + co. ag | Waser shop ag | Wassner ag | Weber Harbeke Partners Werbeagentur ag | Wehrli gruppe ag | Weidmann & sohn | Weidmann & sohn ag | 
WeiDMannPartner ag | Weka Business Media ag | Wellington Partners advisory ag | Welti & co ag | Welti-Furrer ag | Welti-Furrer Fine art ag | Wemf ag für Werbemedien-
forschung | WePla ag | Werbeagentur knaus & knaus BsW ag | Werit (schweiz) ag | Werner M. Wolf ag | Wetrok ag | WHs Holding ag | Widder 7 ag | Wieland + Oertli ag | 
Wigarte immobilien ag | Wild schnyder ag | Wild schnyder rechtsanwälte | Willi Möller ag | Willy-gruppe ag | Wincor nixdorf ag | Winkreative ag | Wirth treuhand ag | 
Witzany consulting | WMF schweiz ag | WMPartners Vermögensverwaltungs ag | Wobmann treuhand consulting gmbH | Wohnbau Fluppe ag | Wolfseher und Partner ag | WPi 
immobilienberatung ag | Wsa Office Project ag | Wüest & Partner ag | Würth Finance international B.V., amsterdam, küsnacht/zürich Branch | Würth  Financial services ag  
X  X1 the company ag | XBF Xperteam Business Finance ag | Xerox ag Y  Yachtech ag | youngculture ag z  zagoda ag | zahlenflair treuhand ag | zahntechnik trachsler ag | 

zahnzimmer mannfankhauser creative projects ag | zaugg Medical gmbH | zBM ag | zellwag ag | zellweger güttinger ag | zenhäusern & Partner ag  unternehmens- beratung für 
Oeffentlichkeitsarbeit | zenithoptimedia ag | zentOs ag | zetes autoiD systems ag | zfu – zentrum für unternehmungsführung ag | zgP zürcher gesellschaft für Personal- 
Management | zH-akkord Personal ag | ziegler (schweiz) ag | zihlmann P. investment Management ag | zimmerli & Partner ag | zimmerli trademarks ag | zimmerli, Wagner & 
Partner ag | zimtstern gmbH | zinniker ag uhren schmuck chronometrie Juwelen | zM zett-Meyer ag | zO Finanz gmbH | zOgg treuhandbüro gmbH | zollagentur scham-
beck ag | zollinger Hair gmbH | züblin Firesafe ag | züblin immobilien Management ag | zumtobel licht ag | zumtobel Pool ag | zürcher Freilager ag | zürcher Handelskammer | 
zürcher kantonalbank | zürcher lagerhaus ag | zürcher Orient teppich zentrum ag | zürcher regionalzeitung ag, saD, We-Psa | zürichsee Medien ag | zurmont Madison Manage-
ment ag | zurserv gmbH | zVg zürcher Verwaltungs-gesellschaft klett & co | zweifel & co. ag | zweifel chips + snacks Holding ag | zweifel gD ag | zweifel Holding ag | zweifel 
Pomy-chips ag | zwicky unternehmerberatung & treuhand ag | zWz ag 
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